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Präsident Dr. Hundhammer eröffnet die Sitzung 
um 9 Uhr. A) 

Präsident Dr. Hundhammer: Die 87. Sitzung des 
Bayerischen Landtags ist eröffnet. 

Nach Artikel 5 Absatz 2 des Aufwandsentschädi
gungsgesetzes sind entschuldigt oder beurlaubt die 
Abgeordneten Dr. Eckhardt, Dr. Keller, Knott, Kör
ner, Kramer, Ostermeier, Prandl, Dr. Schedl, Sei
bert, Sichler, Weinhuber und Dr. Zdralek. 

Meine Damen und Herren! Ani 9. Mai 1952 ist das 
frühere Mitglied des Bayerischen Landtags, Herr 
Michael Brunner aus Fürth, nach langer Krankheit 
gestorben. 

(Die Abgeordneten erheben sich von den Sitzen) 

Brunner hat dem Bayerischen Landtag von 1946 
bis 1950 als Mitglied der Fraktion der Freien Demo
kratischen Partei angehört. Er war Mitglied des 
Landwirtschaftsausschusses und Vorsitzender des 
Verkehrsausschusses. Seine Sachlichkeit, sein aufge
schlossenes Wesen und seine große Sachkunde 
haben ihm Achtung, Wertschätzung und Freunde 
bei allen Parteien verschafft. · Wir werden ihm 
ein ehrendes Gedenken bewahren. 

Sie haben sich zum Zeichen der Teilnahme von 
den Plätzen erhoben, ich danke Ihnen. 

Eingereicht wurde ein D r i n g 1 i eh k e i t s -
a n t r a g Dr. Lippert und Fraktion, der von einer 
Anzahl 'Abgeordneter aus anderen Fraktionen mit
unterzeichnet ist, mit folgendem Wortlaut: 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, dafür Sorge 
zu tragen, daß allen anerkannten Künstler„ 
gruppen die Möglichkeit geboten wird, sich an 
der Kunstausstellung 1952 im Haus der Kunst 
zu beteiligen. 

· Dieser Antrag berührt eine Materie, die in der letz
ten Fragestunde des Landtags bereits behandelt 
und durch den Herrn Staatssekretär im Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus beantwortet 
wurde. Zur Beratung wäre an sich der Haushalts
ausschuß zuständig. Da dieser aber zur Zeit mit so 
vielen Aufgaben belastet ist, möchte ich die Frage 
aufwerfen, ob nicht dieser Antrag, bei dem vermut
lich Übereinstimmung im Hohen Hause besteht, so
fort verabschiedet werden könnte .. Nach der Ge
schäftsordnung ist das möglich. - Es erhebt sich 
kein Widerspruch. 

2 
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Ich stelle also den Antrag sofort zur Abstimmung. 
Das Wort wird dazu nicht verlangt. Wer dem An
trag die Zustimmung erteilt, wolle sich vom Platz 
erheben. - Der Antrag hat die einstimmige Billi
gung des Hohen Hauses gefunden. 

Wir treten in die T a g e s o r d nun g .ein. 
Ziffer 1 der Tagesordnung, Schlußwort des Staats

ministers der Finanzen, wird erst morgen behan
delt, weil der Herr Minister heute nicht anwesend 
sein kann. Ich rufe daher Ziffer 2 der Tagesordnung 
auf: 

Vorschlag des 'untersuchungsausschusses zur 
Prüfung der Haushaltsüberschreitungen beim · 
Ausbau des Residenztheaters @eilage 2430). 

Ich _erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeord
neten B:auffe, das Wort. 

Hauffe (SPD), Berichterstatter: Meine Damen und 
Herren! Der Untersuchungsausschuß zur Prüfung 
der Haushaltsüberschreitungen beim Ausbau des 
Residenztheaters hat sich in mehr als 20 Sitzungen 
mit diesen Haushaltsüberschreitungen befaßt und 
dem Hohen Haus folgenden Vorschlag zu unter
breiten: 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, gegen die Be
amten Ministerialrat a. D. Berndt, Ministerial
direktor Fischer, Ministerialrat a. D. Geiger, 
Regierungsbaudirektor a. D. Hocheder, Baurat 
Mayer, Baurat Tepe ein Dienststrafverfahren 
einzuleiten und die erforderlichen Maßnahmen 
zu treffen; um den Angestellten Regierungs
baumeister Wirth zur Verantwortung zu ziehen.· 

Die Staatsregierung wird ferner ersucht, 
gegen das Ingenieurbüro Professor Linnebach 
ein ordentliches GeriChtsverfahren wegen Nicht
erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen 
einzuleit~n. 

Meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir eine 
kurze Vorbemerkung, ehe ich i.n die Begründung 
einsteige. Es ist uns im Ausschuß bekannt gewesen, 
daß die Meinungen darüber auseinandergehen,· ob 
gegen pensionierte Beamte ein Dienststrafverfahren 
durchgeführt werden kann oder nicht. Der Herr 
Staatsminister des Innern hat dem Vorsitzenden des 
Ausschusses und mir darüber einige Aufschlüsse 
gegeben. In der letzten Sitzung des Untersuchungs
ausschusses hatte dann Herr Ministerialdirigent 
Dr. Böhm uns plausibel gemacht, dies sei entgegen 
der Meinung des Herrn Ministers doch möglich. 

(Staatsminister Dr. Hoegner: Nach Meinung 
des Personalreferats ebenfalls!) 

In der Zwischenzeit hat uns Herr Ministerialdiri
gent Dr. Böhm in einem Schreiben mitgeteilt, daß 
der Herr Minister doch recht habe. Sie werden von 
uns nicht verlangen, daß wir als Nichtjuristen dar
über ein Urteil fällen, wenn schon die Meinungen 
der Juristen auseinandergehen. Der Untersuchungs
ausschuß hat nicht die Möglichkeit, zu entscheiden, 
was nun wirklich rechtens ist. Wir haben lediglich 
den Wunsch geäußert, daß die betreffenden Be
amten zur Verantwortung gezogen werden. Ob das 

in Form eines Disziplinarverfahrens oder sonstwie 
geschieht, möchten wir in die Hand der Staatsregie
rung legen. Ich habe mich für verpflichtet gehal
ten, das vorauszuschicken, da nämlich eine Dis.:. 
krepanz zwischen der Belehrung, die wir in der 
letzten Ausschußsitzung bekommen haben, und dem 
jetzigen Tatbestand vorhanden ist. 

Nun 'kurz zur Entwicklung der Angelegenheit: 
Im April des Jahres 1951 überraschte die Presse 
die Münchner Bevölkerung mit der Mitteilung, der 
Bau des Residenztheaters sei wesentlich teurer ge
kommen, als vom Landtag bewilligte Mittel zur 
V:erfügung standen. Die Handwerker mahnten die 
Begleichung ihrer unbe:ziahlten Rechnungen an, je
doch ohne Erfolg, da kein Geld vorhanden war. 
Dies löste im Landtag umfangreiche Debatten aus, 
und die Staatsregierung veranlaßte ·eine Unter
suchung. Der Tenor eines der Untersuchungsbe
berichte ging dahin, alles sei in <bester Ordnung, 
jedoch sei zur Begleichung der ·Rechnungen die 
Nach:bewilligung von 4,7 Millionen Mark notwen
fög. 

Das Parlament hatte Mißtrauen gegen diese 
merkwürdige Art der Ordnung und setzte einen 
Untersuchungsausschuß ·ein. Dieser nahm ·a~ 
14. August 1951 seine Arbeit auf und vernahm 
sämtliche am Bau beschäftigten Beamten, soweit 
sie nicht laut eines amtsärztlichen Zeugnisses ver
nehmungsunfähig waren. Die Berichterstatter be
suchten das Baubüro, um die notwendigen Feststel
lungen an Ort und Stelle zu treffen. Bereits beim 
ersten Besuch im Baubüro durch die Abgeordneten 
Lang und iHauffe stellte sich heraus, daß ein Prü
fungsbericht, der den Ministern als Unterlage für 
die Berichte im Landtag gedient hatte, nicht den 
Tatsachen entsprach. Ferner wurde·in ganz kurzer 
Zeit durch einige Fragen an die verantwortlichen 
Beamten festgestellt, daß das Baubüro sich selbst 
zur Zeit der Tätigkeit de;s Untersuchungsausschus
ses über die Höhe der eingegangenen Verpfiichtun
gel). nicht im .klaren war. Erteilte Aufträge wurden 
niemals registriert und addiert, der größte Teil der 

·Aufträge war mündlich und ohne Nennung von 
Auftragssummen gegeben worden. 

Die Zusammensetzung des Baubüros stand in kei
nem Verhältnis zu der zu bewältigenden Aufgabe. 
Die Personalpolittk der Obersten Baubehörde ist in 
diesem Pun•kt nicht zu verantworten. Das Baubüro 
löste daher das Problem des Personalmangels in 

. einer unmöglichen Weise. Es beschäftigte Aushilfs
angestellte, die von der Firma Widmann bezahlt 
und über Regierechnungen fingiert abgerechnet 
wurden. Es wurde eine Gehaltssumme von insge
samt über 50 000 Mark für Schutträumungs-, Hilfs
arbeiterstunden und dergleichen <bezahlt. 

Interessant -ist auch die Entwicklung der Haus
haltsansätze für ·das Residenztheater. Im außer
ordentlichen Haushalt des J1ahres 1948 erscheint das 
Residenztheater einschließlich desAusbaus .der ehe
mali:gen Reithalle zu einem Theatermagazin narh 
einer Schätzung mit einer Gesamtsumme vori 
3 Millionen Mark, wovon im ersten Haushaltsjahr 
eine Million vorgesehen wurde. . Im außerordent
lichen Haushalt 1949 erschein~ das Residenztheater 

-----------------
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einschließlich Trafo-Station, Werkstättengebäude, 
Behelfsmagazin, Aushau der Reithalle zum Thea·
termagazin und Instandsetzungsarbeiten auf Grund 
des Kostenivoranschlags vom Januar 1949 mit einer 
Gesamtsumme von 4 970 000 1,\/Iark und ·einer zwei
ten Ausführungsrate in Höhe von 750 000 Mark. Im 
außerordentlichen Haushalt 1950, also in dem Rech
n:ungsjahr, in dem das Theater fertiggestellt wer-. 
den sollte, erscheinen die einzelnen Positionen ge
trennt nach Gebäuden mit einer Gesamtbauko.c;ten
summe von 7 395 000 Mark und einer dl'itten Aus
führungsrate von 3 610 000 Mark Hierin ist der 
Ausbau des Theaters selbst oihne Nebenanlagen mit 
einer Gesamthaukostensumme von 5 363 600 Mark 
und einer dritten Ausführungsrate von 2 817 000 
Mar·k enthalten. Der Überblick, der sich heute bie
tet, zeigt, daß das Theater selbst rund 10 Millionen 
Mark gekostet hat. 

Wenn man von dem ursprünglichen Kostenansatz 
von 3 Millionen ausgeht, der die Grundlage für die 
Bewilligung des Bauvorhabens durch den Landtag 
war, ergibt sich eine Kostenüberschreitung von 
mehr als 200 Prozent. Zi:eht man den letzten Haus
haltsansatz von 5 Millionen und soundsovielenMark 
in Betracht, dann ergibt sich eine Über.höhung von 
fast 100 Prozent. Hierbei muß jedoch bemerkt wer
den, daß der letzte Kostenanschlag im Spätsommer 
1950 erstellt wurde, also reichlich ein Vierteljahr 
vor Fertigstellung des Theaters, das heißt zu einem 
Zeitpunkt, zu dem bereits seit Jahren an dem Vor
haben geibaut wurde. Also trotzdem eine Kosten
überschreitung gegenüber dem Anschlag von 100 
Prozent! Es muß gesagt werden, daß die heutigen 
Feststellungen des Untersuchungsausschusses be
reits im Frühjahr des vergangenen Jahres dem 
Landtag durch den Herrn Ministerpräsidenten hät
ten :bekanntgemacht werden können, wenn die 
Oberste Baubehörde den Willen ge1ha·bt :hätte, sie 
selbst zu treffen. Der Untersuchungsausschuß hätte 
sich diese Arbeit mit ihren unangenehmen Rück
wirkungen auf die Öffentlichkeit ersparen können. 

' -
Nach Meinung des Untersuchungsausschusses 

trifft folgende ·Beamte und Angestellte der Ober
sten Baubehörde eine Schuld: Ministerialdirektor 
Fischer, Ministerialrat a. D. Berndt, Ministerialrat 
a. D. Geiger, Regierungsibaudirektor a. D. Hocheder, 
Regierungsbaurat Tepe, Regierungsbaurat Mayer, 
Regierungsbaumeister Wirth, der als Angestellter 
tätig war, sowie d.as Ingenieurbüro ProfessorLinne
bach. 

Meine Damen und Herren! Wenn ich noch ganz 
kurz sagen darf, w i e es zu diesen Überschrei~un
gen •kam, so ist festzustellen, daß erstens die man
gelnde Personalpolitik und die mangelnde Organi
sation in dem Baubüro die Schuld trug. Man hatte 
von Anfang an keine.richtige P1'anung; a:uch dann, 
als das Baubüro in seiner Arbeit kurz trat und 
man sich nicht im klaren war, ob schnell weiterge
baut. werden sollte oder nicht, hat man sich nicht 
bemüht, wenigstens die Planungs·arbeiten zum Aib
schluß zu bringen. Das :Baubüro war vollkommen 
unzureichend besetzt. Ich ·habe einmal, was mir 
vom VdK übel g1enommen wurde; in ·einer Aus-

schußsitzung davon gesprochen, daß das Baubüro 
mit Invaliden und Lehrlingen besetzt gewesen sei. 

(.A:bg. Junker: Ist das eine Berichterstattung? 
Sie sprechen von einer V.dK-Versammlung!) 

- Nein, ich spreche nicht von einer VdK-Versamm-
lung. · 

(.A!bg. Jun'ker: Ich dachte, gerade.) 

- Nein, Herr Junker; Sie thätten richtig hinhören 
müssen. Ich habe gesagt: Ich ha.be im Unter
suchungsausschuß eine Äußerung getan, die dann 
vom VdK kritisiert worden ist. 

Präsident Dr. Hundhammer: Herr A!bgeordneter, 
als Berichterst·atter müssen Sie aber eine andere, 
der Aufgabe der Berichterstattung angemessenere 
Ausdrucksweise wählen. In dieser Hinsicht muß 
jeder Zweifel vermieden werden. 

Hauffe (SPD), Berichterstatter: - Herr Präsi
dent, ich hatte das, was ich bisher sagte, schriftlich 
vorliegen. Im Ausschuß war von mir verlangt wor
den, noch mündlich über die Entwicklung etwas zu 
sagen. Ich werde, um nicht in Kollisionen zu kom
men, das unterlassen lind jetzt lediglich noch die 
Begründung verlesen. · 

{Abg. Junker: Das ist Berichterstattung!) 

Aber entgegen dem Wunsch des Ausschusses, 
f.[err Abgeordneter Junker. - Wenn die Damen 
und Herren noch das ·eine oder andere wissen wol
len, werde ich in· der Diskussion nähere Aufschlüsse 
geben. Ich glaube, daß d~s formal richtiger ist, und 
ich möchte nicht Gefahr laufen, mich dem Vorwurf 
der ·Unsachlichkeit auszusetzen. Ich werde aiso jetzt 
die Begründung verlesen, die Ihnen allen schriftlich 
zugegangen ist. 

1. Ministerialdir.ektor Fischer. Der Ausschuß hat 
festgestellt, daß der frühere . Staatssekretär und 
jetzige Ministerialdirektor Fischer als. Leiter der 
Obersten Bauibeihötde, auch nachdem er nicht mehr 
Staatssekretär war, sich nicht bemüht hat, die 
rechtlich unmögliche Organisation des Baubüros 
Resi:denztheater in geordnete Verhältnisse zu üiber
führen. Auch nach ,Bekanntwerden der Kosten
überschreitungen im April 1951 hat Fischer vorerst 
nichts unternommen, um die wirklichen Ursachen 
der Überschreitungen festzustellen und ·eine geord
nete Büroorganisation zu schaffen. Er hat darüber 
hinaus· den seit dem .1. F·ebruar 1950 pensionierten 
Regierungsbaudire.ktor Hocheder im Privatvertrag 
bis zum Juni 1951 weiterbeschäftigt. Er hat damit 
seine i:hm zustehende Aufsichts- und Sorgfalts~ 

pfiicht als Behördenleiter auf das gröblichste ver
letzt. Selbst als Herr Ministerialdirektor Fischer 
das Baubüro Residenztheater dem Landbauamt 
München unterstellt hat, hat er nicht darauf ge
achtet, daß nunmehr die Geschäfte mit besonderer 
Sorgfalt abgewickelt werden. So ist es seinerzeit 
·dazu gekommen, daß das Landbauamt München 
dem Ingenieurbüro Professor Litinebach für die 
erste Kostenüberschreitung in Höhe von 1

/2 Mil
lion DM im September und Oktober 1951 noch 
30 000 DM 1~onorar hat auszahlen lassen, obwohl 
gleichzeitig festgestellt wurde, daß das genannte 



2084 Bayerischer Landtag - 87. Sitzung. Donnerstag, den 15. Mai 1952 

(Hauffe [SPD]) 

Ingenieurbüro seine vertraglich übernommene Ver
pflichtung der Aufstellung der Kostenanschläge und 
der Abrechnung. nicht erfüllt hatte. Diese neuer• 
lichen Vorfälle hätten Herrn Fischer ibei ordnungs
gemäßer Erfüllung seiner Aufsichtspflicht im vollen 
Umfange bekannt sein müssen. / 

2. Ministerialrat a. D. Berndt, gegen den bereits 
ein Dienststri;tfv.erfaihren eingeleitet wurde, hat 
seine Dienstaufsicht als nächster Vorgesetzter des 
Bauleiters Hocheder nicht ·erfüllt und im Ausschuß 
erklärt, daß er das nicht für notwendig erachtet 
habe, da Hocheder selbst Mannsbild genug gewesen 
sei. Es wäre ferner seine Pflicht gewesen, die ober
technische Prüfung· der Pläne.. und Kostenvoran
schläge zu veranlassen und die obersttechnische 
Prüfung selbst v-0rzunehmen. Dies wurde ebenfalls 
unterlassen. Ferner hätte er die laut Reichswirt
schaftsbestimmungen § 43 zu erstellenden Über
sichtslisten an die zuständigen Stellen nach vor
heriger Überprüfung weiterleiten müssen. Die 
Überprüfung und Weiterleitung hat er versäumt. 
Ebenso hätte er als Vorgesetzter des Regierungs
baudirektors Hoclreder die ordnungsgemäße Beset
zung des Baubüros sicherstellen und überwachen 
müssen. Beides hat er versäumt. 

3. Ministerialrat a. D. Geiger hat in ·seiner Eigen
schaft als Personalreferent der Obersten Baube- · 
hörde bei der Besetzung des Baubüros Residenz
theater nicht die nötige Sorgfalt walten lassen. Es 
war dies einer der Hauptgründe, ·die dazu führten, 
daß das Baubüro den gestellten Aufgaben nicht ge
wachsen war. Sollte aus formaljuristischen Grün
den die Einleitung eines Dienststrafverfahrens ge
gen Ministerialrat a. D. Geiger nicht mehr möglich 
·sein, so wird die Regierung ersucht, ein zivilrecht
liches Verfahren einzuleiten· oder sonst dienstauf
sichtlicll vorzugehen. 

4, Regierungsbaudirektor a. D. Hocheder 'oblag 
als verantwortlichem Bauleiter die gesamte Verant
wortung für die künstrerische, technische und orga
nisatorische Leitung des Baubüros. Er hat mit man
gelhafter Besetzung die Bauleitung des umfang
reichen Objektes in Angriff genommen und nicht 
dafür Sorge getragen, daß die zur Abwicklung un
bedingt erforderlichen organisatol'ischen Vorkeh
rungen getroffen wurden. Dadrurch wurde es mög
lich, daß die ·klaren Bestimmungen des § 43 der 
Reichswirtschaftsbestimmungen nicht beachtet wur
den. Dadurch, daß keine ordnungsgemäßen Kosten
voranschläge und Kostenberechnungen ·erstellt wur
den, daß die obertechnische und obersttechnische 
Prüfung unterblieb und daß im Baubüro keine 
Übersicht über die eingegangenen Verpflichtungen, 
das heißt erteilten Aufträge vorhanden war, wur
den die Kostenüberschreitungen überhaupt erst 
möglich und hierdurch konnte es vorkommen, daß 
im Haushalts.ausschuß des Bayerischen Landtags 
zum Beispiel für Maurer- und Betonarbeiten eine 
Gesamtauftragssumme genannt wurde, die zum 
2Jeitpunkt der Genehmigung durch die eingereich
ten Rechnungen bereits überschritten war, obwohl 
-die Arbeiten noch lange nicht beendet waren. 

Der Ausschuß empfiehlt, gegen iHerrn Hocheder 
ein Dienststrafverfahren .gemäß § 2 der Dienststraf
ordnung vom 29. April 1948 einzuleiten. - Gestat
ten Sie die Zwischenibemerkung, daß dies eine 
Empfehlung des Herrn Ministerialdirigenten 
Dr. Böhm ist, die in der Zwischenzeit dureh seinen 
eigenen Brief ·an den Ausschußvorsitzenden bereits 
überholt ist. 

5. Regierungsbaurat Tepe hat als Vertreter des 
Bauleiters und Vorstandes des Baubüros versäumt, 
die entspreehenden organisatorischen Vo:rkehrun-· 
gen ·zu treffen, und hat gegen dieselben Vorschrif
ten verstoßen· wie Herr ·Regierungsbaudirektor 
Hocheder. 

6. Regierungsbaurat Mayer werden als Naehfol
ger v-0n Herrn Regierungsbaurat Tepe dieselben 
Verfehlungen zur Last gelegt. 

7. Regierungsbaumeister Wirth ihatte als örtlicher 
Bauleiter die Kostenvoranschläge zu erstellen und 
hat diesefüen mangelhaft, unvollständig erstellt 
und wissentlieh mit falschen Zahlen versehen. 

8. Das Ingenieurbüro Professor Linnebach hatte 
laut Vertrag Entwurf, Planung, Erstellung der Ko
stenvoranschläge, Bauleitung und Abrechnung des 
bühnentechnisehen Teiles übernommen. Das In
genieurbüro Professor Linnebach hatte eirten Ko
stenvoranschlag ii.n Höhe von ca. 1 Million D-Mark. 
eingereicht. Es hat verabsärumt, die im Laufe der 
Bauausführung sich ergebenden Mehrleistungen 
und Kostenerhöhungen zu ermitteln und dem Bau~ 
büro und Bauherrn zu unterbreiten. Es hat damit 
seine Planungs- und Bauleitungspflicht .gröblichst 
verletzt, da es den Auftraggeber übet Stand und 
Entwicklung der Arbeiten bis zuletzt im Ungewis
sen ließ. F:erner ist Herr Linnebach jun. naeh seiner 
ersten Vernehmung vor dem Untersuchungsaus
schuß zur zweiten Vernehmung nicht mehr er
schienen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich eröffne die Aus
sprache. 

(Abg. Meixner: Zur Gesehäftsordnung!) 

- .Zum Wort meldet sich der Herr Abgeordnete 
Meixner. Ich erteile ihm das Wort. 

Meixner (CSU): Ich beantrage die Vertagung der 
Aussprache auf die nächste Plenarsitzung, womit 
ich nicht die morgige Plenarsitzung meine, damit 
allen Mitgliedern des Hauses die Möglichkeit ge
geben ist, die Begründu:rig, die sie soeben in die 
Hand bekommen haben, genau anzusehen. Zugleich 
ist dann den Fraktionen Gelegenheit gegeben, dazu 
Stellung zu nehmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es ist Vertagung be
antragt. Dagegen erhebt sieh kein Widerspruch? -

(Starker Widerspruch, vor allem bei der FDP) 

- Wollen Sie den Widerspruch begründen? - Das 
Wort hat der Herr Abgeordnete Dr. Bungartz. 

Dr. Bungartz (FDP): Herr Präsident! Meine Da
men und Herren! Ich glaube, ein wochenlanges 
Studium der Beg;ründung, die wir so kurz gefaßt 
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wie möglich gegeben haben, wird nicht weiter
führen. Ich glaube, daß nur eine D e b a t t e Auf
klärung schaffen und 'weiterführen kann. Denn 
nur in der Debatte werden Ihnen die einzelnen 
Ausschußmitglieder die Aufklärungen geben kön
nen, die Sie noeh haben müssen. Das Studium der 
kurzen Begründung wird Sie keineswegs weiter
führen. 

Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag des Herrn Prä
laten Meixner nicht zuzustimmen, sondern in die 
Aussprache einzutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine weitere Wort
meldung erfolgt nicht. - Es ist der Antrag gestellt, 
den Gegenstand von der Tagesordnung abzusetzen 
und für den nächsten Sitzmigsabsclmitt wieder auf 
die Tagesordnung zu nehmen. Wer diesem Antrag 
beitritt, wolle sich vom Platz erheben. - Ich bitte 
um die Gegenprobe. - Das erste war die Mehr
heit. Der Antrag Meixner ist angenommen. 

Ich rufe auf die Ziffer 3 der Tagesordnung: 

Entwurf eines Gesetzes über eine besondere 
Vergütung für Beisitzer der Haupt- und Be
rufungskammern (Beilage 2419). 

Über die Beratungen des Ausschusses für den 
Staatshaushalt (Beilage 2582) berichtet der Herr 
Abgeordnete Dr. Huber. Ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Huber (SPD), Berichterstatter: Hohes Haus, 
meine Damen und Herren! Der Haushaltsausschuß 
beschäftigte sich in seiner 96. Sitzung vom 22. April 
mit dem Regierungsentwurf eines Gesetzes über 
eine besondere Vergütung für Beisitzer der Haupt~. 
und Berufungskammern, der Ihnen auf · Beilage 
2419 vorliegt. 

Es handelt sich, wie Sie aus dem Gesetzentwurf 
sehen, darum, in besonderen Fällen Personen, die 
sehr stark durch die Sitzungen der Haupt- und 
Berufungskammern in Anspruch genommen wer
den, eine Vergutung zu gewähren. Auf Anfrage er
klärte das Finanzministerium, der Gesamtaufwand, 
den dieses Gesetz verursache, mache nur 12 000 DM 
aus. 

Nach kurzer Debatte wurde der Gesetzentwurf 
mit 12 gegen 6 Stimmen angenommen. Ich empfehle 
dem Hohen Haus, diesem Beschluß beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Über die Beratun
gen des Ausschusses für Rechts- und Verfassungs
fragen (Beilage 2608) berichtet der Herr Abgeord
nete Bezold. Ich erteile ihm das Wort. 

-Bezold (FDP), Berichterstatter: Ich brauche über 
die Verhandlungen des Rechts- und Verfassungs
ausschusses nur. eins zu sagen:· Der Rechts- und 
Verfassungsausschuß hat vom verfassungsrech, t
lichen Standpunkt aus keine Erinnerung gegen 
die Verabschiedung des Gesetzes. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Geschäftsord
nung der Herr Abgeordnete· Ki'ene. 

Kiene (SPD): Die SPD-Fraktion ersucht um Zu
rückverweisung des Entwurfs an den Haushalts
ausschuß. Das Komitee der Beisitzer der Haupt
und Berufungskammern in München hat, wie es 
uns mitteilt, Gegenvorschläge zu diesem Gesetz 
unterbreitet, die unverständlicherweise dem Haus-. 
haltsausschuß während der Beratung nicht vorge
legen haben und darum nicht berücksichtigt werden 
konnten. ' 

Ich bitte, dem Antrag der SPD beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es ist die Rückver
weisung an den Haushaltsaussc11uß und damit auch 
an den Rechts- und Verfassungsausschuß beantragt. 
Wer diesem Antrag beipflichtet, wolle sich vom 
Platz erheben. - Ich bitte um die Gegenprobe. :._ 
Stimmenthaltungen? - Die Rückverweisung ist 
mit allen Stimmen bei einer Stimmenthaltung be
schiossen. 

Ich rufe auf Ziffer 4 a der Tagesordnung: 

Antrag der Abgeordneten Bezold, Dr. Korff 
und Fraktion, Dr. Lippert und Fraktion, 
Dr. Keller, Dr. Strosche und Fraktion betref
fend Teuerungszulagen für Hilfskräfte mit 
Einzel- oder Wochenstundenvergütung ·(Bei
lage 1773). 

Zu den vielen, zur Beratung kommenden An
trägen darf ich folgendes bemerken: Wir haben in 
früheren Sitzungen die Praxis eingeführt, bei An
trägen, die in den Ausschüssen einstimmig an
genommen wurden, auf eine Diskussion zu verzich
ten und nur den Beschluß des Ausschusses ent
gegenzunehmen. Um die umfangreiche Tagesord
nung wenn möglich heute und morgen aufarbeiten 
zu können, empfehle ich, dieses Verfahren auch 
heute beizubehalten. - Dagegen erhebt sich kein 
Widerspruch. 

Über die Verhandlungen des Ausschusses für den 
Staatshaushalt (Beilage 2575) berichtet Herr Ab
geordneter von Haniel-Niethammer; ich erteile ihm 
das Wort. 

vo.n Haniel-Niethammer (CSU), Berichters"tatter: 
Es handelt sich um die Teuerungszulage für Hilfs
kräfte mit Einzel- und Wochenstundenvergütung 
vor allem im Dienste des Kultusministeriums. 

Der Vertreter des Ministeriums bezeichnete den 
Antrag als :überholt, weil ihm schon Rechnung ge
tragen sei. Zwischen dem Kultusministerium und 
dem Finanzministerium seien schon vor der An
tragstellung Verhandlungen über diese Fr'age ge
tätigt worden, bei denen man sich auf eine 15pro
zentige Erhöhung ab 1. April 1952 geeinigt habe. 

Auf Anregung des Abgeordneten Beier wurde 
besclllossen, die Regelung rückwirkend ab 1. Okto
ber 1951 in Kraft treten zu lassen. 

Ein Antrag Cl.es Ausschußvorsitzenden, die Nach
zahlung für das halbe Jahr von Oktober 1951 bis 
1. April 1952 nur auf Antrag vorzunehmen, wurde 
abgelehnt. 

Der Beschluß des Ausschusses lautet: 

Die Staatsregierung wird beauftragt, un
verzüglich dafür Sorge zu tragen, daß die Hilfs-

3 
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kräfte mit Einzel- und Wochenstundenvergü
tung im Dienstbereich des Staates ebenfalls 
wie die hauptamtlichen Kräfte ab 1. Oktober 
1951 in den Genuß der Teuerungszulage kom
men. 

Ich bitte das Haus, dem Beschluß des Ausschusses 
beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
liegt mir nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung. 
Wer .. dem vom Berichterstatter vorgetragenen Aus
schußvorschlag die Zustimmung erteilt, wolle sich 
vom Platz erheben. - Ich bitte um die Gegen
probe. - Stimmenthaltungen? - Der Ausschuß
vorschlag ist bei einer Stimmenthaltung gebilligt. 

Ich rufe auf Ziffer 4 c der Tagesordnung: 

Antrag des Abgeordneten Dr. Schubert betref
fend Erhöhung der Vergütung für die Lehr
kräfte an Übungsschulen (Beilage 2361). 

Über die Verhandlungen des Ausschusses für 
den Staatshaushalt (Beilage 2577) berichtet eben
falls der Abgeordnete von Haniel-Niethammer; ich 
erteile ihm das Wort. 

von Haniel-Niethammer (CSU), Berichterstatter: 
Der Antrag• lautet: 

Die Staatsregierung wird ersucht, die Ver
gütung für die Lehrkräfte an Übungsschulen 
in Würdigung ihrer erhöhten Arbeitsleistung 
im Haushalt 1952 entsprechend zu erhöhen. 

Es handelt sich um Lehrkräfte an Übungsschulen, 
die dadurch eine vermehrte Arbeitsleistung haben, 
daß sie ihre Klassen als Musterklassen führen und 
außerdem den Lehrernachwuchs in die Volksschul
methoden einführen müssen. Bisher haben diese 
Übunglehrer einen zusätzliche Pauschalsumme von 
nur 300 DM jährlich erhalten. Es wurde vorge
schlagen, diese Vergi.itung auf 600 DM jährlich 
zu erh„öhen, was im gesamten Staatshaushalt Bay
erns eine Mehrbelastung von '12 000 DM jährlich 
bedeuten würde. 

Der Ausschuß beschloß, es der Exekutive zu 
überlassen, bei den Haushaltsberatungen einen 
entsprechenden Vorschlag über die Erhöhung des 
Pauschalsatzes zu machen. Der Antrag selbst ent
hält keinerfai Zahlen, so daß man :i!hrn ohne weiteres 
zustimmen kann. Eine angemessene Vergütung 
für die gehobene Arbeit erscheint angebracht. 

Ich bitte, dem Beschluß des Ausschusses beizu..
treten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
liegt nicht vor. Wer dern vorn Berichterstatter wie
dergegebenen Ausschußvorschlag die Zustimmung 
erteilt, wolle sich vom Platz erheben. ~ Ich bitte 
um die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? .:_ Es 
ist einstimmig - - der Schriftführer stellt fest, 
daß ein Abgeordneter sich an der Abstimmung 
nicht beteiligt hat. 

(Abg. Stegerer: Stimmenthaltung.) 

- Ich bitte, das auch zum Ausdruck zu bringen. -
Bei einer Stimmenthaltung ist der Ausschußvor
schlag zun:t Beschluß erhoben. 

Ich rufe auf Ziffer 4 d der Tagesordnung 

Antrag des Abgeordneten Greib betreffend Be
reitstellung von Haushaltsmitteln zum Wieder
aufbau des Würzburger Doms u. a. (Beilage 
2414). 

Über die Verhandlungen des Ausschusses für den 
Staatshaushalt (Beilage 2574) ·berichtet Herr Ab
geo;r:dneter Kraus; ich erteile ihrn das Wort. 

Kraus (CSU), Berichterstatter: Herr Präsident, 
Hohes Haus! Der Ausschuß für den Staatshaushalt 
hat in seiner Sitzung vorn 23. April 1952 über den 
Ant-rag des Abgeordneten Greib betreffend Bereit
stellung von Haushaltsmitteln zurn Wiederaufbau 
des Würzburger Domes und anderer Kirchen Ver
handlungen gepflogen. Berichterstatter war ich, 
Mitberichtersta,tter der Abgeordnete Dr. Geisl-

- höringer. Der Antrag hat folgenden Wortlaut: 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, im Haus
haltsjahr 1952 Mittel zur Fortführung und zum 
Abschluß des Wiederaufbaues des Würzburger 
Dorns, der Michaelskirche und der Pfarrkfrche 
Stift Haug in Würzburg bereitzustellen, um 
diese wertvollen und unersetzlichen Zeugen 
fränkischer Kultur vor dern drohenden Ver- ~ 
fall zu retten. 

Der B e r i c h t e r s t a t t e r erinnerte daran, daß 
der Landtag im vorigen Jahr 500 000 DM bewilligt 
habe, um den Dom vor dern Verfall zu retten. Noch 
.katastrophaler seien die Verhältnisse bei derKirche 
Stift Haug u:nd bei der Michaelskirtjie. Der Auf-

. bau müsse Zug um Zug weitergeführt werden. 

Amtsrat Wanninger teilte rnit, daß für den 
Würzburger Dorn irn vergangenen Jahr 500 000 DM 
bewilligt wurden. Nach einem. geprüften Kosten
voranschlag seien 675 000 DM erforderlich. Der 
Restbetrag von 175 000 DM sei für 1952 vorgetra
gen. Für die Sicherung der Kuppel der Kirche Stift 
Haug betrage der· Voranschlag 280 000 DM, von 
denen 55 000 DM im außerordentlichen Haushalt 
1951, 100 000 DM im außerordentlichen Haushalt 
1952 und der Rest 1953 bereitgestellt würden. Für 
die Michaelskirche 'seien- keine Mittel ausgebracht 
worden, da es sich um ein Stiftungsgebäude handle, 
das rnit einem Klerikalserninar verbunden sei. 

De;r Ausschuß stimmte dem Antrag in folgender 
Form zu: 

Der Landtag wolle beschließen; 

Die Staatsregierung wird ersucht, im Haus
haltsjahr 1952 Mittel zur Fortführung m;1d zum 
Abschluß des Wiederaufbaues des Würzburger 
Doms und der Pfarrkirche Stift Haug in Würz
burg bereitzustellen, um diese wertvollen und 
unersetzlichen Zeugen fränkischer Kultur vor 
dem drohe.nden Verfall zu retten. 

Der Beschluß des Haushaltsausschusses erfolgte ein
stimmig. Ich bitte das Hohe Haus, ihm beizutreten. 
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Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
erfolgt nicht. Wer dem einstimmigen Vorschlag des 
Haushaltsausschusses zustimmt, wolle Platz be
halten. - Ic..h bitte um die Gegenprobe. - Stimm
enthaltungen? - Der Ausschußvorschlag ist ein
stimmig zum Beschluß erhoben. 

Ich rufe auf Ziffer 4 e det Tagesordnung: 

Antrag der Abgeordneten Dr. Lippert, Saukel, 
Dr. Sturm und Weinhuber betreffend Ein
schränkung der Benützung von Dienstkraft
fahrzeugen (Beilage 751). 

Berichterstatter über die Verhandlungen im Aus
schuß für den Staatshaushalt (Beilage 2574) ist der 
Herr Abgeordnete Dr. Geislhöringer. Ich erteile 
ihm qas Wort. 

Dr. Geislhöringer (BP), Berichterstatter: Meine 
Damen und Herrenl Der Herr Abgeordnet~ Dr. Lip
pert und weitere drei Abgeordnete der Bayernpar
tei haben folgenden Antag gestellt: 

·Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird •beauftragt, 

1. das Übermaß an Konferenzen auf unbedingt 
notwendige Fälle zu -beschränken, 

2. die Benützung der Dienstkraftwagen für jeden 
privaten Zweck - auch in der Form der Aus
nützung von Leerfahrten - zu verbieten, 

3. die im öffentlichen Dienst laufenden Kraft
fahrzeuge (wie es zum Beispiel sehr zweck

. mäßig im Ausland geschieht) mit ibesonderen 
Kennzeichen bzw. Nummern zu versehen, 

4. für Dienstreisen ,grundsätzlich die Benützung 
öffentlicher Verkehrsmittel vorzuschreiben, 

5. bei Neuanschaffung auch weniger teuere und 
in der Wartung weniger kostspielige Wagen
typen zu iberücksichtigen, 

6. dafür zu ,sorgen, daß die schon erlassenen 
Richtlinien für die Verwendung der Dienst
kraftwagen verschärft, tatsächlich eingehalten 
werden und nicht nur •auf dem Papier stehen, 

7. sicherzustellen, daß für die Bediensteten, denen 
die Prüfung der· Fahrtenbücher obliegt, bei 
-Be.anstand ungen von Dienstfahrten ihrer Vor
gesetzten - insbesondere auch bei den Mittel
behörden - keine Nachteile entstehen, 

8. übersetzte Dienstwagenbestände entsprechend 
dem Landtagsbeschluß vom 25. April 1951 Zif
fer 2 (Beilage 594) durch A!bga.be an die Ver
messungsämter oder Verkauf zu v·ermindern. 

Berichterstatter war Dr. Geislhöringer, Mitbericht
erstatter !Herr Kollege S,trobl. 

Der B e r i c ih t e r s t a t t e r ibefürwortete die 
Annahme des Antrags, da es unter den gegebenen 
besonderen Umständen notwendig sei, Einsparun
gen wo immer möglich zu machen. 

Der V o r s i t z e n de ·empfahl dem Antragstel
ler, den Antrag zurückzuziehen, da einen Tag vor
her der auf Beilage 750 wiedergegebene Antrag 
Haußleiter ·betreffend Verwendung von Dienst
kraftfahrzeugen in einer etwas abgeänderten Form 
angenommen worden war. 

Abgeordneter L a n :z i n .g e r wies darauf hin, 
daß -bei Außendienststelleh der Ministerien emp
find1icher Mangel .an Kraftwagen iherrsche; daher 
sei es geboten, bei den Ministerien und den son
stigen höheren Zentralstellen in dieser '.Beziehung 
möglichste Sparsamkeit zu üben. 

Auch Aibgeordneter v o n Ha nie 1- Ni e t h am
m e r bemängelte, daß von den höheren Beamten 
des Staates zu, großer Luxus mit den Autos getrie
ben werde, erkannte aiber :an, daß , es unter den 
heutigen Verhältnissen unumgänglich sei, die Au
tos mehr als je zu dienstlichen Zwecken heranzu
ziehen. 

Der Antragsteller Dr. Lippe r t bedauerte, daß 
sein Antrag nicht mit dem des Abgeordneten Hauß
leiter gemeinsam behandelt wurde. 

Der Ausschuß nahm sodann zu -d<;?n einzelnen 
Ziffern des Antrags Stellung. Die Ziffern 1 und 2 
wurden nach längerer Debatte zurückgenommen; 
über die Ziffern 3, 4, 5~ 6, 7 und 8 wurde im ein
zelnen debattiert. Die Einzelheiten kann ich hier 
wohl übergehen. 

Der Antrag wurde schließlich mit allen Stimmen 
gegen die ·der Bayernpartei abgelehnt. Der Aus
schuß hat sich also mit Mehrheit auch gegen die 
Ziffern 3 bis 8 ausgesprochen. Ich gebe dem Hohen 
Hause da:von zur Beschlußfassung Kenntnis. 

Präsident Dr. Hundhammer: Der Herr Aibgeord
nete Dr. Lippert meldet sich zum Wort. Ich erteile 
ihm das Wort . 

Dr. Lippert i(BP), Antragsteller: Herr Präsident, 
meine Damen. und iHerren! ·Ich bin sehr enttäuscht 
gewesen, daß dieser Antrag im Haushaltsausschuß 
aibgelehnt wurde, und erlaube mir ·daher, einige 
Bemerkungen dazu zu machen. Hätten wir noch 
14 Tage gewartet, hätte der Antrag seinen ein
jährigen Geburtstag feiern können; er ist nämlich 
vom 1. Juni vorigen Jahres und war damals ganz 
bestimmt sehr angebracht. Wir können ein Lied 
davon singen, was für ein Autofimmel bei den Be
hörden bestanden hat.. Dieser Antrag war, wie ich 
gesagt habe, als ein Generalang1·iff auf den Auto
fimmel der Behörden gedacht. Ich will ohne weite·· 
res zugeben, daß sich seitdem manches gebessert 
hat und, sagen wir, die Fieberkurve herunterge
gangen ist. Aber die Autokrankheit ist deshalb 
noch nicht vollkommen geheilt, und diesem Zweck 
sollte der Antrag dienen. 

Nun soll mir 'keiner den Vorwurf machen, ich 
sähe nicht ein, daß sich auch die 1Behörden der mo
dernen Verkehrsmittel und des technischen Fort
schritts zu bedienen haben. Ich wehre mich gegen 
den weiteren Vorwurf, oib ich vielleicht wieder zur 
alten Postkutsche zurückkehren möchte. Davon bin 
ich weit entfernt. Aber ich sage: Alles mit Maß! 
Wir haben das heute um so notwendiger, als· die 
nach.gerade bis. zum "Überdruß genannten 40 Pro
zent uns 'einen nichtausgeglichenen Sta.atshaushalt 
bescheren. 

Übrigens stehe ich mit meiner Beurteilung dieser 
Dinge nicht allein. Ganz abgesehen davon, daß die 
Bevölkerung ein wachsames Auge ·darauf hat, hat 
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sich •auch die Presse schon wiederholt mit diesem 
Thema befaßt und fast in Jedem Bericht des Ober
sten Rechnungshofs wird darauf Mngewiesen, daß 
die Behörden zu wenig sparsam im Gebrauch mit 
Dienstkmftwagen umgehen.· Wir wissen ganz ge
nau, wie ·es gemacht wird: Die Urlaubsreise wird 
etwa verbunden mit einer Dienstreise an den Ur
laubsort, und mit Kind und Kegel sieht man sie im 
Kraftwagen hiria usfahren. 

Die Frage, was man dagegen tun kann, sollte der 
vorliegende Antrag beantworten. Dabei bin ich 
gerne bereit, auf die Ziffern 1 und 2 sowie 6 bis 8 
zu verzichten; aber ich glaube, daß die Ziffern 3, 
4 und 5 der Überlegung wert wären, und der Land
tag vergibt sich nichts, wenn er der Regierung 
·nahelegt, sich" auch weiterhin die größte Sparsam- . 
keit bei der Verwendung von Dienstkraftwagen 
aufzuerlegen. Ein Beschluß dieser Art wäre auch 
eine wertvolle Stütze für die Haushaltsreferenten 
der Ministerien. Wenn Sie sich bei den einzelnen 
Ministerien ·erkundigen, dann werden Sie hören, 
wie dort darüber geklagt wird, daß manche Herren 
einfach nicht ·die nötige Einsicht in die Dinge be
sitzen. Die Beamten der Haushaltsreferate würden 
sich leichter tun; sie würden es sogar sehr begrü
ßen, wenn sie sich auf einen Beschluß des Landtags 
beziehen könnten und dürften. 

Der Antr.ag verlangt - wenn ich die anderen 
Ziffern streiche -, daß für Dienstreisen grundsätz
lich die Benützung öffentlicher Verkehrsmitter vor
zuschreiben ist. Das k!an:li man durchaus vertreten, 
und es gibt auch Staatsminister und Staatssekre
täre, die in vertraulichem Gespräch ohne weiteres 
zugeben, daß sie dauernd mit derartigen F'ällen zu 
kämpfen haben und beklagen, daß diie nötige Ein
sicht fehlt. Es wäre ralso ed.ne grundsätzliche Vor
schrift zu begrüßen, wonach - soweit die zeitlichen 
Verhältnisse und •andere Umstände es gestatten ~ 
nicht der Dienstwagen, sondern die Eisenbahn zu 

· benützen i!st. 

Weiter soll bestimmt werd~n, daß die im öffent
lichen Dienst laufenden Kraftfahrzeuge mit beson
deren Kennzeichen zu versehen sind. Hiergegen 
wurden Bedenken geäußert in der Richtung, daß 
mit einer solchen besonderen Kennzeichnung ein 
.gewisses Gefahrenmoment verbunden wäre. Ich 
vermag diese Bedenken nicht zu teilen, wenn ich 
sie auch nicht restlos zurückweisen will. Man 
könnte ihnen dadurch Rechnung tragen, daß man 
die Wagen der Staatsregierung nicht in diese Son
dermaßnahme einbezieht. Jedenfalls wären die mit 
einer solchen Kennzeichnung verbundenen Vorteile 
bei weitem größer als die eventuellen Nachteile. 
Die Einrichtung hat sich ja auch bei der Stadt 
München bewährt; man ifiat die Stadtw.agen mit 
dem Stadtwappen 'versehen. Sie ist ein außer
ordentlich wertvolles Mittel, um auCh die Öffent
lichkeit etwas dar-auf achten zu lassen, wie mit den 
Dienstwagen umgegangen yvird. 

Im übrigen darf ich daran eDinnern: Früher, als 
man noch keine Autos, sondern Equipagen be
nutzte, waren die Staatsequipagen im Gegensatz 

zu sonstigen Firakern mit dem bayerischen Wappen· 
ausgestattet. Wir könnten auch heute zu einer sol
chen Kennzed.chnung übergehen, die überdies für 
sich in Anspruch nehmen kann, sehr hübsch zu 
sein. 

Der dritte Purrkt wäre, daß bei Neuanschaffun
gen •auch weniger teuere und in der Wartung we-· 
niger kostspielige Wagentypen berücksichtigt wer
den sollen. Hier kommen wir a}so zum Kapitel der 
Repräsentation. Diese ist für einen beschränkten 
Kreis durch1aus angebracht, nicht aber allgemein. 
Wenn im Ausschuß darauf hingewiesen wurde, daß 
heute auch jeder Bäcker und Metzger mit einem· 
Kraftwagen fährt, dann muß ich erwidern, daß er 
es seinem Fleiß, seiner IIlttiative und der Güte sei
ner Ware zu verdanken hat, wenn er ein gutes Ge
schäft macht und sich dafür etwas leisten kann. 
Viele Geschäftsleute brauchen aber einen Wagen 
für Lieferzwecke usw. und sparen die dafür not
wendigen Auslagen .an ihrer sonstigen Lebenshal
tung ein. Dagegen bedeutet der Behördenwagen 
immer eine zus.ätzliche Ausgabe. Freilich ist es 
bequem, und genau so, wie ich .teleforniere, wenn 
d1as Telefon _vor mir steht, statt daß ich eine Post
karte um 10 Pfennige schreibe, fahre ich !)1it dem 
Wagen, wenn er vor dem Hause steht, statt daß ich 
zu Fuß gehe. · 

Eines der· ältesten Mitglieder des iHauses hat erst 
vor kurzem den Satz gesprochen: Wd.r sollen in 
allem nach Möglichkeit nicht nur immer engen 
Kontakt mit der Bevölkerung halten, sondern rauch 
deren Stimmung immer wieder berücksichtigen. 

. Wer\.n Sie draußen herumfahren, werden Sie sehen, 
daß die Bevöl'kerung eä.n sehr feines Gefühl dafür 
hat, was ·eine notwendige Dienstfahrt ist und was 
nicht. Ich glaube, der Landtag würde sich, wie ge
sagt, gar nichts vergeben, wenn er die drei g.ena:tm
ten Punkte des Antrags annehmen würde, die kei
neswegs zum Ziele haben, daß die Benutzung von 
Dienstkraftwagen überhaupt untersagt werden soll. 
Vielmehr wird durchaus anerkannt, daß wir uns 
technischer Fortschritte bedienen sollen, aber alles 
mit einem gewissen Maß und unter gleichzeitiger 
Riücks5.chtnahme auf die Volksmeinung und auf die 
Steuerzahler, die letzten Endes die Mittel dafür 
aufzubringen haben. 

Ich bitte daher, unserem Antrag in der Form, wie 
ich ihn ·e·ben vorgetragen habe, Ihre Zustimmung 
zu ·erteilen. 

Präsident Dr. H{indhammer: Es folgt Herr Ab
geordneter Dr. Wüllner. Ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Wüllner {fraktionslos): Hohes Haus! Die Am
führungen des Herrn Kollegen Dr. Lippert kann 
ich durchaus unterschreiben, und die Elinschränkun
gen, die er gemacht hat, scheinen mir absolut rich-
tig. zu s~in. " 

In dem Zeitraum, der seit der Stellung des An
trags verntr.ichen ist - es ist fast ein ganzes Jahr 
her, daß der Antrag gestellt wurde, und der näch
ste Antrag, der zur Debatte steht, schlägt in die
selbe Kerbe -, haben diese Mißstände ii:i. der Be
völkerung immer wieder kufsehen und Unwillen 
·erregt, so daß es endlich einmal angezeigt erscheint, · 
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auch vom Landtag aus alle Maßn:ahmen zu treffen, 
die eine übertriebene Benutzung der Behörden
kraftfahrzeuge eindämmen sollen. Ich darf Ihnen 
in diesem Zus'ammenhang ein kleines Beispiel an
führen: Es ist mir kurz nach der Stellung des vor
liegenden Antrags schriftlich mitgeteilt und auch 
in einer Versammlung im St1arnberger Bezirk be·· 
stätigt worden, daß der Leüer des Kreiswohnungs
amtes Wolfratshausen wir.klich nichts anderes zu 
tun hatte, als 80 bis 100 ~Fahrten durchzuführen, 
indem er sich 1am Montag von Starnberg nach 
Wolfmtshausen abholen und am Wochenende wie
der zurückfahren ließ, also eine Strecke, die man 
ohne weiteres mit der Bahn zurücklegen kann. 
Heute allerclings geht man, so wurde berichtet, 
daran, das Fahrtenbuch nachträglich zu ändern; 
denn es hat sich herumgesprochen, daß die Fahrten 
gelegentlich scharf kontrolliert werden. J.etzt haben 
gewisse Herrschaften große Sorge, daß ihre Fahr
ten nachgeprüft weriden ·und daß das, was sie sei
nerzeit unberechtigterweise und ohne sich ·um die 
Staatsfinanzen zu kümmern, getan haben, streng· 
verfolgt wird. Wie ein roter Faden geht doch durch 
alle Gruppen dieses Hauses der Wunsch nach Rein
lichkeit. Wir unterstreichen diesen Wunsch, wenn 
wir solche· Machenschaften, wie die des Leiters des 
Kreiswohnungsamts Wolfratshausen, die ich be
wußt angeführt habe, ganz allgemein im gesamten 
Staatsbetrieb zu verhindern trachten und uns be
mühen, derartige Mißstände entschieden auszumer
zen. 

Ich ·empfehle daher, den Antrag des Herrn Kol:
legen Dr. Lippert in der . von ihm selbst einge
schränkten Form, die den .Bedürfnissen Rechnung 
trägt, anzunehmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächster Redner 
erhält das Wort der Herr Abgeordnete Kiene. 

Kiene (SPD): Sehr verehrtes Haus! Der Antrag 
hat in seiner Grundtendenz durchaus Berechtigung, 
geht aber in seiner Summierung zu weit. Man kann 
der Staatsregierung nicht gut zumuten, „das Über
maß an Konferenzen auf unbedingt notwendige 
Fälle zu beschränken". 

(Abg. Dr. Lippert: Ich habe ja die Zif
fern 1 und 2 und die letzten beiden 

Ziffern .gestrichen.) 

Ich glaube, es wäre das richtigste, wenn wir uns 
auf Punkt 6 einigen würden, der fordert, daß die 
schon erlassenen Richtlinien für die Verwendung 
der Dienstkraftwagen verschärft und tatsächlich 
eingehalten werden. Die Staatsregierung soll er
sucht werden, eine scharfe Kontrolle der Verwen
dung von Dienstkraftwagen durchzuführen und bei 
Vergehen gegen die Richtlinien hart durchzu
greifen. 

Andererseits wird mir von einem Landpolizei
posten berichtet, daß die Verkehrsstreife im Monat 
100 Liter Benzin bekommt, und zwar für drei Solo
Krafträder und einen Dienstwagen. Wenn da ein
mal getankt ist, stehen nur noch 30 Liter zur Ver
fügung. Eine solche Einrichtung bedarf doch min-

destens der doppelten Menge, und. die muß eben 
an anderer Stelle, bei Bequemlichkeitsfahrten, ein
gespart werden. 

Ich darf wohl sagen, meine Fraktion wird für 
diesen Punkt 6 eintreten, und alles übrige könnte 
man dann fallen lassen. 

Präsident Dr. Hundh~mmer: Weitere Wortmel
dungen liegen nicht vor. Wir kommen zur Ab
stimmung. 

von Knoering-en (SPD): Ich bii'tte, über die ein
zelnen Ziffern getrennt abzustimmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es ist beantragt, 
über die einzelnen Punkte getrennt abzustimmen. 
Ich darf feststellen, daß Ziffer 1 und 2 zurück
gezogen sind. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Ziffer 3, 
wobei nach dem Antrag des Berichterstatters die 
in Klammern stehende Bemerkung: „{wie es z. B. 
sehr zweckmäßig im Ausland geschieht)" gestrichen 
werden soll. Der Ausschuß hat die Ablehnung emp
fohlen. Wer dem Beschluß des Ausschusses bei
.tritt, wolle sich vom Platz erheben. - Ich bitte um 
die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? 

(Heiterkeit) 

· Ziffer 3 ist also bei einer erheblichen Zahl von 
Stimmenthaltungen angenommen, der Au~schuß
antrag somit abgelehnt. 

(Beifall bei der BP) 

Wir stimmen über Ziffer 4 ab, und zwar über 
den Beschluß des Ausschusses. 

(Zuruf: Nochmals vorlesen!) 

Ziffer 4 lautet: 

4. für Dienstreisen grundsätzlich die Benützung 
öffentlicher Verkehrsmittel vorzuschreiben. 

Der Ausschuß empfiehlt die Ablehnung der Ziffer 4. 
Wer dem Ausschußantrag beitritt, wolle sich vom 
Platz erheben. - Ich bitte um die Gegenprobe. -
Stimmenthaltungen? - Der Ausschußvorschlag ist 
angenommen; Ziffer 4 ist also abgelehnt. 

Ich rufe auf die Ziffer 5; sie lautet: 

5. bei Neuanschaffung auch weniger teuere und 
in der Wartung weniger kostspielige Wagen
typen -zu berücksichtigen. 

Wer dem Ausschußvorschlag ·zustimmt, wolle sich 
vom Platz erheben. Der Ausschuß schlägt die Ab
lehnung vor. - Ich bitte um die Gegenprobe. -:
Stimmenthaltungen? Der Ausschußvorschlag ist ab
gelehnt. Der Ziffer 5 ist also die Zustimmung er
teilt. 

Ich rufe auf die Ziffer 6: 

. 6. dafür zu sorgen, daß die schon erlassenen 
Richtlinien für die Verwendung der Dienst
kraftwagen verschärft, tatsächlich eingehal
ten werden und nicht nur auf dem Papier 
stehen. 

Der Ausschuß hat die Ablehnung empfohlen. Herr 
Kollege Kiene ist für die Annahme eingetreten. Wer 

4 
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demAusschußvorschlag .aufAMehnung beitritt, wolle 
sich vom Platz erheben. - Ich bitte um_ die Gegen
probe. - Stimmenthaltungen? - Der Ausschuß
vorschlag ist abge1ehnt. Ziffer 6 ist demnach eben
falls zum Beschluß erhoben. 

Bei Ziffer 7 und 8 hatte der Ausschuß Ablehnung 
empfohlen. Der Antragsteller hat diese beiden Zif
fern zurückgezogen. Damit sind diese beiden 
Punkte erledigt. 

Ich stelle nochmals fest, daß die Ziffern 3, 5 un.d 6 
des Antrags angenommen wurden. 

Ich rufe auf die Ziffer 4 f der Tagesordnung: 

Antrag der Abgeordneten Haußleiter und Ge
nossen betreffend Verwendung von Dienst
kraftfahrzeugen ·(Beilage 750). 

Über die ßeratungen des Ausschusses für· den 
Staatshaushalt (Beilage 2579) berichtet der Herr 
Abgeordnete Bantele;. Ich erteile ihm das Wort. 

Bantele (BP), Berichterstatter: Meine sehr ver
ehrten Damen und Herren! Der Haushaltsausschuß 
hat sich in seiner 96. Sitzung vom 22. April 1952. 
mit dem Antrag ·des Abgeordneten Haußleiter und 
Fraktion betreffend Verwendung von Dienstkraft
fahrzeugen (Beilage 750) beschäftigt. Der Antrag, 
lautet: 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, dafür 
Sorge zu tragen, daß Minister, Staatssekretäre 
oder sonstige Beamte oder Angestellte des 
öffentlichen Dienstes in Zukunft nicht mehr 
Dienstautos für ihre persönlichen parteipoliti
sGhen Zwecke im Wahlkampf einsetzen können. 
Ebenso soll es Ministern und Staatssekretären 
nicht gestattet sein, unterstellte Beamte, die 
vom Steuerzahler bezahlt werden, für partei
politische Aufgaben im Wahlkampf einzusetzen. 

Berichterstatter Abgeordneter )3antele, Mitbericht
erstatter Abgeordneter Strobl. Das Ergebnis der 
Aussprache war: Der Antrag schneidet einen be
sonderen Personenkreis heraus, er fand keine Bil
ligung. Dafür wurde ein Abänderungsantrag des 
Berichterstatters mit folgendem Wortlaut einstim
mig angenommen: 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, dafür Sorge 
zu tragen, daß Diensteinrichtungen des Staates, 
insbesondere Kraftfahrzeuge, nicht für partei
politische oder private Zwecke verwendet 
werden. 

Ich bitte, ebenso zu beschließen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
liegt nicht vor. Wer dem Vorschlag des Ausschusses 
die Zustimmung erteilt, wolle Platz behalten. -
Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimmenthaltun
gen? - Der vom Ausschuß einstimmig gefaßte Be
schluß ist vom Plenum ebenfalls einstimmig ge
billigt. 

Ich rufe auf die Ziffer 5 der Tagesordnung: 

Berichte der Ausschüsse für Wirtschaft und 
Verkehr, für Rechts- und Verfassungsfragen 
und für den Staatshaushalt zum Entwurf eines 
Gesetzes über . das Apothekenwesen (Apothe-
kengesetz} - Beilage 1837 -. " · 

Ich schlage vor, die allgemeine und die beson
dere Erörterung miteinander zu verbinden und auf 
die erste Lesung unmittelbar die zwei!e Lesung 
folgen zu lassen. - Zur Geschäftsorc;lnung Herr 
Abgeordneter Kunath. • 

Kunath (SPD): Meine Damen und Herren! Der 
Herr Abgeordnete Dr. Soenning hat zu diesem Ge
setzentwurf zwei Abänderungsanträge eingebracht. 
Es wäre deshalb notwendig, den · Gesetzentwurf 
auch im sozialpolitischen Ausschuß zu behandeln. 
Diese Anträge berühren das Gesundheitswesen, da 
sie fordern, daß die Apotheker als solche nicht 
sefüständ'ig ·behandeln dürfen. Man müßte dazu die 
Vertretung des Gesundheitswesens hören. Ich 
möchte Sie deshalb bitten, den Entwurf auch dem 
sozialpolitischen Ausschuß zuzuleiten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Das Wo;rt hat der 
Herr Abgeordnete Michel, ebenfalls zur Geschä:fts
ordriung. 

Michel (CSU): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Wir haben im Ausschuß für Wirtschaft und 
Verkehr den Antrag Dr. Soenning eingehend be
handelt. Herr Dr. Soenning möchte seinen Stanp
punkt, den er im Ausschuß schon vorgetragen hat, 
hier nochmals besonders unterstrichen wissen. Wir 
haben das Für und Wider weitestgehend gewürdigt. 
Ich bitte deshalb, dem Antrag auf Überweisu,ng 
des Gesetzentwurfs an einen vierten Ausschuß 
nicht zu entsprechen. 

(Sehr richtig!) 

Der Gesetzentwurf war in drei Ausschüssen, und 
ich glaube, wir können das, was Herr Dr.· Soenning 
zu sagen hat, doch hier in der Debatte hören. 
Außerdem sind auch die Anträge des Senats zu 
behandeln. Der Gesetzentwurf ist wirklich. ge
wissenhaft' und sauber durchberaten und· ausge
feilt worden. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich möchte als Prä
sident doch darauf verweisen, daß man, wenn ein 
Gesetzentwurf in drei Ausschüssen beraten wird, 
darauf verzichten sollte, ihn einem vierten Aus
schuß zuzuleiten. - Zur Geschäftsordnung Herr 
Abgeordneter Kunath. 

Kunath (SPD): Herr Präsident, das ist richtig. 
Nun ist aber durch die Anträge des Herrn Abge
ordneten Dr. Soenning ein neues Moment ·aufge
taucht. Ich . darf das erklären. Man will, daß die 
Apotheker nicht· heilberatend tätig sein dürfen. 
Wenn also jemand in die Apotheke geht, weil er· 
Kopfweh oder Bauchweh hat, und will sich etwas 
geben lassen, dann müßte er nach diesem Antrag 
sich ersrt ·einen Kassenschein ausstellen lassen und 
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zum Arzt gehen, erst dann könnte ihm geholfen 
werden. 

(Lebhafter Widerspruch) 

Er müßte also erst den Arzt befragen. Nur des
halb habe ich darum gebeten, den Gesetzentwurf 
dem soziaJpolitischen Ausschuß zuzuleiten und den 
Vertreter des Gesundheitswesens darüber zu hören, 
ob die Anträge Dr. Soenning überhaupt zweck
mäßig und richtig sind. 

(Zuruf: Pas geht doch in der Debatte auch!) 

Präsident Dr. Hundhammer: Herr Abgeordneter 
Bantele zur Geschäftsordnung! 

Bantele (BP): Es handelt sich nicht darum, daß 
einer, der Kopfweh hat, in der Apotheke kein 
Aspirin kaufen könnte, sondern das Verbot be
schränkt sich auf die Mittel, die rezeptiert werden 
müssen, die also nur auf ärztliches Rezept abge
geben werden dürfen. Ich bitte, dem Vorschlag des 
Vorredners nicht stattzugeben. 

Präsident Dr. Hundhammer: Herr Abgeordneter 
Michel zur Geschäftsordnung. 

Michel (CSU): Ich möchte nochmals bitten, dem 
Antrag nicht stattzugeben, da der Vertreter des 
Gesundheitswesens im Ausschuß ausführlich zu 
W o.rt gekommen · ist und die Gedanken; die Herr 
Kollege Kunath hier vorgetragen 'hat, eingehend 
geprüft worden sind. Herr Dr. Soenning wird sei
nen Standpunkt hier volltragen und wir vverden 
unseren Standpunkt vortragen. Auch der Herr Ver'
treter des Gesundheitswesens wird sich zum Wort 
melden können. 

Kunath ·(SPD): Herr Präsident, ich ziehe den 
Antrag zurück. 

Präsident Dr. Hundhammer: Der Antrag ist zu
rückgezogen. Damit erübrigt sich eine weitere Ge
schäftsordnungsdebatte. 

Ich erteHe nunmehr dem Herrn Abgeordneten 
Michel -als ;Berichterstatter über die Beratungen des 
A'Usschusses für Wirtschaft und V'erkehr das Wort .. 

Michel (CSU), Berichtersfa-tter: Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! Der Ausschuß für Wirt
schaft und Verkehr hat in seiner 27„ 28., 29. und 
31. Sitzung ausgiebig über den Entwurf des neuen 
bayerischen Apothekengesetzes Beratung gepflogen. 
Berichterstatter war ich selbst, Mitberichterstatter 
war Kollege Dr. Sturm. 

Einleitend führte der B e richte r s t a t t er 
unter anderem aus: Der Umstand, daß bisher Teile 
aus dem Apothekengesetz von 1868 und 1913 in 
Kraft waren, beweise schon, wie gründlich und gut 
man b~sher in Bayern Gesetze gemacht habe. Die 
alten Bestimmungen könnten zweifellos heute noch 
in Kraft bleiben, wenn nicht das bisherige Apo
thekengiesetz und vor allem da:s Realrecht der Apo
theker durch einen Willensakt der Besatzungs-

macht einfach über den Ha:ufen gewoden worden 
wären, wodurch zunächst ein gesetzloser Zustand 
eing~treten sei. · 

Das Apothekengesetz sei wohl das einzige für 
einen Gewerbebetrieb geschaffene Gesetz. Daraus 
ergebe sich schon, daß der Apotheker im Leben des 
Volkes. eine besondere Stelle einnehme. Schon die 
Ausbildung des Apothekers unterscheide sich we:.. 
sentlich von der Ausbildung für einen Gewerbe.., 
betrieb; denn vom Apotheker werde der Besuch 
einer Hochschule als Voraussetzung für die Lehre 
in einer Apotheke verlangt. 

Der· vorliegende Gesetzentwurf weicht von dem 
Gesetz von 1868 wesentlich ab. Man war ver
pflichtet, die Bestimmungen der Besatzungsmacht 
zu berücksichtigen, und durfte die alten Realrechte 
der Apotheker 'nich, mehr aufleben lassen. Zuzu
geben sei, daß sich die Verhältnisse durch das Her
einströmen von 2 Millionen Menschen in das Land 
Bayern wesentlich geändert haben, man müsse aber 
berücksichtigen, daß der Apotheker nicht wie jedes 

· andere Handelsunternehmen in den Konkurrenz
kampf eintreten kann, wo Angebot und Nachfrage 
den Preis regeln. Der Apotheker sei nämlich ver
pflichtet, eine ganze Menge Waren vorrätig zu hal
ten, die er nur auf Grund von Rezepten hergeben 
kann. Er könne keinen Inventur- oder Jahresaus
·verkauf machen; wenn seine· Waren durch bessere 
Präparate abgelöst werden, könne er sie nicht unter 
Preis verkaufen, um ·sie loszubringen, sondern 
müsse sie zu seinem eigenen Schaden vernichten. 
Dem Apotheker müsse also auch von der Seite des 
Sta!'-tes eine gewisse Existenzsicherung gewähr
leistet werden, damit er nicht zu Mitteln greife, 
die der Volksgesundheit abträglich sind. An dem 
Wort, daß die Apotheke eine staatlich oder öffent
lich gesei1.ützte Anstalt sei, sei vielleicht etwas 
Wahres, aber an sich sei sie ein Betrieb, der den 
kaufmännischen Gesichtspunkten unterliege. Sie 
bekomme keine staatliche Subvention, sondern 
müsse sich aus eigener Kraft behaupten. Es müsse 
jedoch erreicht werden, daß die Apotheken. nicht 
geradezu in infl.ationsartiger Zahl auftreten, wie in 
jüngster Zeit. Der Mitberichterstatter' 
schloß sich diesen allgemeinen Ausführurtgen an. 

;?;u Artikel 1 schlug der Berichters t a·t t er 
folgende Abänderung vor: 

Apotheke im Sinne dieses Gesetzes ist ein 
Unternehmen mit dem Zweck und der Berech
tigung, Arzneimittel, Arzneien und Gifte' her
zustellen, zuzubereiten, feilzuhalten und abzu
geben unbeschadet der Befugnis zum Handel 
mit anderen betriebsüblichen Waren. 

Das Wort „Arzneimittel" sei eingefügt,· weil zwi
schen Arznei und .Arzneimittel ein Unterschied sei. 
Der Begriff Apotheke solle ziei:nlich streng gefaßt 
sein, und Zi\'ar zum $chutz gegen Mißbräuche. Der 
Mit b e richte r s t a t t e r stimmte diesem Ab
änderungsantrag zu. 

Abgeordneter B e h r i n g e r war im allgemeinen 
mit den Ausführungen des Berichterstatters einver
standen, gab jedoch die.Zweckmäßigkeit des Passus 
zu erwägen: „Arzneimittel, Arzneien, Gifte und 
andere Fertigwaren, die der.Erhaltung und Wieder-

. .... 



2092 Bayerischer Landtag - 87. Sitzung. Donnerstag, den 15. Mai 1952 

(Michel [CSU]) 

herstellung der Gesundheit dienen, feilzuhalten 
und an den Verbraucher abzugeben." 

" 

Der Berichterstatter wandte ein, das Wort 
Verbrauche.r" sei in diesem Falle nicht am Platze; 

denn eine Apotheke beliefere ja auch Kranken-
häuser und könne· gegenüber . anderen Apotheken 
als Grossist auftreten. 

Regierungsdirektor Ho p f n er erläuterte den 
Begriff „Arzneien". Dieser seibereits in der kaiser
lichen Verordnung von 1901 gesetzlich festgelegt 
und umfasse auch die Arzneimittel und Heilmittel. 

Professor Dr. Sc h 1 e mm er stellte klar, daß das 
Arzneimittel der Urstoff, die· Arznei aber das ab
gabefertige Präparat sei. Abg~ordneter Ku n a t h 
.gilaubte kaum, daß durch <d!en Vorschlag des Bericht~ 
erstatters die Drogerien irgendwie benachteiligt 
wür_den. 

Regierungsdirektor Ho p f n er hielt es nicht für 
richtig, die ·Abgrenzung der Begriffe „Apotheke" 
und „Drogerie" in einem Landesapothekengesetz 
vorzunehmen. 

Ohne Debatte über Absatz 2 billigte der Aus
schuß einstimmig die vom Berichterstatter vorge.,. 
schlagene Fassung des Artikels 1 Absatz 1: 

Apotheke im Sinne dieses Gesetzes ist ein 
Unternehmen mit dem Zweck und der Berech
tigung, Arzneimittel, Arzneien und Gifte her-. 
zustellen, zuzubereiten, feilzuhalten und ab
zugeben unbeschadet der Befugnis zum Han
del mit anderen betriebsüblichen Waren. 

Artikel 2 Absatz 1 a wurde ohne Debatte auf 
Antrag beider Berichterstatter einstimmig un-
verändert gebilligt. · 

Ein Abänderungsantrag des ·Berichterstatters zu 
Absatz 1 b lautete: 

Die Betriebserlaubnis ist zu erteilen, wenn der 
Bewerber nach der Bestallung (Approbation) 
mindestens fünf Jahre und davon zwei Jahre 
in einer: ·bayerischen Apotheke als Apotheker 
gearbeitet hat und bei mehr als zehnjähriger 
Tätigkeit usw. 

Der Mitberichterstatter trat diesem Antrag bei. 
Regierungsdirektor Ho p f n et erklärte, dieser An
trag entspreche an sich der Haltung des Ministe- · 
riums, hatte aber verfassungsrechtliche Bedenken 
im Hinblick auf Artikel 11 des Grundgesetzes. 

Es wurde. darauf hingewiesen, daß in· Württem
berg und Baden durch ein ähnliches Gesetz im 
Interesse der Alt- und Neubürger ein Schutz gegen 
eine Überflutung von Gebieten geschaffen wurde, 
in denen Apotheker nicht so schnell in den Besitz 
einer Apotheke kommen können. 

(Abg. Luft und Abg. Stock: Besser vorbereiten!) 

- Entschuldigen Sie, Herr Kollege, die Sache ist 
sehr um~angreich. Ich habe aus dem Protokoll das 
Wesentllche ausgezogen. 

(Abg. Dr. Haas: Industria, oder der Hausfleiß, 
Herr Referent, der fehlt bei Ihnen!) 

- Wir sind ja ehrenamtlich tätig. 

~------------.,. 

Auf Antrag beider Berichterstatter wurde Ar
tikel 2 Absatz 1 b in folgender Fassung angenom
men: 

b) nach der Bestallung (Approbation) mindestens 
fünf Jahre als Apotheker, davon möglichst 
zwei Jahre in Bayern, und bei mehr als zehn
jähriger Tätigikeit in einem nichtpharmazeuti
schen Beruf wenigstens zwei J•ahre vor der 
Antragstellung wJeder als Apotheker tätig ge
wesen ist; 

Artfäel 2 Aibsatz 1 Buchstabe c, d, e und f wurden 
einstimmig unverändert -angenommen. Der B e -
richte r statte r stellt den Ergänzungsantrag, 

. folgenden Buchstaben g anzufügen: 

g) den Nachweis erbringt, daß er über die zum 
ordnungsmäßigen Apothekenbetrieb notwendi
.gen Räume verfügt. 

Diesem stimmte der Ausschuß zu. Artikel 2 Ab
satz 2 wurde einstimmig unverändert •angenommen. 
Bei Absatz 3 sah der Berichterstatter im letzten 
Satz die Gefahr der Überalterung der Apotheken
pächter oder Besitzer und berantragte St11eichung, 
die der Ausschuß mit allen gegen eine Stimme be
schloß. A,r.tikel 2 wurde il). der neuen Fassung ein
stimmig angenommen. 

Der Berichterstatter beantragte zu Artikel 3 Ab
satz 1 dieAnfügrUng, daß Lizenzierungsausschüsse am 
Sitz der Regierungen zu g.ründen seien. Abgeordneter 
K una th ~erblickte darin •einen Verstoß gegen die Ge
w€rbefreiheit, da •aber auch bei dei;i. Ärzten die 
Lizenz von einem Zulassungsausschuß erteilt werde, 
könne es ·nicht ·schaden, wenn ·ein solcher Ausschuß 
•auch hiier verankert würde. Regierungsdirektor 
H :o p f n e r bezeichnete den Artikel 3 geradezu als 
Grundbestimmung des Gesetzes. Artikel 3 wurde 
hierauf unverändert angenommen, desgleichen Ar
tikel 4. Artikel 5 Absatz 1 fand Zustimmung. Zu 
Absatz 2 . berichtete der Berichtersbatt<er, Ärzte 
und offenbar auch Interessenten an Apotheken hät
ten Einspruch mit der Begründung. erhoben, es 
liiege hier ein Nazi-'Gesetz vor. -Es hrandle sich aber 
wohl um persönliche Interessen. Der Berichterstat
ter bat den Regierungsvertreter, zu dem angezoge
nen Gesetz vom 13. Dezember 1935 Stellung zu 
nehmen. 

Regierungsdirektor H o p f n e r hoib hervor: In 
der alten bayerischen Apothekengesetzgebung war 
zunächst ein VerP'achtungszwang nicht vorgesehen. 
Nach dem Gewerbegesetz von 1868 konnte die 
Witwe ·eines Konzessionärs nach dessen Ableben 
das sogenannte Witwenrecht btis zu ihrem Tode 
•hra:ben, sie konnte die Apotheke ~urch einen be
fähigten Stellvertreter weiterführen lassen. Das 
Gesetz von 1933 führte die Verpachtung ein und 
eine Verkürzung des Betrie.bsrechts auf ein Jahr. 
Die Verpachtung hat den Sinn, daß dtie verantwort
liche Führung einer Apotheke nur einem Apothe
ker übertragen werden kann, und Einflüsse berufs
fr.emder Kreise ·auf die Arzneiversorgung ausge
schaltet werden können. 

Abgeordneter K 1 o t z beantragte, den letzten 
Satz des Artikels 5 A!bsatz 2, wonach die Bestim
mungen des Gesetzes vom 13. Dezember 1935 un-
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berührt bleiben, zu streichen. E[' verlangte eine 
klare Linie, weil nicht Einz;elfälle vorliegen, son
dern viele Witwen, Erben und Hinterbliebene be
trof~en sind. Abgeordneter K u n a t h bat, den 
Apothekernachwuchs zu berücksichtigen. Wenn im
mer Wieder der Verpachtungszwang beibehalten 
werde, käme die Jugend nie in die .Lage, einmal 
sefüständig zu werden. 

Professor Dr. Sc h 1 e mm er sah in den Ausfüh-
. rungen des Vorredners gerade den Beweis dafür, 

daß der Verpachtungszwang aufrechterhalten wer
den soll. Er bezeichnete es als ein einmaliges 
Ereignis, daß der gesamte Apothekerstand, Real
rechtsbesitz;er und MiiJarbe!iter, stich geeinigt haben. 
Die Apothekenbesitzer haben darauf verzichtet, 
sich gegen diesen Paragraphen auszusprechen, ·ob
wohl sie Interesse am Nichtverpachtungszwang 
haben müßten. Sie täten das im Interesse der Mit
a:r.beliter, die zu einer gewissen Selbständigkeit 
kommen sollen, um mit einem erworbenen Ver
mögen eine Apothe\ke zu kaufen. Darin liege, wenn 

' überhaupt, der soziale Inhalt des Gesetzentwurfs. 

Artikel 5 wurde einstimmig in der Fassung der 
Regierungsvorlage angenommen. 

hrtli'kel 6 A!bsatz 1, 2 und 3 wurden unverändert 
. angenommen, ebenso der gesamte Abschniitt I mit 
den bei den einzelnen Artikeln gewählten neuen 
Fassungen. 

II. Abschnitt: Erlöschen und Zurücknahme der 
Betriebserlaubnis. Artikel 7 AbS'atz 1 und Absatz 2 
wurden unverändert angenommen. Zu Absatz 3 
stellte Abgeordneter B an t e 1 e die Anfrage, ob 
hier nicht ein Wrl.derspruch z;u der Bestimmung vor
liege, daß ein Apotheker nicht mehrere Apotheken 
führen dürfe. Der B e [' i c h t er s t a t t e r beant
wortete sie mit dem Hinweis, daß ein Apotheker 
mehrere Apotheken besitzen, a.iber nur eä.ne führen 
dürfe. 

Abgeordneter H au 'ff e hielt die ganzen Siche
rungsmaßnahmen für hinfäfüg, wenn ed.ne Ver
pachtung auf 10 Jahre oder mehr eintrete. Ar
tikel 7 Absatz 3 wurde unverändert angenommen, 
ebenso die Artikel 8, 9, 10 und 11. · 

III. Abschnitt: Verlegung, Eröffnung und Betrieb 
von Apotheken. Arti!kel 12 Absatz 1 und 2 wurden 
angenommen. , 

Artikel 13 Absatz 1 fand die Zustimmung des 
Ausschusses. Zu Absatz 2 führte Professor 
Dr. Sc h 1 e mm er aus, hier seli eine Trennung von 
Arzneien und Arzneimittel überflüssig. Die Ab
gabe edolge nur ·in abgabefertigen Arzneimitteln, 
und das· seien die Arzneien. 

Absatz 2 wurde unverändert angenommen und 
'.die Zustimmung zum gesamten Arti'kel 13 erteilt. 

Bei Artikel 14 Absatz 1 entstand ·eine Aussprache 
über .den Antrag des ·Berichterstatters, die Worte 
„der Heilberatung und" zu streichen. Eine Heil
behandlung liege diann vor, wenn in dem. gleichen 
F1all d!i.e Apotheke wiederholt aufgesucht werde. 

. Regierungsdirektor H o p f n e r ·erinnerte an das 
He!ilpraktikergesetz von 1939, an das man gebunden 

sei. Es behandle die berufs- und gewerbsmäßig vor
genommene Tätigkeit zur Feststellung von Krank
heiten, auch wenn sie im Dä.enste anderer vorge
nommen we•rde. Auch die Erteilung von Rat
schlägen sei bereits ·eine Ausübung der Heilkunde. 
Hierzu liege auch ein .Urteil des ibayerrl.schen Ober
sten Landesgerichts vor. 

Der B e r i c h t e r s t a t t er bat, von einer 
engen Auslegung abzusehen. Das Vertrauensver
hältnis zwischen Apothelker und Volk müsse erhal
ten bleiben . 

K 1 o t z stellte klar, daß eine Beratung über 
Kopfwehmittel usw. nicht ä.n den Begriff der Heil
beratung gehöre. Absatz 1 erhie'lt folgende Fas-
sung: 

Der Apothekenleiter und das Apothekenper
sonal dürfen sich mit der Heilbehandlung von 
Menschen und Tieren nicht befassen. 

Artikel 15 wurde in der Fassung der Regierungs
vorlage gebilld:gt. Bei Artikel 16 fand der B e -
r i c h t e r s t a t t e r die Lösung bezüglich der 
ehrenamtlichen· !Pharmazieräte nicht glücklich und 
beantragte, den Absatz 3 zu streichen und den Ab
satz 2 wlie folgt zu fassen: 

Die Besichtigungen und Musterungen wer
.den durch Regrl.erungs1apotheker hauptamtlich 
vorgenommen. Bei Musterungen werden 'auch 
Vertreter der zuständigen Gesundheitsämter 
mit herangezogen. 

Regierungsdirektor H o p f n e r führte aus, der 
techni_sche Ausdruck „·Apothekenmusterung" sei 
alteingeführt und bedeutet eine alljährlich vorzu-· 
nehmende Besichtigung und Überprüfung durch da:s 
örtldch zuständige Gesundheitsamt. Die Besichti
gung sei eine Überprüfung. Die Musterung dagegen 
sei nur eine Inaugenschelinnahme, ob der Betrieb 
der Apotheke als solclier den gesetzlichen Anfor
derungen entspricht. Eine Besichtigung aber stelle 
eine ·edngehende Kontrolle dar. 

Weiter hielt es der Redner zwar für wünschens
wert, hauptamtliche Vertreter bei den Regd.erungen 
einzurichten - gerade im .Zeichen der Gewerbe
freiheit -, aber das würde die Schaffung von 
Planstellen und ed.ne Änderung der Besoldungsord
nung bedeuten. Die Institution des ehren•amtlich 
tätigen Regierungspharmazierates habe sich außer
ordentlich ·bewährt und ·einen sehr engen Konnex 
zwischen Regiierung und Apot'hekerschaft gewähr
ledstet. 

Professor Dr. S c h 1 e mm e r te!ilte mit, der Apo
_ thekerstand sei an der Schaffung von hauptamt
lichen Regierungspharmazieratsstellen nicht so sehr 
inter.ess1ert, lege aber großen, Wert darauf, daß die 
Überwachung und Musterung durch einen Fach
mann, den Reg1ierungspharmazierat, rvorgenommen 
werde, gled.chgültig, ob hauptamtliich oder ehren
amtlich. Es wäre sogar ein schlechter Tausch, wenn 
ein Sta•atsbeauftragter rein das staatliche Interesse 
vertreten würde. Gegen die PraX!is, daß ein Regie
rungspharmazierat allein die Apotheken besichtige,. 
wandte der Redner ein; ein Regierungsmedizinal
obeaniter nehme daran Anstoß und wolle dabei sein. 

5, 
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Der Vorsitz ·end ·e entn!a~hm der Aussprache, 
daß die Stellung des Regtl.erungspharmazierats nach 
außen und nach· linnen eliner gewissen Unterstüt
zung bedürfe. Den Apothekern sei nicht z,uzumu
ten, immer wie<;ler von einer anderen Berufsgruppe 
gegäng·elt zu werden. Solche Vorgänge empfänden 
sie sehr bitter, zumal sie keine Mögld.clrkeit hätten, 
sich darüber zu beschweren. D1ese Dinge müßten 
genau untersucht werden. Hier sei der Platz, das 
Versäumte nachzuholen: · 

Artikel 17 wurde unverändert angenommen. Bei 
Artikel 18 bat der Berichterstatter, .dd.e Worte „und 
Hausapotheken" zu streichen und durch die Worte 
· „A!bgabestellen yon Arzneimitteln" zu ersetzen. 
Regiierungsdin~ktor H o p f n ·e r wandte ein, die 
Anstaltsapotheken seien Hausapotheken .im Sinne 
des Gesetzes. 

Dem Artikel 18 stimmte der Ausschuß in der vor
lfogenden F:a:ssung zu. 

Zu Beginn ,CJ.er zweiten Lesung in der 31. Sitzung 
des Ausschusses verlas der B er ich t erstatte r 
Auszüge aus elin<igen der vielen Zuschriften. Ein 
Amtsgerichtsrat Memniel in Würzburg sucht nach
zuweisen, daß der Regierungsentwurf und die Fas
sung der ersten Lesung verfassungsmäßig nicht 
tragbar seien. Der Berichterstatter bemerkte dazu, 
die Rechte ,2J.er Apothelkerwitwen seien in jeder 
Bezd.ehung gewahrt. 

Ander.e Zuschriften enthalten den Vorwurf, daß 
der Landtag die Verpachtung der Apotheken ge
radezu unmöglich mache. Der Berichterstatter wi
derlegte diese Behauptung mit der Feststellung, 
daß die Witwen nicht das Lizenzrecht, sondern nur 
die Räume und Einl'lichtung,en verpachten können. 
Der Ausschuß habe einen. gesunden Mittelweg ge
wählt. Wenn ed.ne Apothekerwitw.e für die Pacht 
einen Überpreis verlange, könne der Bewerber da
neben 1eine andere Apotheke bauen. 

Eiine sehr wohlmeinende 'Zuschrift des Stadt
apothekers in Singen am Hohentwiel legt die 
Schwierigkeiten lim Apothekenwesen Württemberg
Badens dar und. bezeichnet das bayerische Gesetz 
als recht gut. Der V1erfasser fühlte sich jedoch ver- _ 
pflichtet, dem Landtag die Schwierigkeiten der 
Auslegung aufzuzeigen. Der Bel'lichterstatter über
gab das Schred!ben der Staatsregierung als Material 
für etwaige Ausführungsbestimmungen. 

In der 2. Lesung stimmte der Ausschuß der 
Überschrift des I. Abschnitts, Artikel 1 und Arti

. kel 2 Absatz 1 a zu. In Artikel 2 Absatz 1 b in der 
Fassung der ersten Lesung wurde das Wort ,,mög
lichst" gestrichen. Die Buchstaben c bis g des Arti
kels 2 Absatz 1 wurden im Wortlaut der ersten 
Lesung unverändert angenommen. Eine kleine 
Meinungserverschiedenheit entstand darüber, ob 
der Schlußsatz „und kein Versagungsgrund nach 
Art. 3 A!bs. 1 besteht" zu Buchstabe f oder unter den 
gesamten Absatz 1 gehört. Durch Beschluß wurde 
festgestellt, daß Buchstabe f) nach deh Worten 
beschränkt ist" mit einem Strichpunkt schließt, 

daß der neue Buchstabe g mit dem Wort „ve:r;,fügt'' 
zu Ende ist und daß der Halbsatz „und kein Ver-

sagungsgrund nach Art. 3 Abs. 1 besteht" im nor'
malen Satzspiegel steht. Artikel 2 Absatz 2 und 3· 
wurden gegenüber. der ersten Lesung unverändert 
angenommen. 

Zu Artikel 3 Absatz 1 verwies der Berichterstat
ter auf Artikel 24 Absatz 1, wo festgelegt ist, wer 
über das Vorliegen der Voraussetzungen zu ent
scheiden hat. Die Artikel 3, 4 und 5 Absatz 1 
wurden unve'rändert genehmigt. Auf eine Anfrage · 
von Kunath, ob nicht ein Widerspruch zwischen 
Artikel 5 Absatz 2 und Artikel 2 Absatz 1 g be
stehe, antwortete Professor Dr.Sc h 1 e mm er, der 
neue Pächter müsse sich um die Betriebserlaubnis 
bewerben. Sie werde ihm nur erteilt, wenn er vom 
Verpächter den Mietvertrag ·erhalte. Der neue 
Pächter müsse üper den Raum verfügen, den der 
bisherige Pächter hatte. Artikel 5 Absatz 2 fand 
unverändert Zustimmung, ebenso Artikel 6. 

1 

Im II. Abschnitt wurde die Überschrift gebilligt. 
Artikel 7 fand unverändert Zustimmung, ebenso 
Artikel 8 Absatz 1 a. Es entstand eine kurze Aus
sprache darüber, ob in Artikel 8 Absatz 1 c nach 
dem Wort ,;wiederholte" ein .Beistrich eingefügt 
werden soll. Dr. S c h e d 1 schlug für ,Artikel 8 Ab
satz 2 b folgende Änderung vor: 

... ~enn er wegen eines Verbrechens, bei dem 
auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte er
kannt werden kann, oder wegen eines Ver
gehens, das einen Mißbrauch seines Berufs 
darstellt, r.echtsktäftig verurteilt ,wird. 

Der Berichterstatter machte auf die vorge
schlagene Neufassung des Artikels 24 aufmerksam. 
Man wolle den Regierungs-Medizinalausschuß wie
der mit neuem Leben erfüllen; die Regierung solle 
ihn bei Durchführung der sachlichen Überprüfung 

'hören. - Nachdem verschiedene Änderungsvor
schläge in Betracht gezogen worden waren, wurde 
Artikel 8 Absatz 1 b schließlich unverändert ange
nommen. In Artikel 8 Absatz 1 c wurde zwischen 
den Worten „wiederholte" und „schwere" ein Bei
strich E(ingefügt. Zustimmung fanden ferner Arti
kel 8 Absatz 1 d und Absatz 2, Artikel 9, 10 und 11; 
dabei wurde in Artikel 10 Absatz 2 nach dem Wort 
„entsprechend" ein Punkt gesetzt. · , 

I>ie Überschrift des UI. Abschnitts wurde gebil
ligt. Auf Antrag beider Berichterstatter wurde in 
Artikel 12 Absatz 1 der zweite Satz gestrichen, da 
er in die Ausführungsbestimmungen gehöre; die 
Versagung der Erlaubnis soll der Regierungs
behörde überlassen bleiben. Artikel 12 Absatz 2 
blieb unverändert. Der Berichterstatter beantragte, 
in Artikel 13 Absatz 1 Zeile l den Hinweis auf 
Artikel 6 als überflüssig zu streichen; der Vor
sitzende gab jedoch zu bedenken, daß mit den 
Artikeln 5 und 6 alle Bestimmungen erwähnt sind, 
in denen vom Apothekenleiter gesprochen wird. 
Artikel 13 wurde mit einer unbedeutenden redak
tionellen Änderung in Absatz 1 angenommen. Zu
stimmung fanden ferner die Artikel 14, 15 und 16 
Absatz 1. Die Absätze 2 und 3 des Artikels 16 
waren bei der ersten Lesung zurückgestellt worden. 

Für Artikel 16 Absatz 2 beantragte der Bericht
erstatter eine klarere Formulierung: 
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Zur Überwachung ·dienen Besichtigungen 
und Musterungen. Die Besichtigungen werden 
im Auftrag der Regierung von den Regierungs
pharmazieräten und auf deren Antrag na.ch 
Bedarf vorgenommen, die Musterungen durch 
das Gesundheitsamt jährlich einmal durchge
führt.' 

Auf eine Frage von Kunath gab Regierungsdirek
tor Ho p f n er folgende Auskunft: Die Musterun
gen werden von den Amtsärzten jährlich durch-

, geführt. Sie sind eine kleine Besichtigung auf Rein
lichkeit, Führung der Betriebsmittelbücher, Über
prüfung des Personals hinsichtlich des Befähigungs
nachweises usw. Dagegen erstrecken sich die Be
sichtigungen auf den gesamten Betrieb der Apo
theke von der fachlichen Seite her. Regierungs
direktor Hopfner schlug für Artikel· 16 Absatz 2 
Satz 2 folgenden Wortlaut vor: 

Oie Besichtigungen werden nach Bedarf im 
Auftrag der Regierung von hierfür bestellten 
Apothekern vorgenommen; die Musterungen 
werden durch das Gesundheitsamt jährlich ein
mal durchgeführt. 

Der Berichterstatter war damit einverstanden, 
wünschte aber die Einfügung der Worte „auf 
deren Antrag". Nach den Bestimmungen sollten 
die Besichtigungen nur alle zwei bis drei Jahre 
erfolgen; der Regierungspharmazierat müsse· aber 
jederzeit. die Möglichkeit haben, auch schon nach 
einem Vierteljahr wieder eine Besichtigung vor
zunehmen, wenn er sie für notwendig hälte. -
Regierungsdirektor Hopfner wandte ein, daß der 
Regierungspharma:iforat im Auftrag der Regierung 
tätig werde, die den Antrag auch ablehnen könne. 
Die bisherige Handhabung sei genau so gev,:esen. 
Die Worte „auf Antrag" könnten nicht in das Ge
setz aufgenomm~n· werden. Einen begründeten 
Antrag des Regierungspharmazierats, eine Besichti
gung außerhalb der Reihe vorzunehmen, werde 
die Regierung nicht ablehnen. - Auch der Mit
berichterstatter schloß sich dem Antrag der Regie
rung an, der - unter Berücksichtigung einer vom 
Abgeordneten Bezold vorgeschlagenen sprachlichen 
Verbesserung - nunmehr lautete: . 

Die Besicli.tigungen werden nach Bedarf im 
Auftrag der Regierung von dazu bestellten 
Apothekern vorgenommen; die Musterungen 
werden durch das Gesundheitsamt jährlich ein
mal durchgeführt. 

Auf Antrag des Berichterstatters gab der. Aus
schuß gegen 1 Stimme dem Absatz 2 des Artikels 16 
folgende Fassung: 

Zur Überwachung dienen· Besichtigungen 
und Musterungen. 'Die Besichtigungen werden 
nach Bedarf im Auftrag der Regierung von 
dazu bestellten Apothekern vorgenommen; 
die Musterungen werden durch das Gesund
heitsamt jährlich einmal durchgeführt. 

Zu Absatz 3 bedauerte der Berichterstatter, daß 
es nicht gelungen sei, in der ersten Lesung den 
hauptamtlichen. Pharmazierat durchzusetzen, der 

bei der Größe seines Aufgabengebiets wirklich kein 
Luxus sei und besser durchgreifen könne. 

Der. Ausschuß stimmte der Regierungsvorlage 
mit ,der Maßgabe zu, daß in der fünften Zeile das 
Wort „bayerischen" groß zu schreiben ist. 

Artikel 17 wurde in der Fassung der Regierungs
vorlage angenommen. Artikel 18 wurde nach dem 
Antrag der beiden Berichterstatter in der Fassung 
der ersten Lesung einstimmig angenommen. An
schließend wurde der ganze III. Abschnitt einstim
mig genehmigt. 

Die Überschrift des IV. Abschnitts fand in der 
Fassung der ersten Lesung die einstimmige Billi
gung. Artikel 19 nahm der Ausschuß nach Vor
schlag der beiden Berichterstatter unter Streichung 
der Worte „Arzneimittel und" einstimmig an. 

Zum Absatz 1 des Artikels 20 sehlug der Be
richterst_atter vor, den Schlußsatz wie folgt zu 
ändern: 

bei de.nen die Notwendigkeit nach eigener 
Arzneiversorgung nachgewiesen werderi kann. 

In dieser abgeänderten Form wurde der Absatz 1 
einstimmig angenommen. Unverändert angenom
men wurde Absatz 2. Zu Absatz 3 machte der 
V o r s i t z e n d e darauf aufmerksam, daß Ar
tikel 2 Absatz 1 die Buchstaben a mit g anführt. Es 
sei jedoch nicht Aufgabe des Apothekers, das Vor
handensein hinreichender Räume nachzuweisen; 
dies .sei Sache des Erlaubnisträgers, also der An
stalt. Der Vorsitzende schlug daher vor, in die 
Fassung der ersten Lesung den Satz einzufügen: 

Die Bedingungen des Buchstaben g müssen 
vom Erlaubnisträger erfüllt sein. 

Regierungsdirektor Ho p f n er hielt eine solche 
Bestimmung für die Anstaltsapotheken für nicht 
notwendig. Bei den öffentlichen Apotheken sei sie 
eingefügt worden, damit man beim Lizenzverfah
ren wisse, ob der Antragsteller die notwendigen 
Räume hat. Auf Antrag der beiden Berichterstatter 
erhielt Absatz 3 folgende Fassung: 

Eine Anstaltsapotheke muß von einem be
stallten (approbierten) Apotheker geleitet wer
den, der die Erfordernisse des Art. 2 Abs. 1. 
Buchst. a) bis f) erfüllt; die Voraussetzung des 
Art. 2 Abs. 1 Buchst. g) hat der Anstaltsträger 
nachzuweisen. Art. 2 Abs. 2 findet Anwendung. 
Die Abgabe von Arzneien darf nur an die In
sassen und Beschäftigten · der Krankenanstalt 
·erfolgen. 

Die Einfügung der Worte „und Beschäftigten" 
wurde beschlossen auf den Antrag des Abgeord
neten Kunath, den der Abgeordnete Dr. Lenz 
unterstützte und gegen den Regierungsdirektor 
Hopfner keine Erinnerung hatte. Absatz 4 wurde 
unverändert einstimmig angenommen. 

Im Absatz 1 des Artikels 21 strich der Ausschuß 
auf J\ntrag des Berichterstatters die Worte „Arz
neimittel und". Im übrigen blieb Artikel 21, abge
sehen von redaktionellen Änderungen, Großschrei
ben des Wortes „bayerisch" und Setzen eines Kom
mas, unverändert .. 
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Artikel 22 wurde auf Antrag der beiden Bericht
erstatter in der Fassung der ersten Lesung unter 
Einfügung der Worte. „und Beschäftigte" im Satz 1 
gegen 2 Stimmen angenommen. 

Artikel 23 wurde in der Fassung der ersten Le
sung einstimmig angenommen, desgleichen billigte 
der Ausschuß einstimmig· den ganzen IV. Abschnitt 
in seiner neuen Fassung. · 

Die Überschrift des fünften Abschnitts blieb 
unverändert. Zu Artikel 24 beantragte der Be
richterstatter, im Absatz 1 das Wort „ausdrücklich" 
zu streichen. Er empfahl weiter folgenden Zusatz:,.. 

Bei Entscheidungen in den Fällen. der Art. 3 
Abs. 1, 8, 12, 20 Abs. 1 treffen die Regierungen 
die Entscheidungen nach Einvernahme des 
Regierungs-Medizinalausschusses gemäß Ver
ordnung vom 12. Dezember ~931 (GVBL S. 1). 

Die Medizinal-Ausschüsse seien, wie der Bericht
erstatter sagte, schon immer eine wertvolle Unter
stützung für die Regierungen gewesen, sie seien . 
nur in der nahezu gesetzlosen Zeit in Vergessen
heit geraten. 

Die vom Berichterstatter beantragte Streichung 
des Wortes „ausdrücklich" und die Einfügung des 
von ihm vorgeschlagenen Satzes beschloß der Aus
schuß einstimmig. Den Absatz 2 nahm er nach der 
Vorlage einstimmig an. 

Der Artikel 25 wurde in der Fassung der Vor
lage einstimmig genehmigt, desgleichen wurde ein-' 
stimmig angenommen der ganze V. Abschnitt in 
der neuen Fassung. 

Gegen die Überschrift des VI. Abschnitts erhob 
sich keine Erinnerung. Artikel 26 wurde in der 
Fassung der ersten Lesung mit folgenden redak
tionellen Änderungen einstimmig gebilligt: In Ab
satz 3 a) muß es heißen „wer der Auskunfts- und 
Unterstützungspflicht . . . nicht nachkommt", in 
Absatz 3 d) ist am Schluß ein Strichpunkt zu setzen. 
I>,arauf wurde. der VI. Abschnitt einstimmig an
genommen. 

Gegen die Überschrift des VII. Abschnitts erhob 
sich kein Bedenken, ebensowenig gegen die Ar
tikel 27 und 28 in der Fassung der ersten Lesung. 
Zu Artikel 29 führte der Berichterstatter aus, es 
handle sich zunächst. nur um 11 Apothekerwitwen, 
die seinerzeit enteignet wurden und zu deren Ab
findung der Staat ~ie Verpflichtung übernpmmen 
habe. Die Durchführung des Gesetzes vom 16. Sep
tember 1933 habe aber weitere 35 Witwen geschä
digt. Unter diesen Umständen entstehe die Frage, 
ob nicht der ganze Artikel gestrichen und ein 
eigenes Apotheker-Versorgungsgesetz beantrij.gt 
werden solle, wenn nicht der Apotheker-Verband 
unabhängig von der Schaffung eines solchen Ge
setzes zusichere, sich auch dieser 35 Witwen an-
zunehmen. ' 

Professor S c h 1 e m m e r nahm dazu wie. folgt 
Stellung: Die Regierungßvorlage regelt nur die 
Rechtsansprüche derjenigen Personen, die auf 
Grund des Gesetzes vom 16. September 1933 frei
willig auf das Apothekenre~t verzichtet haben 

und denen deshalb der Staat einen Rechtsanspruch 
auf eine Rente zugebilligt hat. Das genannte Ge
setz erlegte allen Apothekern, die nach dem' 16. Sep
tember 1933 eine Apotheke übernommen haben, 
eine 'Betriebsabgabe auf, die sich nach dem Durch
schnittsreinertrag, der letzten drei Jahre vor der 
Übernahme errechnete. Der so gebildete Stock 
wurde durch die Währungsreform in Mitleiden
schaft gezogen und reicht nicht aus zur Deckung 
der versicherungsmathematischen Grundlagen von 
110 000 bis 120 000 DM, womit die Ansprüche der 
11 Witwen erfüllt werden könnten. Der Regie
rungsentwurf habe daher festgelegt, daß die Apo
theker, die vor der Einführung der Gewerbefreiheit ' 
eine Konzession ,bekommen haben, die Betriebs
abgabe nachzuzahlen haben. 

Demgegenüber betonte Regierungsdirektor 
H o p f n e r , daß das Gesetz vom 16. September 
1933 durch die Einführung der Gewerbefreiheit 
zum großen Teil gegenstandslos geworden sei. Für 
die Erhebung der Betriebsabgabe sei kein Raum 
mehr. Das lebenslängliche Witwenrecht. sei seiner
zeit, vor allem auf dringenden Wunsch der'jungen 
Apotheker, auf ein Jahr beschränkt worden. Die 
Witwenrenten seien abgelöst worden. Um dies ·zu 
ermöglichen, habe man durch Erhebung einer Be
triebsabgabe einen Stock gebildet, der im Zeitpunkt 
der Währungsumstellung 3· Millionen R-Mark ent
halten habe. Wäre die Gewerbefreiheit nicht ge
kommen, dann hätte er aus der Betriebsabgabe 
wieder aufgestockt werden müssen. 

Der M i t b e r i c h t e r s t a t t e r setzte sich für 
eine Ve_rsorgung der in einer Interessengruppe zu
sammengeschlossenen Apothekerwitwen ein, die 
durch das Gesetz vom 16. September 1933 ailes. ver
loren haben. Professor Sc h 1 e mm er bat, das 
offenherzige Angebot der Apotheker .entsprechend 
zu würdigen, war aber damit einverstanden, wenn 

, diesen Bestrebungen durch ein eigenes Gesetz 
Rechnung getragen wird .. 

' Äbsatz 1 wurde entsprechend der Vorlage ein-
stimmig angenommen, ebenso die Absätze 2 und 3, 
wobei in· Absatz 2 idas Wort „bayer." groß zu 
schreiben ist. 

Zu Absatz 4 erklärte der Vorsitzende , die
ser Passus sei ihm unverständlich. Nach Absatz 3 
S()lle ein Restbetrag des Fonds der Bayerischen 
Apothekerversorgung zugeführt werden. Unter 
diesen Umständen müßte die Apothekerversorgung 
doch auch für einen Fehlbetrag aufkommen, wenn 
die Damen recht lange leben . und dann das Geld 
nicht ausreiche. Der Vorsitzende schlug vor, den 
Absatz 4 :z;u streichen und in Absatz 3 den Satz 
„Ein etwaiger Fehlbetrag ist von der Bayer. Apo
thekerversorgung zu tragen" anzufügen. Regie
rungsdirektm: Ho p f n e r bezeichnete das als un
möglich; denn die Bayerische Apothekerversorgung 
habe mit der Ablösungskasse nichts zu tun. 

Der Ausschuß beschloß, Absatz 3 in der Fas
sung der Regierungsvorlage anzunehmen, Satz 2 
in der vom Abgeordneten Luft vorgeschlagenen . 
Fassung. Das letztere geschah bei einer Stimm
enthaltung. Absatz 4 entfällt. 
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Die Artikel 30 und 31 wurden in der Fassung 
der ersten Lesung einstimmig angenommen. Der 
VII. Abschnitt wurde gegen eine Stimme ange
nommen; das ganze Gesetz selbst wurde in der 
neuen Fassung einstimmig angenommen. 

Ich bitte das Hohe Haus, den Beschlüssen des 
Ausschusses die Zustimmung zu erteilen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Über die Verhand-
1 ungen des Ausschusses für Rechts- und Verfas
sungsfragen (Beilage 2590) berichtet der Herr Ab
geordnete Dr. Fischer; ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Fischer (CSU), Berichterstatter: Herr Präsi
dent, meine Damen und Herren! Der Rechts- und 
Verfassungsausschuß beriet am 28. Februar 1952 
eingehend den vorliegenden Entwurf des Apothe
kengesetzes. Den Beratungen lag die Fassung zu
grunde, die der Entwurf durch die Beschlüsse des 
Wirtschaftsausschusses erhalten hatte. Bericht
erstatter war ich, Mitberichterstatter Herr Kollege 
Bezold. Der Rechts- und Verfassungsausschuß 
mußte sich selbstverständlich auf die Behandlung 
rechtlicher, insbesondere verfassungsrechtlicher 
Fragen beschränken. 

Als Berichterstatter habe ich zunächst 
auf die rechtliche Entwicklung hingewiesen und 
vor allem zur Gewerbefreiheit gesprochen, die seit 
dem 20. Januar 1949 in Bayern auch für das Apo
thekenwesen gilt. Es wurde weiter ausgeführt, daß 
man zum Betrieb einer Apotheke in Bayern früher 
nicht nur die Lizenz, also die· gewerberechtliche 
Erlaubnis, sondern auch die Verleihung eines a:n 
sich dem Staat vorbehaltenen Betriebsrechtes nötig 
gehabt habe, soweit nicht ein Realrecht vorgelegen 
hat. Dieses staatliche Betriebsrecht habe der Staat 
frei vergeben können. Mit diesem Betriebsrecht 
habe aber die Gewerbeordnung aufgeräumt, so daß 
nun seit Einführung der Gewerbefreiheit auch auf 
dem Gebiet des Apothekenwesen die Vorschriften der 
Gewerbefreiheit angepaßt werden müßten. Über 
die Zuständigkeit des Landes Bayern für das vor
liegende Gesetz sei nicht zu streiten. Es wurde 
ferner darauf hingewie:Sen, daß sich eine Reihe von 
rechtlieh schwierigen Fragen ergeben, so vor allem, 
ob nur natürliche und nicht auch juristische Per
sonen eine Apotheke betreiben könnten, und was 
mit dem sogenannten Witwenrecht und mit dem 
Verpachtungszwang zu geschehen habe. 

Bei der Einzelberatung wurde Artikel 1 in der 
Fassung der Beschlüsse des Wirtschaftsausschusses 
angenommen. 

Auch Artikel 2 wurde angenommen, wobei es 
allerdings bei Ziffer (1) Buchstabe b zu lebhaften 
rechtlichen und. insbesondere verfassungsrecht
lichen Erörterungen darüber kam, ob der Passus· 
„davon zwei Jahre in Bayern" aufrecht erhalten 
werden könne. Vom Berichterstatter und vom 
Mitberichterstatter wurden erhebliche Bedenken 
geltend gemacht. An der Debatte beteiligten sich 
die Kollegen Knott und Simmel sowie Regierungs
direktor Hopfner. Schließli~ wurde aber der Be
schluß des Wirtschaftsausschusses zu Artikel 2 Ab-

satz 1 Buchstabe b auch vom Rechts- und Verfas
sungsausschuß gutgeheißen. 

Buchstabe c wurde unverändert angenommen, 
Buchstabe d insoferne geringfügig verändert, als 
es nicht heißen soll „wiederholte", sondern „öftere" 
schwere Verfehlungen. Im übrigen wurde Artikel 2 
vom Rechts- und Verfassungsausschuß gutgeheißen. 

Artikel 3 blieb unverändert. Zu Artikel 4 ergab 
sich eine lebhafte Debatte, bei der über das Wit-

. wenrecht gesprochen wurde. An dieser Aussprache 
beteiligte sich vor allem Regierungsdirektor Ho p f
n er , der als Regierungsvertreter erklärte, daß 
durch die Einführung der Gewerbefreiheit und den· 
Wegfall des staatlichen Betriebsrechts auch eine 
Änderung in der rechtlichen Struktur des Witwen
rechts eingetreten sei. Artikel 4 wurde schließlich 
vom Rechts- und Verfassungsausschuß angenom
men. 

Artikel 5 Absatz 1 blieb ebenfalls unverändert. 
Zu Artikel 5 Absatz 2 entspann sich eine sehr leb
hafte Debatte. Es handelt sich hier um den SC)ge
nannten Verpachtungszwang im Gegensatz zu der 
Möglichkeit der Verpachtung, wie sie in Absatz 1 • 
des Artikels 5 vorgesehen ist. Ich habe als Be
richterstatter auf verschiedene verfassungsrecht
liche Bedenken hinsicl:l.tlich dieses Verpachtungs
zwanges hingewiesen. Die Abgeordneten Knott und 
Dr. Jüngling und der Herr Mitberichterstatter so
wie Herr Regierungsdirektor Hopfner beteiligten 
sich besonders an der Debatte. Absatz 2 des Ar
tikels 5 fand dann Annahme; lediglich das Wort 
„besitzt" wurde ersetzt durch den Passus „dafür 
erhält". 

Artikel 6 Absatz 1 blieb unverändert. Absatz 2 
gab Anlaß zur Debatte, und zwar d~shalb, weil 
es hier um die Frage geht, ob nicht auch juristische 
Personen oder irgendein Orden eine Apotheke be
treiben könne. Schließlich wurde aber auch Ar
tikel 6 Absatz 2 unverändert gelassen. Absatz 3 
blieb gleichfalls unverändert. 

Artikel 7 wurde in der Fassung des Beschlusses 
des Wirtschaftsausschusses angenommen, ebenso 
Artikel 8, wobei allerdings in Absatz 1 das Wort 
„wiederholte" ersetzt wurde d.urrh „öftere". -
Artikel 9, 10 und 11 blieben unverändert; ebenso 
fanden die Artikel 12, 13 und 14 unverändert An-
nahme. · 

Eine lebhafte Debatte entwickelte sich zu Ar
tikel 15, wo von betriebsfremden Waren die RBde 
ist. Neben den beiden Berichterstattern beteiligten 
sich vor allem die Kollegen Simmel und Knott an 
der Debatte. Schließlich blieb aber auch Artikel 15 
unverändert. 

Artikel 16 und 17 wurden ohne Debatte ange
nommen, ebenso Artikel 18. Zu Artikel 19 gab es 
eine kleine Aussprache; er blieb aber unverändert. 
Artikel 20 und 21 fanden gleichfalls unveränderte 
Annahme. 

Sehr intensiv war die Debatte zu Artikel 22, und 
·zwar bezüglich des letzten Satzes, der ·v.om Wirt
schaftsausschuß eingefügt worden war: „Apoth.2-
kenpflichtige Arzneien sind aus Apotheken zu be
ziehen". Von ·einem großen Tell der Mitglieder cies 
Rechts- und Verfassungsausschusses wurde in die-

6 
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ser Bestimmung ein Verstoß gegen die Gewerbe
freiheit, die Vertragsfreiheit und gegen die. freie 
Entfaltung der Persönlichkeit gesehen. Man vües 
auch darauf hin, daß damit eine Schädigung der 
Krankenanstalten verbunden sein müßte. Auf An
trag des Berichterstatters wurde schließlich der 
letzte Satz von Artikel 22 in der Fassung des Be
schlusses des Wirtschaftsausschusses abgelehnt, im 
übrigen aber der Artikel 22 angenommen. 

Artikel 23 wurde vom Ausschuß gutgeheißen, 
Artikel 24 in geringfügiger Weise redaktionell ge
ändert, Artikel 25 angenommen, Artikel 26 gedng
fügig redaktionell verbessert, Artikel 27, 28, 29 
Absatz 1 und 2 wurden unverändert angenommen. 
Bei Absatz 3 ergaben sich Bedenken, ob diese Be
stimmung nicht der Beratung des Haushaltsaus
schusses unterstehe, nachdem eine ;Belastung des 
Staates eintreten werde. ivian beschloß dann inso
weit eine Verweisung an den Haushaltsausschuß. 

Artikel 3Ö wurde ohne Debatte angenommen. 
"'·Artikel 31 Absatz 1 erhielt durch den Rechts- und · 

Verfassungsausschuß folgenden Wortlaut: 

(1) Dieses Gesetz ist dringlich; es tritt am 
1. April 1952 in Kraft. 

Absatz 2 blieb unverändert. 

Soviel über die Beratungen und Beschlüsse des 
Rechts- und Verfassungsausschusses. Ich bitte, 
ihnen beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Berichterstat
tung über die Verhandlungen des Ausschusses für 
den Staatshaushalt erteile ich das Wort dem Herrn 
Abgeordneten Dr. Huber. 

Dr. Huber (SPD), Berichterstatter: Hohes Haus, 
meine Damen und .Herren! ·Der Ausschuß für den 
Staatshaushalt hatte sich in seiner 96. Sitzung am 
22. April 1952 lediglich mit dem Artikel 29 Ab
satz 3 des vorliegenden Gesetzentwurfs zu befas
sen. Es bestand nämlich die Befürchtung, daß damit 
eventuell dem Staat finanzielle Verpflichtungen 
~ufgelastet werden, deren Höhe nicht zu über
sehen ist. Der Regierungsvertreter wies aber nach, 
daß dies nicht in Frage kommen könne. Der Aus
schuß schloß sich infolgedessen der Formulierung 
an, die bereits der Wirtschaftsausschuß und der · 
Rechts- und Verfassungsausschuß dem Artikel 29 
Abatz 3 gegeben hatten. 

Ich bitte das Hohe Haus, diesem Beschluß beizu
treten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich eröffne nunmehr 
die Aussprache über den Gesetzentwurf. Als erster 
Redner erhält das Wort der Herr Abgeordn~te 
Dr. Sturm. 

Dr. Sturm (BP): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Ich. habe einen Zusatzantrag zu stel~ 
len, der lautet: 

Artikel 2 Absatz 1 b erhält folgenden Zusatz: 

Langjährigen Kriegsteilnehmern ist die Be
triebserlaubnis zur Führung einer Apotheke 

auf Antrag schon nach dreijähriger Tätigkeit 
als Apotheker zu erteilen. 

Voraussetzung für die Erteilung der Betriebser
laubnis ist gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b 
eine mindestens fünfjährige Tätigkeit als Apothe
ker nach der Bestallung beziehungsweise Appro
bation. Die Forderung bedeutet eine außerordent
liche Härte für langjährige Kriegsteilnehmer und 
Spätheimkehrer, die infolge langen Kriegsdienstes 
bereits in vorgeschrittenem Alter stehen. Eine Be
einträchtigung der fachlichen Leistungsfähigkeit 
sowie des persönlichen Verantwortungsgefi.i.h1'.s 
dürfte nicht zu befürchten sein. Auch muß man 
berücksichtigen, daß im. Lande Baden gemäß 
Runderlaß des Badischen Ministeriums des Innern 
vom -13. 2. 1952 Nr. 789 ohnehin nicht mehr als 
eine dreijährige Tätigkeit als Apotheker na-±1 der 
Approbation für die Ausübung des Realrechts an 
Apotheken vorgeschrieben ist. Ich halte die Auf
nahme eines eigenen Passus im Interesse der 
Kriegsteilnehmer für notwendig, wenn auch gemäß 
Artikel 2 Absatz 2 von den Erfordernissen des Ab
satzes 1 Buchstabe b in besonders begründeten 
Fällen Ausnahmen zugelassen werden können, und 
bitte das Hohe Haus, diesem Antrag stattzugeben. 

Präsident Dr. Hundhamrher: Als nächster Red'
ner ist gemeldet Herr Al::igeordneter Dr. Soenning. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Soenning (FDP): He.rr Präsident, Hohes Haus! 
Die Ärzteschaft ist selbstverständlich daran inter
essiert, mit den Apotheken gut zusammenzuarbei
ten und zu ihnen in einem guten Verhältnis zu 
stehen. Ich möchte durch meine Ausführungen 
keine Verschärfung in die Diskussion hineinbrin
gen, aber aus rein ärztlichen Erwägungen und aus 
Verantwortung für die Volksgesundheit fühle ich 
mich namens der Ärzteschaft und der Bayerischen 
Landes-Ärztekammer verpflichtet, Sie zu bitten, 
den Artikel 14 Absatz 1 in folgender Fassung, 
ähnlich der Fassung der Regierungsvorlage, anzu·
nehmen: 

(1) Der Apothekenleiter und das Apotheken
, .. personal dürfen sich mit der Heilberatung und 

der Heilbehandlung von Menschen und·Tieren 
hicht befassen. · 

Wir Ärzte stehen prinzipiell auf dem Standpunkt, 
daß Heilberatung und Heilbehandlung nicht zu 
trennen sind, und zwar nicht aus irgendwelchen 
Geschäftsrücksichten, weil wir dann vielleicht weni
ger zu tun hätten, sondern einzig und allein, weil 
eine Abgabe von Medikamenten und damit die 
Heilberatung erst dann geschehen kann, wenn eine 
gründliche Untersuchung des Patienten voraus-
gegangen ist. Wir haben leider in unserer ärzt
lichen Praxis die Erfahrung gemacht, daß dadurch, 
daß· Leute zum Apotheker gehen und sich gl:!gen 
Kopfschmerzen oder Leibschmerzen irgendeine be
täubende Medizin geben lassen, kostbarste Zeit für 
die Behandlung verloren geht. Ich glaube, wir kön
nen es aus unserem ärztlichen Gewissen heraus 
nicht verantworten, daß so etwas sogar im Gesetz 
festgelegt ist. Ich möchte nur, was zum Beispiel 
Kopfschmerzen anlangt, an folgendes erinnern. 
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Manche Leute laufen jahrelang mit Kopfschmerzen 
herum, holen sich da und dort irgendwelche Ta
bletten, und was stellt sich schließlich heraus: ein 
Gehirntumor, den man später nicht mehr behan
deln kann, oder ein grüner Star, der, wenn er zu 
spät in Behandlung kommt, absolut zur Erblin
dung führt. Außerdem gibt es eine Reihe von 
Leuten mit Kopfschmerzen und Schwindelgefühl, 
bei denen ein Bluthochdruck vorhanden ist. Das 
alles sind Dinge, die wir nach gründlicher Unter
suchung mit unseren ärztlichen Mitteln wieder be
heben können, wenn der Betreffende rechtzeitig 
zum Arzt geht. Ein besonders grober Unfug ist es 
auch, wenn sich Leute bei Zahnschmerzen irgend
welche Tabletten zur Betäubung geben lassen, 
wodurch auch kostbare Zeit verlorengeht, in der 
der Zahn wieder iri Ordnung gebracht werden 
könnte. 

Aus diesen Gründen - und ich könnte noch 
sehr viele andere Fälle aufführen - möchte ich 
noch einmal betonen: Nicht aus irgendwelchen 
egoistischen Erwägungen heraus, sondern aus Ver
antwortung gegenüber dem Patienten und seiner 
Gesundheit und um ihm Kosten zu ersparen, bitte 
ich Sie, diesen Abänderungsantrag anzunehmen. 

Ferner-bitte-ich-Sie,-dem-Artikel-19-einen-zwei
ten Absatz anzufügen. Zum besseren Verständnis 
will ich zuerst Artikel 19 vorlesen: 

Genehmigungen zur gewerblichen · Abgabe 
von Arzneien durch Ärzte dürfen nicht mehr 
erteilt werden. Bisher erteilte Genehmigungen 
dieser Art (sogenannte ärztliche Hausapothe
ken) können zurückgenommen werden. Sie 
sind zurückzunehmen, wenn die· Arzneiver
sorgung durch eine ortsansässige oder in an
gemessener· Entfernung liegende Apotheke 
sichergestellt ist. 

Dieser Artikel 19 soll nach meinem Antrag fol
genden Absatz 2 erhalten: 

(2) In besonders begründeten Ausnahme
fällen kann die Genehmigung zur gewerblichen 
Abgabe von Arzneien. durch Ärzte wieder er
teilt werden an Orten, in denen bereits eine 
ärztliche Hausapotheke bestanden hat, und 
wenn die ortsmäßige Arzneiversorgung durch 
eine ortsansässige oder in angemessener Ent
fernung liegende Apotheke nicht . sicherge·
stellt ist. 

Ich habe mich wegen dieses Zusatzes eben mit 
Herrn Professor Schlemmer von . der Apotheken
kammer unterhalten. Wie er mir mitteilte, hätte 
er vom Standpunkt der Apotheker gegen diesen 
Zusatz nichts einzuwenden. 

Sie wissen, daß heute praktisch j·edes Dorf 
draußen einen Arzt hat und d1aß es oft un
möglich ist, in Notfällen in kürzester Zeit die 
Medizin heranzubringen. Selbst dann, wenn der 
Arzt gewisse Medizinen im Hause hat, die er 
selbstverständlich dem Patienten zur Verfügung 
stellt, halte ich es für notwendig, daß in diesen 
besonders gearteten Fällen eine gewisse Ausnahme 

gemacht werden kann. Ich bitte Sie daher, dem 
Zusatzantra'g zu Artikel 19 Ihre Zustimmung zu 
geben. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile weiter 
das Wort dem Herrn Abgeordneten Michel. 

Michel (CSU): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Oberstes Ziel bei der Schaffung des 
Apothekengesetzes war, angesichts der von den 
Amerikanern anbefohlenen Gewerbefreiheit die 
größtmögliche Sicherheit für unsere Kranken zu 
schaffen. Dies.e Sicherheit bei der Abgabe und An
wendung der Medikamente muß gewährleistet sein 
sowohl bei der ambulanten wie auch bei der Kran
kenhausbehandlung. 'Die Erfahrungen der j'üngsten 
Zeit über verscniedene Vorkommnisse in Kranken
häusern blieben bei der Beratung dieses Gesetzes 
nicht unberücksichtigt.. Ich bitte das Haus, den 
obersten Grundsatz der Sicherheit des Patienten 
in dem vorliegenden Gesetz kl.ar und deutlich zum 
Ausdruck zu bringen. 

Zu dem Gesetzentwurf, der vom Ausschuß in 
zweimaliger Lesung beraten wurde, sind mehrere 
Abänderungsanträge eingereicht worden. Zuletzt 
hat Herr Kollege Dr. Sturm noch einen Antrag 
auf besondere Berücksichtigung der Spätheim
kehl'er eingereicht. Wir alle, die wir das Glück hat
ten, früher in die Heimat zurückzukommen, haben 
selbstverständlich die Pflicht, für unsere Kamera
den, die noch lange Jahre in Gefangenschaft waren, 
zu sorgen, so daß sie nicht noch länger aus ihrem 
Beruf ausgeschlossen bleiben, sondern sich sobald 
als möglich selbständig machen können und eine 
Existenz finden. Viele von ihnen sind ja mehr als 
ein Jahrzehnt, fast ln Jahre, der Heimat und ihrem 

, Beruf fern gewesen. Der Aµsschuß hat an diese 
Kameraden gedacht und hat in Artikel 2 Absatz 1 b 
festgelegt: 

(1) Die Betriebserlaubnis ist zu . erteilen, 
wenn der Bewerber · 

b) nach der Bestallung (Approbatio~) minde
stens fünf Jahre als Apotheker, davon zwei 
Jahre in Bayern, . .' . tätig gewesen ist. 

und dann in Absatz 2 bestimmt: 

(2) Von den Erfordernissen des Abs. 1 
Buchst. b können in besonders begründeten 
Fällen Ausnahmen zugelassen werden'. 

Ich glaube, die Spätheimkehrer sind dochAusnahme
fälle und möchte die Staatsregierung bitten, das 
in den Ausführungsbestimmungen besonders zum 
Ausdruck zu bringen. Auch für die Spätheimkehrer 
muß natürlich die Forderung nach Sicherheit geb 
ten; denn es besteht immerhin die Gefahr, daß 
einer„ wenn er 15 Jahre seinem Beruf fern war, 
das eine oder andere vergessen· hat. Auch er muß, 
wenn er zurückkommt, einige Zeit als Apotheker 
tätig gewesen sein, bevor er sich selbständig macht. 

Gegen die Einwendungen des Rechts- und Ver
fassungsausschusses zu Artikel 2 Abs. 1 Buchstabe d " 
besteht wohl keine Erinnerung, ebensowenig bei 
Artikel 2 Absatz 2. Auch der Anregung des Rechts
und Ver~assungsausschusses zu Artikel 8 Absatz 2 
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Buchstabe c bitte ich zuzustimmen. Zu Artikel 13 
hat ger Vorsitzende des Ausschusses einen Ab
änderungsvorschlag gemacht, dem ich gleichfalls 
zuzustimmen bitte. Es ist vergessen worden, auch 
hier die Worte „und Arzneimittel" einzufügen. Wie 
ich als Berichterstatter schon ausgeführt 'habe, 
wurde über das Wort „Arzneimittel" heftig debat
tiert. „Arzneien" sind das fertige Produkt, „Arznei
mittel" das unfertige Produkt, aus ·dem die „Arz
neien" hergestellt werden. 

Der Senat hat zu dem Gesetzentwurf gleichfalls 
Stellung genommen und einige Abänderungsvor
schläge gemacht. Ich bitte, seine Vorschläge zu 
Artikel 1 und 14 abzulehnen, ebenso die Vorschläge 
zu Artikel 20 und 22, dagegen seinem Vorschlag zu 
Artl.kel 19 zuzustimmen. Es handelt sich hier um 
die sogenannten Hausapotheken. Der Vorschlag des 
Senats deckt sich mit dem Antrag des Herrn Kolle
g·en Dr. Soenning. Er stellt eine V:erbess:erung der 
Versorgung der Kranken mit Arzneimitteln dar. Wir 
dürfen nicht immer nur an den La:hdkreis Dachau 
denken, wo die Apotheken in greifbarer Nähe sind, 
wir müssen auch an die Oberpfalz und an die Ge
birgsgegenden denken, wo es angesichts der auf
gelockerten Siedlung tatsächlich oft schwierig ist, 
die Patienten rechtzeitig mit Medikamenten zu ver
sorgen. Dort gibt es Ärzte, die eine Hausapotheke 
führen und auch behalten dürfen. Das Gesetz sagt 
aber, wenn der betreffende Arzt. stirbt, darf die 
Hausapotheke von seinem Nachfolger nicht weiter
geführt werden. Das wäre eine Härte für die Ver
sorgung der Kranken. Da es heißt: „in besonders 
begründeten Ausnahmefällen", muß eben eine 
Überprüfung durch die Regierung erfolgen. 

Zu Artikel 22 hat der Rechts- und Verfassungs- • 
ausschuß eine Änderung vorgeschlagen. Er ist dabei 
allerdings über seine Aufgabe, das Gesetz gesetzes
technisch zu überprüfen, hinausgegangen und auf 
die Materie eingegangen. Ich bitte Sie, den Ar"ti
kel 22 so .zu belassen, wie er vom Wirtschaftsaus
schuß vorgeschlagen wird. Dort wird verlangt, daß 
die apothekenpflichtigen Arzneien aus Apotheken 
zu beziehen sind. Im Interesse der Kranken ist das 
meines Erachtens eine Selbstverständlichkeit. 

· (Zuruf von der SPD) 

Die . Apqtheker können die Medizinen teilweise 
selbst herstellen. Sie haben aber vor allen Di:p.gen 
auch die Verantwortung dafür, daß nur frische 
Medizinen verabreicht werden, Medizinen,. die nicht 
verdorben sind oder sich verändert haben. Die trau
rige Statistik der letzten beiden Jahre über Fälle 
in denen verdorbene Medizinen verwendet ode~ 
Medizinen nicht richtig angewendet wurden, ist er
schütternd, und die Strafen, die dann bezahlt wer
den müssen, machen weit mehr aus als die paar 
Pfennige, die die Krankenanstalten mehr bezahlen 
müssen, wenn sie apothekenpfiiehtige Arzneien aus 
den Apotheken beziehen. 

(Abg. Junker: Das sind nicht ein paar 
Pfennige, sondern ein paar tausend Mark.) 

:-- Das sind ein paar tausend Mark? Herr Kollege, 
ich erinnere daran, daß in einer oberbayerischen 

Kleinstadt bei einem neugeborenen Kind - be-
„ kanntlich müssen bei Neugeborenen die Augen 

gegen gewisse Krankheiten mit einer Lösung be
handelt werden - diese Lösung zu stark genom
men wurde, so daß das Kind erblindete. Die Kosten 
betrugen 20 000 DM. 

(Lebhafte Zurufe, unter anderem: 
Da ist doch ein Arzt da!) 

- Nein, das ist im Krankenhaus passiert. 

.,. (Erneute Gegenrufe) 

Ich denke weiter daran, daß in einer anderen Kreis
stadt im Krankenhaus eine Frau sterben mußte, 
weil ein altes Medikament verwendet wurde das 
man noch da hatte. Es wurde in starker LBsung 
gegeben. Man sagte: „Ja, wenden Sie es an wie die 
anderen auch!", und der Erfoig war der Tod der 
Frau. Ich könnte noch x B~ispiele anführen. · 

(Erneute Zurufe: Da ist doch ein Arzt da!) 

Soll nur der Patient, der zu Hause ist, in den siche
ren Besitz ordnungsmäßiger und frischer Arznei
mittel kommen? Sorgen Sie bitte dafür, daß auch 
der Patient, der im Krankenhaus liegt, die Gewähr 
und die Sicherheit hat, daß die Medizin, die ihm 
verabreicht wird, auch wirklich den Anordnungen 
des Arztes entspricht und frisch ist! 

(Zuruf von der CSU: Da:s ist ja im Kranken-
haus der Fall!) · 

Dort kümmert sich aber der Arzt nicht um 
alles. Sie wissen selbst, wie es dort zugeht und wie 
eine Arznei verabreicht wird. Wenn Sie sich da-· 
gegen wehren, daß rezeptpfiich tige Arzneien von 
den Apotheken bezogen werden müssen, dann müs-

- sen Sie auch den Mut haben, dafür zu sorgen, daß 
in den Krankenhäusern eine Art Dispensatoren ge
schaffen werden, die die Verantwortung dafür tra
gen, daß die Medizin den Anordnungen des Arztes 

- entspricht. Das kostet aber auch Geld. Der Arzt ist 
im Krankenhaus ja doch nicht da, wenn die Medizin 
verabreic;ht wird. Es hat wohl jeder' von uns schon. 
einmal das Pech gehabt, im Krankenhaus liegen zu 
müssen. Da sagt der Arzt: „Geben Sie dem Patien
ten das und das!", und dann bekommt er es. 

(Zuruf von der CSU: Dann ist es doch gleich, 
ob es aus der Apotheke stammt!) 

- Aber hier trägt der Apotheker die Verantwor
tung, und dort trägt sie die betreffende Anstalt. 
Sorgen Sie bitte für Sicherheit! Ich weiß, die Her
ren Landräte sind hier dagegen, weil sie glauben, 
daß das etwas mehr kostet, wenn sie die Medizin 
aus der Apotheke beziehen müssen. Ich glaube aber, 
ein Landrat auf dem Land ist auch in der Lage, 
mit seiner Apotheke oder überhaupt mit einer Apo
theke einen Vertrag dahin -abzuschließen, daß die 
Apotheke bereit ist, den Krankenhäusern entspre
chenden Rabatt zu geben. 

(Sehr richtig!) 

Hier darf das Geld keine Rolle spielen. Ich sage 
nochmals: Die Sicherheit des Patienten ist das 
oberste Gesetz, und diesen Grundgedanken b.itte 
ich in dem Gesetz aufrechtzuerhalten. 
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Zu Artikel 24 hat der Rechts- und Verfassungs
ausschuß eine Änderung vorgeschlagen, deren Not
wendigkeit dem Wirtschaftsausschuß entgangen 
war. Ich bitte, diesem Antrag zuzustimmen. 

Ich habe sodann bei der Berichterstattung über
sehen, in Artikel 31 ein anderes Datum einzusetzen. 
Ich möchte vorschlagen, daß wir sagen: Das Gesetz 
tritt am 31. Mai 1952 in Kraft. Ich bitte, diese Er
gänzung nachholen zu dürfen. 

Wir haben in Bayern mit diesem Gesetzentwurf 
die Aufmerksamkeit der Fachwelt in Deutschland 
auf uns gezogen. Sie wissen, in Bonn ringt man um 
ein Apothekengesetz und findet keine Linie. Ich 
darf Ihnen aus den Zuschriften, die uns zu dem 
Gesetzentwurf zugegangen sind, versichern -. auch 
die Fachpresse außerhalb Bayerns hat ausführlich 
dazu Stellung genommen -: unser Gesetz ist gut, 
es ist vorbildlich für'"'ganz Bayern. Bitte, sorgen 
Sie dafür, daß es wirklich bahnbrechend bleibt und 
daß unter Berücksichtigung der gegebenen Ver
hältnisse eines gewährleistet ist: die Sicherheit. des 
kranken Menschen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Das Wort nimmt 
der Herr Staatsminister des Innern. 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Meine Damen und 
Herren! Zu den Ausführungen des Herrn Abge
ordneten Michel kann ich die Erklärung abgeben, 
daß in dem Entwurf der Vollzugsvorschriften zu 
Artikel 2 Absatz 2 die Heimkehrer als begründeter 
Ausnahmefall bereits vorgesehen sind. 

Präsident Dr. Hundhammer: Das Wort erhält 
weiter der Herr Abgeordnete Kunath. 

Kunath (SPD): Hohes Haus! Ich möchte zunächst 
zu Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b folgendes sagen: 
Genau so, wie in dem Antrag des Herrn Kollegen 
Dr. Sturm für die Kriegsteilnehmer, die Spätheim
kehrer sind, eine besondere Bestimmung oder ein 
besonderes Entgegenkommen 'gefordert wird, wäre 
es auch notwendig, für den Kreis der Heimatver
triebenen eine Erleichterung zu verankern. Nun 
hat ja. der Herr Staatsminister schon erklärt, es 
könne damit gerechnet werden, daß in den Voll
zugsbestimmungen Härten ausgeglichen werden. 
Damit wäre auch für die Heimatvertriebenen eine 
Berücksichtigung nach dieser Richtung möglich. 

Nicht besonders gut klingt in diesem Artikel, 
daß ausgerechnet nach der Bestallung von der 
Mindestzeit von fünf Jahren als Apotheker zwei 
Jahre in Bayern abgeleistet werden müssen. Wir 
leben doch heute in einem Zeitalter, wo man eine 
solch hermetische Abgrenzung nicht mehr durch-: 
führen sollte. Ich glaube nicht, daß das Apotheken
gesetz, dessen Entwurf jetzt beim Bund vorgelegt 
worden ist, eine gleiche Bestimmung enthält, wie 
wir sie hier in Artikel 2 Absatz 1 festgelegt haben. 
Ich möchte also sagen, daß diese zweijährige Tätig
keit in Bayern nach der Bestallung als Apotheker 
nicht notwendig gewe~en wäre. 

Was nun die Artikel 20 und 22 anlangt, so ist es 
doch so, daß die Krankenanstalten die Beschaffung 
der Medikamente dadurch anders gestalten kön
nen, daß sie eigene Apotheken errichten. Aber auf 
Grund der Regierungsvorlage ist eine Änderung 
vorgenommen worden. Sie besagt, daß nicht, wie 
ursprünglich vorgesehen, 400 Betten vorhanden sein 
müssen, damit eine eigene Anstaltsapotheke er
richtet werden kann. Dieser Artikel ist vielmehr 
sehr weitgehend gestaltet worden. Es heißt: „Kran
kenanstalten bedürfen zur Errichtung einer An
staltsapotheke einer Erlaubnis. Die Erlaubnis 
darf nur Krankenanstalten erteilt werden, bei 
denen die Notwendigkeit einer eigenen Arzneiver
sorgung nachgewiesen werden kann." Wenn alle 
Kreis- und Stadtkrankenanstalten diesen Nachweis 
erbringen, können sie schon mit 150 oder 200 Bet
ten eine eigene· Apotheke errichten. Dadurch sind 
die Bedenken des Artikels 22 überflüssig geworden. 

· Nun zu dem Antrag des Herrn Abgeordneten 
Dr. Soenning zu Artikel 14 Absatz 1, wonach der 
Apothekenleiter und das Apothekenpersonal sich 
mit der Heilberatung und Heilbehandlung von 
Menschen und Tieren nicht befassen dürfen. He~l
behandlung von Menschen und. Tieren, ja, aber 
Heilberatung? Hier, müßte man schon, wie ich ein
gangs bei der Geschäftsordnungsdebatte erklärt 
habe, etwas positiver sein. Wenn jemand in die 
Apotheke geht 'Uil!d zur Behebung 'eines momentan 
eingetretenen Noisvandes ein Medikament verlangt, 
dann wäre vielleicht der Apothekenleiter und das 
Apothekenpersonal verpflichtet, diesen Bittsuchen
den sofort zum Arzt zu schicken, und e·s würde sich 
währenddessen vielleicht ein ungünstiger Umstand 
ergeben. Ich möchte Sie deshalb, weil dieser Be
griff der Heilberatung zu weit geht, bitten, den 
Abänderungsantrag des Herrn Dr. Soenning nicht 
anzunehmen. 

Im übrigen hätten wir es, glaube ich, in Bayern 
mit dem Apothekengesetz nicht so notwendig und 
so eilig gehabt, weil der Bund jetzt eine Vorlage 
behandelt, die weit einfacher gehalten ist. Selbst
verständlich aber zeigt, wie der Herr Kollege 
Michel anführt, der. Gesetzentwurf eine sehr .sorg
fältige Bearbeitung, und wir können ihm zustim
men. Wahrscheinlich wird freilich das Bundesapo
thekengesetz viel einfacher und vielleicht auch 
zweckmäßiger gestaltet sein. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt als näch
ster Redner der Herr Abgeordnete Luft. 

Luft (EHE): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Das Apothekengesetz ist vom Wirtschafts
ausschuß in sehr intensiver Arbeit beraten wor
den. Dabei ist besonders hervorzuheben, daß eine 
erfreuliche Zusammenarbeit mit der Apotheker
kammer stattgefunden hat. Die Arbeit des Aus
schusses ist nach meinem Dafürhalten im wesent
lichen sehr gut gewesen. 

Eine grundsätzliche Stellungnahme hatte ich 
schon im Wirtschaftsausschuß zu Artikel 18 abge
geben. Im. Artikel 18 des vorliegenden Gesetzes 
heißt es nämlich, daß das Staatsministerium des 
Innern ermächtigt wird, eine Apothekenbetriebs-

7 
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ordnung usw. zu erlassen. Die Gestaltung der Apo
thekenbetriebsordnung ist nach meiner Ansicht ein 
wesentlicher Bestandteil des Gesetzes. Die Staats
regierung konnte den Entwurf einer Apotheken-

. betriebsordnung leider nicht vorlegen. Der Aus
. schuß hat sich dadurch zweifellos in Schwierig

keiten befunden. Ich habe schon im Ausschuß die 
Forderung vertreten, daß eine Apothekenbetriebs
ordnung Mindestforderungen enthalten muß, deren 
Erfüllung aber auch gesetzlich verankert sein 
müßte. Zwar ist im Artikel 18 ein Hinweis auf 
die Apothekenbetriebsordnung enthalten, aber kein 
Hinweis darauf; daß Mindestforderungen einzuhal
ten sind. Sie werden verstehen - ich- will mich 
nicht wieder so verbreiten, wie ich es schon einmal 
im Ausschuß getaµ habe -, daß. das von sehr 
großer Bedeutung ist. Die Entwicklung der tech
nischen Ausgestaltung einer Apotheke, am modern
sten Stand der Wissenschaft gemessen, ist eine 
Forderung von allgemeinem Interesse. Diese For
mulierung des Artikels 18 befriedigt sehr wenig, 
Man hat im Ausschuß geltend gemacht, es lasse 
sich jetzt nicht ein völliger Umbau des Artikels 18 
vornehmen. Ich möchte aber doch nicht versäumt 
haben, darauf hinzuweisen, daß hier zweifellos ein 
neuralgischer Punkt des Gesetzes ist. 

Ich möchte auch noch die Gelegenheit benützen, 
. nochmals, wie bereits verschiedentlich geschehen, 

auf den Absatz 2 des Artikels 2 zu verweisen, im 
Zusammenhang mit dem, was Kollege Ku n a t h 
vorhin ausgeführt hat, nämlich daß nach der Be
stallung (Approbation) eine Tätigkeit von minde
stens fünf Jahren als Apotheker, .davon zwei Jahre 
in Bayern, abgeleistet sein muß usw. Ich bin sehr 
wohl dafür, daß nach Tunlichkeit all:sässige Apo
theker, die vielleicht sogar in genügender Anzahl 
warten, um endlich einmal ZU einer. eigenen Apo
theke zu kommen, eine gewisse Vorrangstellung 
einnehmen sollten; das kann ich aueh vom Stand
punkt der Heimatvertriebenen aus sagen, weil wir 
ja auch genügend heimatvertriebene Apotheker 
haben, die in Bayern warten. Wenn ich trotzdem 
sage, wir sollten· davon Abstand nehmen, die Be
stimmung so zwingend :m fassen, sondern sagen soll
ten: „tunlichst zwei Jahre in Bayern", so ist das 
nach meiner Meinung eine konziliantere Fassung. 
Sie sollte im Gesetz zum Ausdruck kommen schon 
mit Rücksicht auf die Möglichkeit ähnlicher Fas
sungen von Gesetzen in anderen Ländern, die wir 
eventuell von Bayern her zu bedauern hätten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile das Wort 
dem Herrn Abgeordneten Frenzel. 

Frenzel (SPD): Hohes Haus, meine Damen und 
Herren! Auch ich möchte mich gegen Artikel 2 Ab
satz 1 b in der jetzigen Fassung aussprechen. Ich 
meine, diese Fassung sollte eine Änderung erfah
ren. Wenn Herr Kollege Luft vorschlug, das Wort 
„tunlich" einzufügen, so möchte ich darauf hin
weisen, daß wir diesen Vorschlag schon seinerzeit 
im Wirtschaftsausschuß gemacht haben. Wir sind 
dort bereits für diese Änderung eingetreten. Wenn 
die Fassung, wie sie jetzt vorliegt,· angenommen 

werden sollte, dürfte es kaum einem Heimatver
triebenen möglich sein, in Bayern überhaupt noch 

· zu einer Apotheke zu kommen. Auch müßte die 
Frage geklärt werden, was mit denjenigen ist, die· 

··als Provisor oder Magister tätig gewesen sind. Was 
iSt unter „ApQtheker" im Sinne des Artikels 2 Ab-
satz 1 b zu verstehen? Es wäre notwendig, klar zu 
interpretieren, ob man darunter auch die Tätigkeit 
als Provisor oder Magister versteht. Diese Erklä
rung ist unbedingt im Interesse unserer Heimat
vertriebenen notwendig, die immerhin über 20 Pro
zent der Bevölkerung Bayerns ausmachen. Der 
Landtag würde sich nichts vergeben, wenn er diese 

· Änderung treffen würde. · 

Dem Zusatzantrag des Kollegen Dr. Sturm zu 
Artikel 2. Absatz 1 b sollte man ebenfalls zustim
men. Man hört heute draußen im Land des öf
teren, daß es noch eine Menge Apotheker gibt, die 
schon längst im Besitz einer Apotheke wären, wenn 
sie nicht jahrelang in Gefangenschaft gewesen 
wären. Das gleiche gilt für die heimatvertriebene11 
Heimkehrer. Daher sollte das Plenum die Herab
setzung der Frist auf drei Jahre billigen; 

Präsident Dr. Hundhammer: Weiter erhält das 
:Wort der Herr Abgeordnete Junker. 

. Junker (CSU): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Her Abgeordneter Michel hat gemeint, daß 
der Rechts- und Verfassungsausschuß mit seii.nem 
Be·schluß zu Artikel 22 seine Kompetenzen über
schritten habe. Ich bin als einer der stärksten Ver
:flechter der Forderung bekannt, daß der Rechts
und Verfassungsausschuß seine Kompetenzen nicht 
überschteii.tet. Ich habe dafür auch :schon den Be
we1is erbracht. Wie aus dem Protokoll einwandfrei 
hervorgeht, hat der Rechts- und Vrerfassungsaus
schuß ·diesen 'Beschluß nicht aus wirtschaftlichen 
Erwägungen, sondern allein deshalb gefaßt, weil 
der letzte Satz des Artikels 22 nicht mit der Ver
fassung in Einklang stehe und eine unzulässige Be
schränkung der Vertragsfre<l.heit auf wirtschaft
lichem Gebiet sowie der Gewerbefreiheit darstelle. 
Es handelt sich hier nicht nur um die öffentlichen, 
sondern auch um die privaten Krankenanstalten, 
für die diese Bestimmung tatsächlich eine verfas
sungswä.drige Beeinträchtigung der gewerblichen 
Freiheit darstellen würde. Dagegen hat sich der 
Rechts- und Verfassungsausschuß mit Recht ge
wandt. Darüber ·hinaus sind aber auch die · sach
ld.chen Argumente, die Herr Kolleg.e Michel vorge
bracht hat, •absolut schwach. Die Fälle, die er ange
führt hat, daß verdorbene Medikamente verab
red.cht wurden, können sich 1genau so ·ereignen, wenn 
sie von e<l.ner. Apotheke bezogen werden. Denn es 
±st be(l~annt, daß auch in anderen Krankenanstalten, 
.in denen di1e Medrkamente von der Apotheke be
zogen werden, siie nicht für jeden einzelnen Fall, 
sondern auf Vorrat -bezogen werden. Man kann ja, 
wenn jemand mit einer Lungenentzündung einge
lii.efert ward, nicht warten, bis der Arzt Penicillin 
verordnet, sondern muß immer einen gewissen 
Vorrat halten. Um 1solche von den großen F-irmen 
schon im verpackten Zustand abgegebene Drogen 
und Arzneimittel handelt es sich. Sie wer.den mir 
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alle zustimmen, wenn ich sage, daß jede Kranken
anstalt e!inen gewä:ssen Penicillin-Vorrat haben 
muß. Hier :handelt es .sich aber gleich um 30 Pro
zent, und es kommen nicht (Hunderte, sondern Tau
sende von Mark für jede Anstalt in Frage. 

Zum Schluß darf ich noch bemerken, daß ich 
nicht als Landrat, sondern als Vertreter der Selbst
verwaltung gesprochen habe, also als Vertreter 
a 11 er Steuerzahler und nicht nur als Vertreter 
e.inzelner, auch Steuern zahlender Apotheker. 

P1·äsident Dr. Hundhammer: Das Wort nimmt im 
Verlauf der Debatte der Herr Staatsminister des 
Innern. 

· Dr. Hoegner, Staatsminister: Ich möchte nur 
einen Irrtum aufklären, der anscheinend den Her: 
ren Abgeordneten Frenzel und Luft unterlaufen. 
ist. In Artikel 2 Absatz 1 b sind unter „Apothe
kern" nicht die Apotheiken·besitzer zu verstehen. 
Der Bewerber ,braucht also nicht zwe1i Jahre im 
Besitz einer Apotheke gewesen zu sein, sondern ·er 

·muß nur zwei Jahre als geprüfter Apothe
k er irgendwo, zum Beispiel in einem pharmazeu
tä.schen !Betrieb, tätig gewesen sein. 

{Zuruf: Aber in Bayern!) 

Für begründete Ausnahmefälle haben wir den Ab
satz 2. Selbstverständlich kann von diesen Erfor;., 
dernissen auch bei Heimatvertriebenen abgesehen 
wer.den. Im übrigen ist !im Augenblick der Bedarf 
an Apothekern so groß, daß sie wtl.e die warmen 
Serr).meln weggehen. Der letzte Prüfun:gsj•ahrgang 
ist sofort untergekommen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile das Wort 
dem Herrn Abgeordneten Michel. 

Michel (CSU): Damit sind die Bemerkungen, die 
ich zu Artikel 2 machen wollte, an sich überholt. 
Ich möchte nur noch darauf hä.nweisen, daß sich 
diese Bestimmungen in keiner Weise gegen die 
Heimatvertr1ebenen richten. Das •Erfordernis der 
zweijährigen Tätigkeit als Apotheker in Bayern 
will sicherstellen, daß unsere Leute unterkommen. 
Andere Länder haben nicht diese strengen Vor
schrdften für das Apothekenwesen wie .Bayern. Aus · 
diesen Ländern würden unter Umständen Bewer
ber en masse einströmen und unseren Alt- und 
Neubürgern die Apotheken wegnehmen, weil sie 
vielleicht :finanzkräftiger sind, während unsere 
Leute das Nachsehen hätten. Es ist eine Schutz
maßnahme, die auch Württemberg-Baden getroffen 
hat und die auch wir absolut aufrechterhalten wol
len. 

Ich darf nochm9,ls zur Frage der Heilberatung, 
Artikel 14, Stelfung nehmen. Ich glaube, meine 
Herren, wir alle sind nicht erst lange zum Arzt 
gegangen, wenn wir uns einmal auf einer Reise 
unpäßlich fühlten; sondern haben zu einem Apo
theker gesagt, wir hätten dies oder das, und dann 
sagte der Apotheker, nehmen Sie das und das MH
tel; wenn es nicht besser wird, müssen Sie zum 
Arzt gehen! Wenn ich zum Beispiel früh morgens 

-~~~~~~~~~~~ 

vor der Abreise eine Leichte Übelkeit verspüre, 
kann ich nicht erst die Spr·echstunde des Arztes ab
wavten; sonst müßte ich abfahren,. ohne ein Mittel 
zu haben. Es ist ein Unterschied, ob ich in der Apo
theke eine Kleinigkeä.t verlange, um eine vorüber
gehende Besserung meines Befindens zu erreichen, 
und doann zu Hauise zum Arzt gehe, oder ob der 
Apotheker eine regelrechte Heilbehandlung vor
nimmt. Eine Heilbehandlung ist es zum Beispiel 
auf jeden Fall; wenn jemand sagt, er habe Schluck
beschwerden, und der Apotheker bittet ihn herein, 
J.1immt den Löffelstiel und schaut ihm in deri 
Schlund. So etwas soll v·erboten sein. Aber der 
Apotheker braucht den Kunden nicht zum Arzt zu 
schicken, wenn dieser sagt: Ich habe Husten, geben 
Sie m!ir Hustenbonbons! Die ÄTZte werden sicher 
S'agen: So kleinlich wollen wir nicht sein; das kön
nen die machen. Aber wenn wir das Wort „Heil
beratung" im Gesetz haben, besteht die Möglich
keit, daß sich jeder Apotheker, der das tut, strafbar 
macht. Wir wollen doch Gesetze schaffen, die so 
sind, daß sie ein normaler Staatsbürger befolgen 
kann! Wenn gegen den Apotheker in einem solchen 
Fall Anzeige erstattet würde, hätte er ·eben Pech 
gehabt. · 

Wenn der iHerr Kollege Junker sagt, der Ar
tikel 22 entspreche nicht der Verfassung wegen der 
Gewerbefreiheit, so muß ich ihm erwidern, daß in 
der Verfassung von der Gewerbefreiheit gar nichts 
steht. Die Gewerbefreiheit :i:st vielmehr lediglich 

, ein Gesetz der Amerikaner. Ich S'agte schon: wir 
haben versucht, das Ges·etz der Amerikaner, den 
Befehl der Militärr.egierung zur Durchführung der 
Gewerbefreiheit, mit der Sicherheit zu koppeln. Ich 
möchte also bitten, den Artikel 22 in der vom Wirt·· 
schaftsausschuß gebilligten Fassung anzunehmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Nächster Redner ist 
der Herr Abgeordnete Stain; ich erteile ihm das 
Wort. 

Stain (BHE): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Obzwar der Herr 'Staatsminister des Innern· 
und ebenso ein Redner nach ihm bereits zum Arti
kel 2 Absatz 1 b sagten, hier handle es sich um eine 
Schutzbestimmung für die in Bayern ansässigen 
sowohl Alt- als auch Neubürger, möchte ich Sie, 

. meine Damen und Herren; doch bitten, dem Antrag 
zuzustimmen, den wir dazu noch stellen, nämlich 
das Wörtchen „tunlichst", das dieser Artikel ja 
schon einmal enthielt, wieder hereinzunehmen, um 
von vornherein jeden Zweifel auszuschalten, daß 
die Bestimmung in erster Linie für die Leute in 
Frage kommt, die als Alteingesessene oder als Hei
matvertriebene in Bayern ansäss~g sind. Das Gesetz 
ist also dann so auszulegen, daß keine Kapitalunter
wanderung von auswärts erfolgen darf, solange 
wir in Bayern noch genügend Apotheker haben, die 
sich noch nicht niederlassen konnten. Wir haben 
ja im Wirtschaftsausschuß gehört, daß für die Be
stimmung in Artikel 2 Absatz 1 b der spezielle Fall 
eines Großapothekenbesitzers in Hannover gra
vierend war, der mit sehr viel Kapital nach Gar
misch kam und dort eine Apotheke übernahm, die 
die in Bayern ansässigen Heimatvertriebenen od.er 
auch alteingesessenen Apotheker nicht übernehmen 
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konnten. Ich möchte also bitten, diesem kleinen Zu-
satzantrag zuzustimmen. ' 

Ferner möchte ich die ·Ärzteschaft bitten - auch 
der Herr Kollege Michel hat das vorhin schon getan 
- die Fassung des Artikels l4 so zu nehmen, wie 
sie gemeint ist. Wenn die ursprüngliche Fassung 
der Regierungsvorlage das Wörtchen „Heilbera
tung" enthielt und man wahrscheinlich erst dadurch 
auf die schon erwähnte Auslegungsmöglichkeit auf
merksam wurde, und wenn der Wirtschaftsausschu'ß 
das Wörtchen „Heilberatung" weggelassen hat, so 
wird das wohl nicht dazu führen, Herr Dr. Soen
ning, daß jemand, der einen Tumor im Kopf hat 
und unter ständigen Kopfschmerzen leidet, zum 
Apotheker.geht und dort falsch behandelt wird. Der 
wird wahrscheinlich schon längst beim Arzt ge
wesen sein! Es handelt sich tatsächlich darum, daß 
man nach Hereinnahme des Wortes „Heilberatung" 
in einer Apotheke nicht einmal mehr eine Frage 
stellen dürfte, wenn man · ein J.Y.I:ittel, etwa ein 
Hustenmittel, auswählt. Wir wissen, daß gerade 
die Apotheker auf Grund ihres Berufes und ihrer 
peinlichen Sorgfalt manchmal sehr genau sind. 
Dann könnte uns in einer Apotheke sehr Unange
nehmes passieren, etwa, daß wir eine ganz primi
tive Frage an den Apotheker richten, die sich viel
leicht auf ein Markenpräparat und nicht auf die 
Heilbehandlung bezieht, und der Apotheker „auf 
stur schaltet" und sagt: Ich darf überhaupt nichts 
sagen, das Gesetz verbietet es. - Machen wir unser 
Leben doch nicht komplizierter als es sowieso schon 
ist! Zwingen wir uns also nicht selbst, in all den 
Fällen, wo wir keine Antwort bezüglich eines 
Markenpräparats erhalten können, uns in die 
Schlange vor dem Sprechzimmer des Arztes .stellen 
zu müssen, und denken wir auch daran, welche 
Versicherungssummen dann zusätzlich von unseren 
Steuerzahlern in Anspruch genommen werden 

, müßten! Für jeden Arztbesuch 1der vielen Kranken
kassenmitglieder wird ja die Krankenkasse in An
spruch genommen! Hier handelt es sich tatsächlich 
nur um Kleinigkeiten. ' 

Nachdem im Ausschuß und auch im Plenum über 
diesen Artikel soviel gesprochen worden ist, wird 
für die Ärzteschaft jederzeit die Möglichkeit be
stehen, auf diese Besprechungen hinzuweisen. Dann 
kann sich die Ärztekammer im Falle eines Über
griffs so einschalten, wie es notwendig ist, um den 
Berufsstand der Ärzte zu schützen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt der Herr 
Abge~rdnete Dr.Soenning; lieh erteileihmdasWort. 

Dr. Soenning (FDP): Hohes Haus, meine' sehr 
verehrten Damen und Herren! Die Dinge sind zu 
ernst, als daß ich dazu nicht noch einige Worte 
sagen müßte. Ich möchte hoch einmal betonen: Es 
handelt sich nicht um Geschäftemacherei von uns, 
sondern es ist tatsächlich so, daß Heilberatung und 
Heilbehandlung nicht zu trennen sind. Ich gebe 
ohne weiteres zu: Wäre im Regierungsentwurf das 
V/ort „Heilberatung" nicht erwähnt, hätten wir.gar 
keinen Anstoß genommen. Aber nachdem es er-, 

wähnt worden ist, legen wir Ärzte größten Wert 
darauf und müssen wir dafür plädieren, daß die 
Heilberatung nicht Sache des Apothekers sein 
kann. Gehen wir doch in die Praxis! Wenn zu mir 
ein Patient kommt ·und sagt, ihm fehle das und 
das, dann untersuche ich ihn und schreibe ihm 
Tabletten auf, die er sich besorgen soll. Das ist 

. Heilberatung. Anders ist es, wenn ich mit Medika
menten und Instrumenten an dem Körper des Pa
tienten etwas mache; das ist Heilbehandlung. Sie 
wollen nun dem Apotheker dasselbe Recht geben 
wie dem Arzt, dem Patienten sagen zu können: 
Wenn du mir sagst, was dir fehlt, dann gebe ich 
dir an, was du· nehmen sollst. Damit können wir 
Ärzte auf keinen Fall einverstanden sein, weil 
Heilberatung von Heilbehandlung nicht zu trenn~n 
und Sache der Ärzte ist. · 

Nun wird immer wieder eingewandt: Wenn ich 
einmal ein bißchen Kopfschmerzen habe oder mich 
irgendwie schlecht fühle, dann kann ich doch nicht 
immer gleich zum Arzt laufen. Für den Laien· 
klingt das ganz verständlich. Aber Sie wissen: Der 
Rat des Arztes wird erst dann richtig gewertet, 
wenn es zu spät ist; und ich bitte in diesem Fall 
Sie, also das Plenum, den Rat des Arztes - ich bin 
Arzt - richtig zu werten. Selbst wenn unter 100 
Fällen, in denen ·vielleicht nichts besonderes vor
liegt, nur einer ist, der den grünen Star oder eine 
der vielen anderen Krankheiten hat, würde dies 
genügen, um die Wicht_igkeit meiner Forderungen 
zu beweisen. Nicht Sie, mei,ne Damen und Herren, 
sondern wir Ärzte haben dann die Folgen auszu
baden. Sie wissen ja nichts von dem furchtbaren 
Leid und Elend, das eintreten kann, weil der 
Patient, sei es durch Zeitungsannonce,p, sei es durch 
irgendeinen Rat eines Apothekers, wichtige und 
kostbare Zeit verloren hat. Ich bitte Sie deshalb 
dringend, den von uns Ärzten gestellten Abände
rungsantrag anzunehm~n. 

Präsident Dr. Hundhammer: Hohes Haus! Es 
liegen mir noch vier Wortmeldungen vor. Ich bitte, 
damit einverstanden zu sein, daß ich die Redner
liste jetzt schließe. - Dagegen erhebt sich keine 
Erinnerung; die Redner liste ist geschlossen. 

Das Wort erhält nunmehr der Herr Abgeordnete 
Dr. Eberhardt. 

Dr. Eberhardt (FDP): Herr Präsident, meine Da
men und Herren! Der vorgerückten Zeit entspre
chend möchte ich nur wenige Worte sagen, und 
zwar zu den durch -Artikel 22 aufgeworfenen 
Rechtsfragen. Es gibt Krankenanstalten, die eine 
eigene Hausapotheke haben, und es gibt Kranken
anstalten ohne eigene Hausapotheke. Der Artikel 22 
befaßt sich nur mit letztere:p., also mit den Kran
kenanstalten, die keine eigene H;ausapotheke füh
ren. Es ist schon vorgetragen worden, 'daß der 
Rechts- und Verfassungsausschuß auf den Regie
rungsentwurf zurückgegriffen hat, der den Zusatz: 
„Apothekenpflichtige Arzneien sihd aus Apotheken 
zu beziehen" nicht enthielt. Bis auf diesen letzten 
Satz, der im Wirtschaftsausschuß hinzugekommen 
ist, spricht der Artikel 22 nicht vom Bezug, son
dern nur von der Abgab,e von Arzneimitteln. Das 
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ist etwas ganz andeves. In dem Artikel 22, der sich 
nach dem Regierungsentwurf auf die Abgabe von 
Arzneimitteln bezieht, soll also nach dem Beschluß 
des Wirtschaftsausschusses nun plötzlich auch die 
Frage des Bezugs von Arzneimitteln geregelt. wer
den,' die eigentlich nicht hierher gehört. Auf diese 
Unterschiedlichkeit der Gedankengänge wollte ich 
ausdrücklich hinweisen. 

Nun ist in rechtlicher Beziehung vor allem auf 
folgendes aufmerksam zu machen, was der Rechts
und Verfassungsausschuß meines Erachtens bisher 
noch nicht geprüft hat: Es gilt .immer noch die 
Verordnung über den Verkehr mit Arzneimitteln 
vom 22. Oktober 1901. Sie ist zwar sehr alt, aber 
sie ist gültig und ist, weil sie Reichsrecht war, 
Bundesrecht geworden. In dieser Verordnung heißt 
es: 

Die in dem angeschlossenen Verzeichnis A 

- alle, die einigermaßen Bescheid wissen, kennen 
ja diesen langen Katalog, der immer wieder er
gänzt wird -

aufgeführten Medizinen und Zubereitungen 
dürfen ohne Unterschied, ob sie Heilkräfte
stoffe enthalten oder nicht, als Heilmittel 
außerhalb der Apotheken nicht feilgehalten 
oder verkauft werden. 

Der Satz: „Apothekenpflichtige Arzneien sind aus 
Apotheken zu beziehen", trägt also eigentlich Eulen 
nach Athen, weil er nur etwas ausspricht, was 
durch die Verordnung bereits gesetzlich festgelegt 
ist. Da in dem Regierungsentwurf immerhin steht: 
„unbeschadet sonstiger Vorschriften über den Ver
kehr mit Arzneimitteln" und eine solche sonstige 
Vorschrift, insbesondere die Verordnung vom Jahre 
1901 ist, scheint mir der Vorschlag des Rechts- und 
Verfassungsausschusses an sich richtig zu sein. Nur 
muß, da es hier in erster Linie auf den Bezug 
und nicht auf die Abgabe ankommt, in der vor
letzten Zeile des Vorschlags des Rechts- und Ver-

. fassungsausschusses das Wort „bezogen" dazu-
gesetzt werden, so daß es heißt: 

. . . und unbeschadet sonstiger Vorschriften 
über den Verkehr mit Arzneimitteln bezogen 
und an Insassen und Beschäftigte abgegeben 
werden. 

Diesen Antrag stelle ich; sonst· kommen wir mit 
der bestehenden Rechtsordnung in Kollision. 

Präsident Dr. Hundhammer: Nächster Redner ist 
der Herr Abgeordnete W eishäupl. Ich erteile ihm 
das Wort. · 

Weishäupl (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte mich nur kurz zu dem An
trag äußern, den der Kollege Dr. Sturm zum Ar
tikel 2 vorgelegt hat. Ich schließe mich der Auf
fassung an, daß es nicht unbedingt erforderlich ist, 
einen solchen Zusatz im Gesetz zu verankern. Denn 
der Herr Innenminister hatte erklärt, daß dieser 
Personenkreis, der durch den Zusatz angesprochen 
wird, in den Vollzugsvorschriften Berücksichtigung 
findet. 

Wenn aber dem Zusatzantrag des Herrn Kol
legen Dr. Sturm stattgegeben werden sollte, bitte 
ich, neben den Spätheimkehrern usw. im gleichen 
Zuge auch die· Schwerbeschädigten zu nennen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als weiterer Redner 
ist .gemeldet der. Herr Abgeordnete Luft. Ich er
t,eile ihm das Wort. 

Luft 1(BHE): Herr Präsident! Meine Damen und 
HeTren! Herr Staatsminister Dr. Hoegner hat vor
hin gemeint, ich sei einem Irrtum unterlegen. Das 
ist nicht richtig. Ich !habe genau dte Auffassung 
g1ehabt, daß es sich um die A p o t h e k e r und 
nicht um die A p o t h e k e n b e s i t z e r allein han
delt. Der Apotheker, der in Bayern sein Studium 
vollendet hat, wird es sicherlich als erstrebenswert 
erachten, zum ·Beispiel bei Bayer in Höchst oder bei 
Merck in Darmstadt eine Besch.äftigung zu finden. 
Er wird es sicherlich als noch erstrebenswerter er
.achten, als ein autorisierter F·achmann und als· ein 
Repräsentant dieser Fii.rmen füs Ausland zu gelan
gen. Ich kenne viele Bayern, di:e als solche Reprä
sentanten im Ausrand tätig sind. Wenn er demnach 
niemals in Bay1ern tätig war, hätte er auf Grund 
des Artikels 2 nicht die Möglichkeit, sich in Bayern 
niederzulassen. Ich kann mir nicht denken, daß das 
die Absicht des Gesetzgebers d.st. Ich ibitte deshalb, 
die mit dem Wörtchen „tunlichst" ausgedrückte 
Möglichkeit - wie ich eben dargelegt habe - zu 
berücksichtigen. 

Noch eins möchte ich sagen: Ich hatte auch über 
den Artikel 18 A'Usführungen gemacht. Ich !hätte es 
für richtig er.achtet, wenn der Herr Staatsminister 
zu dem Artilkel 18 etwas über die zu erwartende 
Apothekenbetriebsordnung g·es.agt hätte. · Darüber 
ist nämlich ibis jetzt noch nichts gesagt worden. Ich 
wiederhole: Das F·ehlen der Apothekenbetriebsord
nung zur Zeit der Gesetzesbehandlung stellt ·eine 
Unannehmlichkeit für die Abgeordneten bei der 
Beurteilung des gesamten Geisetzes dar. 

Präsid_ent Dr. Hundhammer: Als letzter Redner 
erhält das Wort der Herr Abgeordnete Kunath . 

Kunath (SPD): Meine Damen und Herren! Der 
Abgeordnete Stain hat mir <las Stichwort gegeben, 
als er von den Krankenkassen sprach. Ich habe in 
meinen ersten Ausführungen absichtHch den Hin
weis darauf vermieden, daß die ärztliche Heilbera
tung den Kranken~assen, aber auch den Ärzten 
Nachteile bringt. Denn wenn die Heilberatung 
streng nach den Vorschriften durchg.eführt wird, 
müssen die Krankenkassen zunächst die Behand
lungsscheine ausstellen. Der Arzt nimmt die Be
handlungsscheine in Empfang. ·Er wird auf Grund 
der anfallenden Behandlungsscheine honorfort. Je 
mehr Behandlungsscheine der Arzt einnimmt, desto 
niedriger wird im Einzelfall das Honorar. Ich er
inner·e nur an die große Aufregung über die Not 
der Ärzte. 

Ich wollte damit nur 1andeuten, daß sowohl die 
Krankenkassen als auch die Ärzte selbst finanziell 
geschädigt würden, wenn wir di:e Heilberatung in 
dd:esem Absatz lassen. 

8 
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Präsident Dr. Hundhammer: Ich ertei1e das Wort 
dem Herrn Staatsminister des Innern. 

D1" Hoegner, Staatsminister: Meine Damen und 
Herren, ganz 1kurz! Die Apothekenbetriebsordnung 
befindet sich in Vorbereitung. Ihre Bestimmungen 
werden sich eng an die bisherigen anschließen; sie 
werden nur modernisiert werden. Im übrigen wäre 
gar nichts dagegen einzuwenden, wenn diese Be
triiebsordnung der Zustimmung des Landtags be
dürfte. 

Präsident Dr. Hundhammer:. J:)ie Aussprache ist 
geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Ich 
bitte Sie, d.te Beilage 2590 zur Hand zu nehmen. 

Ich rufe auf den I. Abschnitt: Betriebsedaubni:s; 
Artikel 1. Dte F'assung, die der Wirtschaftsausschuß 
für Absatz 1 vorschlägt, liegt Ihnen vor. Ich bitte 
Sie, miT die Verlesung· der einzelnen Artikel :m er-
lassen. - Das Haus ist damit einverstanden. · 

. Wer der vom Wirtschaftsausschuß zu Absatz 1 
vorgeschlagenen, von der Regierungsvorlage ab
weichenden Fassung zustimmt, wolle Platz behal
ten, wer dagegen ist, sich erheben. - Stimmenthal
tungen? - Absatz 1 fust einstimmig angenommen. 

Zu Absatz 2 empfehlen die Ausschüsse die unv.er
änderte Annahme der RegieTungsvorlage. Wer dem 
zustimmt, wolle Platz behalten, wer nicht, sich er
heben. - Stimmenthaltungen? - Ich stelle die ein
stimmig·e Annahme beider Absätze fest. 

Ich rufe auf den Artikel 2 Absatz 1. Buchstabe a 
wir.d in der unv·ei'äriderten Fassung der Regie.;. 
rungsvorlage Z'Ur Annahme empfohlen. Wer zu
stimmt; wolle Platz behalten, wer nicht, sich er
heben. - Stimmenthaltungen? - Buchstabe a ist 
einstimmig angenommen. 

Zu Artikel 2 Absatz 1 b Heigt zunächst ein Antrag 
Luft vor, das Wort „tunlichst" einzufügen, so daß 
die FormuUerung lautet: 

nach der Bestallung (Approbation) mindestens 
fünf Jahre als Apotheker, davon tunlichst zwei 
JahTe in Bayern, ...... . 

Wer der Ed.nfügung des Wortes ,;1nmlri.ch:st" entspre
chend dem Antrag Luft zustimmt, wolle sich vom 
Platz erheben. ~ :i:ch bitte um die Gegenprobe. -
Stimmenthaltungen? - Der Antrag Luft ist ab
.gelehnt. 

Es liegt noch ein Antrag Dr. Sturm vor, der aber 
einen Zusatz zum Ausschußvorschlag bedeutet. Zu
nächst stimmen·wir ab über den Ausschußvorschlag 
zu Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b. Wer dem Aus
schußvorschlag dd:e Zustimmung erteilt, wolle Platz 
behalten. - Stimmenthaltungen? - Der Ausschuß
vorschlag ist einstimmig angenommen. 

Wir stimmen nunmehr 'ab über den Antrag 
Dr. Sturm, dem Absatz 1 b folgenden Zusatz anzu
fügen: 

Langjährigen Kriegsteilnehmern ist die Be
triebserla.ubnis zur Führung einer Apotheke 
auf Antrag schon nach dreijähriger Tätigkeit 
als Apotheker zu erteilen. 

Wer diesem Zusatz zustimmt, wolle sich vom Platz 
. erheben. - Ich bitte um die Gegenprobe. -

Stimmenthaltungen? - Bei vier Stimmenthaltun
gen ist der Antrag angenommen. 

Ich rufe .auf die !Buchstaben c, d, e und f. Zu 
Buchstabe .d liegt ein vom Vorschlag des Wirt
schaftsausschusses abweichender Vorschlag des 
Rechts- und VerfassungiSau:sschusses vor. Wir stim
men deshalb zunächst über c ab. Wer die Zustl.m- 1 

· 

mung erteilt, wolle Platz behalten. - Stimmenthal-. 
tungen? - Einstimmig in der Fass·ung der Reg.te
rungsvor lage .angenommen. 

Zu Buchstabe d schlägt der Rechts- und Verfas.::·· 
sungsausschuß vor, das Wort „wiederholte" durch 
„öftere" zu ersetzen. Wer ·dem Vorschlag des 
Rechts- und Verfassungsausschusses zustimmt, 
wolle sich vom Platz erheben. - Ich bitte um die 
Gegenprohe. - Stimmenthaltungen? - Bei einer 
Stimmenthaltung ist der Vorschlag des Rechts- und 
Verfassungsausschusses angenommen. Auch. das 
Komma fällt weg, w.te ich schon bemerkt !habe. Zu 
Buchstabe e wdrd die unveränderte Annahme der 
Regierungsvorlage empfohlen. Wer dem. zustimmt, 
wolle Platz behalten. - Stimmenthaltungen? -
Ablehnungen? - Einstimmig angenommen. Auch 
·bei Buchstabe f wird die unveränderte Annahme 
der Regierungsvorlage empfohlen. Wer zustimmt, 
wolle Platz behalten. - Stimmentha,ltungen? -
Einstimmig angenommen. 

Es wird ferner die Einfügung eines Buchsta]Jen g 
durch den Wirtschaftsausschuß vorgeschlagen. Wer 
dieser F:assung zustimmt, wolle Platz ibehalten. -
Ablehnungen? - Ei:i.nstimm.tge Annahme_. 

Absatz 2 ist zur unveränderten Annahme emp
fohlen. Wer zustimmt, wolle Platz behalten. -:
Stimmenthaltungen? - Einstimmiig angenommen. 

Absatz 3. Der Wirtschaftsausschuß schlägt die 
Streichung des letzten Satzes des Regierungsent
wurfs, im Übrigen unveränderte Annahme vo1·. 
Wer :Zustimmt, wolle Platz behahen. ,---- Stimment
haltungen? - Ich stelle die einstimmige Annahme 
fest. 

Ich rufe auf Artiiikel 3, der zur unveränderten 
Anna,hme in der Fassung der Regier'imgsvotlage 
empfohlen wird. Wer zustimmt, wolle :Platz behal
ten. - Stimmenthaltungen? - E\i.nstimmd!g. ange
nommen. 

Ich rufe auf Artfkel 4, ;({er ebenfalls zur unverän-
-tlerten Annahme empfohlen wird. Wer zustimmt, 
wolle Platz behalten. - Stimmenthaltungen? - Ich, 
stelle die ei:i.nstimmige Annahme fest. 

Ich rufe auf Artikel 5 Absatz 1. Unveränderte 
Annahme ist empfohlen. Wer z;usti:i.mmt, wolle Piatz 
behalten. - Stimmenthaltungen? - Ich stelle die 
einstimmige Annahme fest. 

Ich rufe auf Absatz 2. Der iRechts- und Verfas
sungsausschuß sChlägt eine Änderung vor, die Si~ 
in Händen haben. Wer zustimmt, wolle Platz be
halten. - Stimmenthaltungen? - Ich stelle fest, 
daß Absatz 2 in der •vom Rechts- und Verfassungs
ausschuß vorgeschlagenen Form angenommen äst. 

Ich rufe auf Artikel 6. Unveränderte Annahme 
der Regierungsvorlage ist empfohlen. Wer zu-
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stimmt, wolle Platz ibe'halten. - Stimmenthaltun
gen? - Gegenprobe? - Artikel 6 ist in der Fas
sung der Regierungsvorlage unverändert angenom
men. 

Ich rufe auf den II. Abschnitt: Erlöschen JUnd Zu
rücknahme der Betriebserla.ubnis. 

Artikel 7 wird zur unveränderten Annahme emp
fohlen. Wer zustimmt, wolle Platz behalten. -
Stimmenthaltungen? - Ich stelle die einstimmige 
Annahme fest. 

Artikel 8 Absatz 1 a und b weDden zur unverän
derten Annahme empfohlen. Wer zustimmt, wolle 
Platz behalten. - Stimmenthaltungen? - E!i.nstim
mig angenommen. 

Zu Buchstabe cschläigt der Rechts- und_ Verfas
sungsausschuß eine vom Vorschlag des Wirtschafts
ausschusses abweichende Formuli!eDung vor; sie- · 
lautet: 

der Inhaiber sich durch öftere schwere Verfeh
lungen gegen die Vorschriften über den Be
trieb von Apotheken als unzuverlässig in Be
zug auf d!Le Ausübung des Apotl).ekergewerbes 

-erweist; · 
'(Abg. Bezold: Wie 'bei 2 d!) 

- Herr Abgeordneter Bezold, Sie irren sich. Wir 
sind jetzt 1bei Buchstabe c. !Hierzu [iegt mir ·die eben 
verlesene Fassung vor. 

Zu einer redaktionellen Änderung hat der Herr 
Staatsminister des Innern das Wort. 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Meine Damen und 
Herren! Bei Gesetzen sollte mar:\ auch auf die 
sprachliche Schönheit schauen. Ich bezweifle, ob 
das Wort „öftere" dem Sprachgebrauch entspricht. 
Sollte man nicht „häufige" sagen? Das ist deutsch. 
_„Oft" ist ein Adverb, und es ist etwas ungewöhn

'lich, daraus ein Adjektiv zu bilden. 

(Zuruf: Mehrmalige!) 

- Damit kann man einverstanden sein. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es ist vorgeschla
gen, das Wort „öftere" durch „mehrmalige" zu er
setzen. Ich stelle fest, daß das Haus dem Vorschlag 
zustimmt. 

(Abg. Bezold: Dann ist auch in Artikel 2 
Absatz 1 b eine entsprechende Änderung vor
zunehmen. Das kann bei der zweiten Lesung 

geschehen.) 

Wir :\l:ommen zur Abstimmung über Artikel 8 Ab
satz 1 c in der Fassung, die der Rechts- und Ver
fassungsausschuß vorgeschlagen hat, wobei die eben 
beschlossene Änderung zu berücksichtigen ist. Wer 
zustimmt, wolle sich vom Platz erheben. - Ich 
stelle die einstimmige Zustimmung des Hauses fest. 
Buchstabe d ist zur unveränderten Annahme emp
fohlen. Wer zustimmt, wolle Platz behalten. -
Stimmenthaltungen? - Einstimmig angenommen. 
Absatz 2 ist gleichfalls zur unveränderten Annahme 
empfohlen. Wer ihm zustimmt, wolle Platz be
halten. - Stimmenthaltungen? - Einstimmig an
genommen. 

Ich rufe auf den Artikel 9. Der Ausschuß 
empfiehlt die unveränderte Annahme. Wer dem 
zustimmt, wolle Platz behalten. - Stimmenthaltun
gen? - Ich stelle die einstimmige Annahme fest. 

Der Artikel 10 wird aufgerufen. Wer der Fassung 
der Regierungsvorlage zustimmt, deren Annahme 
von den Ausschüssen empfohlen ist, wolle Platz 
behalten. - Stimmenthaltungen? - Ich stelle die 
einstimmige Annahme fest. 

Ich rufe auf Artikel 11. Wer der Regierungsvor
lage zustimmt, wolle Platz behalten. - Stimm
enthaltungen? - Artikel 11 ist einstimmig ange
nommen. 

Ich rufo auf den III. Abschnitt: Verlegung, Er
öffnung und Betrieb von Apotheken, Artikel 12 
Absatz 1. Der Wirtschaftsausschuß hat die Strei
chung des zweiten Satzes der Fassung der Regie
rungsvorlage empfohlen. Wer dem zustimmt, wolle 
Platz behalten. - Stimmenthaltungen? - Der 
Ausschußvorschlag ist einstimmig gebilligt. Absatz 2 
ist zur unveränderten Annahme empfohlen. Wer 
zustimmt, wolle Platz behalten. - Stimmenthal
tungen? - Absatz 2 ist einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf den Artikel 13. Hierzu liegt ein Ab
änderungsantrag Geiger vor. Wer dem Abände
rungsantrag Geiger, der sich iri der Hauptsache auf 
die Einfügung der Worte „Arzneimittel und" be
zieht, zustimmt, wolle sich vom Platz erheben. - -
Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimmenthaltun
gen? - Der Antrag Geiger ist einstimmig ange
nommen. Die Fassung der Regierungsvorlage und 
der Ausschußvorlage wird ersetzt durch die eben 
beschlossene Formulierung des Antrags Geiger. 

Ich rufe auf den Artikel 14. Zu Absatz 1- des 
Ausschußbeschlusses liegt ein Abänderungsantrag 
Dr. Soenning vor. Dazu, Herr Antragsteller, möchte 
ich redaktionell bemerken, daß es wohl besser 
lautet „und der Heilbehandlung von Menschen und 
Tieren". Wer dem Abänderungsantrag Dr. Soen
ning zustimmt, wolle sich vom Platz erheben. -
Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimmenthaltun
gen? - Der Abänderungsantrag Dr. So~nning ist 
abgelehnt. ' 

Wir kommen zur Abstimmung über die Fassung 
des Artikels 14 Absatz 1 nach dem Beschluß des 
Wirtschaftsausschusses. Wer dieser Fassung die Zu
stimmung erteilt, wolle sich vom Platz erheben. -
Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimmenthaltun
gen? - Der Vorschlag_ des Wirtschaftsausschusses 
ist angenommen. Ich rufe auf den Absatz 2, der zur 
unveränderten Annahme nach der Regierungsvor
lage empfohlen iSt. Wer so beschließen will, möge 
Platz behalten. - Stimmenthaltungen? - Es ist 
so beschlossen. 

Ich rufe .auf Artikel 15. Wer der unveränderten 
Annahme der Regierungsvorlage zustimmt, wolle 
Platz behalten. - Stimmenthaltungen? - Die An
nq_hme der Regierungsvorlage ist einstimmig be
schlossen. 

Ich rufe auf den Artikel 16. Zu Absatz 1 ist die 
unveränderte Annahme der Regierungsvorlage 
empfohlen. Wer so beschließen will,- möge Platz 
behalten. '- Stimmenthaltungen? - Absatz 1 ist 
einstimmig angenommen. Für Absatz 2 hat der 
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Wirtschaftsausschuß eine geänderte Formulierung 
vorgeschlagen. Wer ihr zustimmt, wolle Platz be
halten. - Stimmenthaitungen? - Die Formulie
rung des Wirtschaftsausschusse·s ist einstimmig an-. 
genommen. 

Zu Absatz 3 ist zu· bemerken, daß hier und in 
einer Reihe weiterer Artikel bei der Bezeichnung 
bayerischer amtlicher Stellen, zum Beispiel Staats-. 
ministerium des Innern, Staatsministerium der Fi
nanzen, jeweils das Wort „bayerisch" beigefügt ist. 
Ich glaube, das dürfte sich erübrigen." In einem 
bayerischen Gesetz können· sich die einzelnen Be
stimmungen nur auf die bayerischen Ministerien 
und Staatsstellen beziehen. Ich schlage vor, dieses 
Wort „bayer." jeweils wegzulassen. - Es erhebt 
sich keine Erinnerung dagegen. 

(Zuruf rechts: „Bayernpartei"! - Heiterkeit) 

Man soll Worte dort nicht gebrauchen, wo sie dem 
Sinn nach nicht notwendig sind. Daß mir persön
lich das Wort „bayerisch" überall dort nicht über
flüssig erscheint, wo ich irgendeinen Grund sehe, 
es anzuwenden - ich glaube, davon ist das Hohe 
Haus überzeugt. 

(Beifall - Abg. · Kiene: Danri brauchen wir 
das Wort ,,bayerisch" auch nicht vor dem 

Parteititel!) 

- Auf eine Auseinandersetzung hierüber, Herr 
Kollege, möchte ich in diesem Moment verzichten. 
Vielleicht kann ich die Antwort an anderer Stelle 
geben. - Mein Vorschlag ist, wie ich feststelle, an-
genommen. „ 

Wir stimmen über alle drei Absätze des Arti
kels 16 zusammen ab, weil keine Änderungsvor
schläge vorliegen. Wer zustimmt, wolle Platz be
halten. - Stimmenthaltungen? - Es erhebt sich 
keine Erinnerung; Artikel 16 iSt einstimmig ange
nommen. 

Ich rufe auf Artikel 17. Wer zustimmt, wolle 
Platz behalten. - Stimmenthaltungen? - Einstim
mige Annahme. 

Ich rufe auf Artikel 18. Auch hier gilt das, was 
vorhin zu Artikel 16 beschlossen wm:de. Der Wirt
schaftsausschuß hat die. Regierungsvorlage ver
ändert. Wer der. Empfehlung des Wirtschaftsaus
schusses zustimmt, wolle Platz behalten. - Stimm.., 
en thal tungen? - Artikel 18 ist einstimmig ange
nommen. 

Zum Aru.fruf kommt der IV. A~schnltt: Abgabe 
von Arzneien durch Ärzte, Tierärzte und in An
stalten. Artikel 19. 

(Abg. Dr. Soenning: Zur Geschäftsordnung.) 

- Herr Abgeordneter Dr. Soenning! 

Dr. Soenning (FDP): Zu Artikel 19 habe ich die 
Hinzufügung eines Absatzes 2 beantragt und des
:sen Wortlaut vorgetragen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ihr Antrag kommt 
·schon zur Abstimmung, aber wir stimmen zunächst 
ii,ber Absatz 1 ab. 

(Zuruf: Der Titel!) 

- Der Titel ist bereits verlesen; zum Titel ist keine 
Änderung vorgeschlagen. Wir sind jetzt bei Arti
kel 19 und stimmen zunächst ab über Absatz 1, der 
vom Wirtschaftsausschuß zur· Annahme empfohlen 
ist. Die gestellten Anträge beziehen sich alle auf 
einen zusäfzlichen Absatz 2. 

Wer dem Absatz 1 in der Fassung der Ausschuß
vorlage zustimmt, wolle Platz behalten. - Stimm
enthaltungen? - Absatz 1 ist in der Fassung der 
Ausschußvorlage angenommen. 

Dann liegen zu Artikel 19 zwei Anträge vor,. 
nämlich ein Antrag Dr. Soenning und ein Antrag 
Michel. Der Antrag Dr. Soenning hat folgenden 
Wortlaut: 

Dem Artikel 19 wolle folgender Absatz 2 an-
gefügt werden: · 

(2) In besonders begründeten Ausnahme
fällen kann die Genehmigung zur gewerblichen 
Abgabe von Arzneien durch Ärzte wieder er
teilt werden an Orten, in denen bereits eine 
ärztliche Hausapotheke bestanden hat, und 
wenn die ordnungsmäßige Arzneiversorgung 
durch eine ortsansässige oder in angemessener 
Entfernung liegende Apotheke nicht sicher-
gestellt ist. . · 

Der Abgeordnete Michel hat den Antrag gestellt, 
die vom Senat vorgeschlagene Ergän21ung durch 
einen Absatz 2 anzunehmen. Diese Formulierung 
des Senats ist aber wörtlich dieselbe, wie sie Herr 
Abgeordneter Dr. Soenning vorgeschlagen hat. Wir 
verbinden deswegen zweakmäßigerweise beide An-
träge. · 

Wer die Zustimmung zur Hinzufügung des Ab
satzes 2 erteilt, wolle sich vom Platz erheben. -
Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimmenthaltun
gen? - Bei 2 Stimmenthaltunge;n ist der Antrag 
Dr. Soenning-.Michel angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über Artikel 2Ö .. 
Der Ausschuß hat zu Absatz 1 eine Änderung vor
geschlagen. Wer ihr zustimmt, wolle Platz behalten. 
- Stimmenthaltungen? - Absatz 1 ist einstimmig 
angenommen. -

Zu Absatz 2 des Artikels 20 ist vom Ausschuß 
unveränderte Annahme empfohlen. Wer zustimmt, 
wolle Platz benalten. - Stimmenthaltungen? - Ich 
stelle die einstimmige Annahme fest. 

Es folgt Absatz 3. Der Ausschuß hat die Fassung 
gegenüber der Regierungsvorlage verändert. Wer 
dem Aussclrnßvorschlag zustimmt, wolle Platz be
halten. - ·Stimmenthaltungen? - Ich stelle die 
einstimmige Annahme fest. 

Ich rufe auf Absatz 4. Hier ist die Regierungs
vorlage unverändert zur Annahme empfohlen. Wer 
zustimmt, wolle Platz behalten. - Stimmenthal
tungen? -- Ich stelle die einstimmige Ann_ahme fest. 

Ich rufe auf Artikel 21. Wer der Ausschußemp
fehlung zu Absatz 1 zustimmt, wolle Platz behal
ten., Stimmenthaltungen? - Einstimmig angenom
men. 

Zu Absatz 2 ist. unveränderte Annahme der Re
gierungsvorlage empfohlen. 

(Zuruf: Das „bayer." vor Staatsministerium 
soll wegbleiben!) 
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- Das braucht nicht eigens vermerkt zu werden; 
ich habe es vorhin grundsätzlich zum ganzen Ge
setz vorgeschlagen. - Wer der unveränderten An
nahme der Regierungsvorlage zustimmt, wolle 
Platz :behalten. - Stimm,enthaltungen? - Ein
stimm~g angenommen. 

Ich rufe auf Artikel 22. Hierzu liegt eine .vom 
Rechts- und Verfassungsausschuß vorgeschlagene, 
gegenüber der Fassung des Wirtschaftsausschusses 
geänderte Formulierung vor. Der Herr Abgeord
nete Michel hat beantragt, die Fassung des Wirt
schaftsausschusses anzunehmen. Das ist eine Emp
fehlung, Herr Abgeordneter; ein Antrag in dieser 
Form kann nicht gestellt werden. Es wird ge
schäftsordnungsgemäß zunächst über die Formulie
rung, die der Rechts- und Verfassungsausschuß 
vorschlägt, abgestimmt. 

(Abg. Dr. Eberhardt: Ich habe einen 
Abänderungsantrag gestellt.) 

Ihr Antrag betrifft die Einschaltung von zwei 
Worten, über die ich hernach abstimmen lassen 
möchte. Es handelt sich dabei nicht um eine Ände
rung, sondern um einen Zusatz. 

Wer der Formulierung, die der Rechts- und Ver
fassungsausschuß vorschlägt, zustimmt, wolle sich 
vom Platz erheben. - Ich bitte um die Gegen
probe. - Stimmenthaltungen? - Die vom Rechts
und Verfassungsausschuß vorgeschlagene Formu
lierung ist mehr Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den vom 
'Herrn Abgeordneten Dr. Eberhardt vorgeschlage
nen Zusatz. Er empfiehlt, in der vorletzten Zeile 
hinter dem Wort ,,Arzneimitteln''· einzuschalten die 
Worte: „bezogen und", so daß also der Schluß des 
Absatzes lauten würde: 

und unbeschadet sonstiger Vorschriften über 
den Verkehr mit Arzneimitteln bezogen und 
an Insassen und Beschäftigte abgegeben 
werden. 

·wer der Einfügung dieser beiden Worte zustimmt, 
-wolle sich vom Platz erheben. - Ich bitte um die 
·Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - Der An
trag des Herrn Abgeordneten Dr. Eberhardt ist an
.genommen. 

Ich rufe nunmehr auf Artikel 23 Absatz 1 und 2 
:in der Fassung, die der Wirtschaftsausschuß vor
.geschlagen hat. Wer zustimmt, wolle Platz behal
·ten. Stimmenthaltungen? - Ich stelle die einstim
_-mige Annahme fest. 

ffis wfod aufgerufen der V. Abschnitt: Zuständig
:keit und Verfahren. 

Artikel 24, Absatz 1. Hier liegen wieder von
.einander abweichende Empfehlungen des Wirt-

. . schaftsausschusses und des Rechts- und Verfas
·sungsausschusses vor. Ich darf darauf aufmerksam 
_machen, daß in der Drucksache bei der Wieder
gabe des Vorschlags des Wirtschaftsausschusses ein 
Irrtum unterlaufen ist. Es muß in der letzten Zeile 
~heißen: „12. Januar 1931", nicht wie gedruckt: 
„12. Dezember 1931". 

Es wird abgestimmt über die vom Rechts- und 
Verfassungsausschuß vorgeschlagene Formulierung, 
Wer ihr zustimmt, wolle sich vom Platz erheben. 
- Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimmenthal
tungen? - Die vom Rechts-· und Verfassungsaus
schuß vorgeschlagene Formulierung ist angenom-

. men. 
Zu Absatz 2 ist die unveränderte Annahme der 

Regierungsvorlage empfohlen. Wer ihr zustimmt, 
wolle Platz behalten. - Stimmenthaltungen? -
Einstimmige Annahme ist erfolgt. 

Ich rufe auf Artikel 25. Wer der Regierungsvor
lage zustimmt, wolle Platz behalten. - Stimm
enthaltungen? - Ich steHe die e-instimmige An
nahme fest. 

Ich rufe auf den VI. Abschnitt: Striafbestimmun
gen. Artikel 26. Zu Absatz 1 hat der Wirtscltafts
ausschuß eine von der Regierungsvorlage abwei
chende Formulierung zur Annahme empfohlen. 
Wer dieser Formulierung zustimmt, wolle Platz 
behalten.--' Gegenstimmen? - Artikel 26 Absatz 1 
ist einstimmig in der vom Wirtschaftsausschuß 
vorgeschlagenen Fassung angenommen. 

Herr Abgeordneter Dr. Eberhardt! 

Dr. Eberhardt (FDP): Ich glaube, daß der Arti
kel 23 Absatz 2 in der beschlossenen Fassung nicht 
bleiben kann, nachdem wir hier die Fassung des 
Rechts- und Verfassungsausschusses angenommen 
haben, wonach der zweite Satz weggefallen ist. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich wür.de empfeh
len, Herr Abgeordneter Dr. Eberhardt, diese Frage 
bis zur zweiten Lesung zu prüfen. Wir sind jetzt 
:bei ArtiiJkel 26 Absatz l gewesen und haben ihn an
genommen. ]hr Einwand betri>fft, wfo der Herr Ab
geordnete Dr. Fischer in einem Zwischenruf be
merkt hat, den Absatz 3 Buchstabe e. 

Ich rufe auf Absatz 2. Wer der Regierungsvor
lage zustimmt, wolle P1atz behalten. - Stimm
enthaltungen? - Ich stelle die efo1stiimmige An
nahme fest. 

Ich rufe auf Absatz 3. Wer den Buchstaben a 
mit d zustimmt, wolle Platz behalten.·- Stimment
haltungen? - Es ist einstimmige Annahme erfolgt. 

Ich werde darauf .aufmerksam gemacht, daß der 
Rechts- und Verfassungsausschuß vorgeschlagen 
hat, Buchstabe e, der vom Wirtschaftsausschuß ein
gefügt wurde, zU: streichen. Wir haben über dliesen 
Buchstaben e noch nkht .abgestimmt. Die Strei
chung ergibt \'Sich aber zwangsläufig, so daß wir 
uns eine Abstimmung hierüber ersparen können. 

Ich rufe auf den VII. Abschnitt: Übergangs- und 
Schlußbestiimmungen. Artikel 27. Wer dem Absatz 1 
1n der Fassung des Ausschußbeschlusses zustimmt, 
wolle Platz behalten. - Stimmenthaltungen? - Ich 
stelle die e.instimmige Annahme fest . 

Ich rufe auf Absatz 2. Es wird unveränderte An
nahme der Regierungsvor1age empfohlen. Wer zu
stimmt, wolle Platz behalten. - Stimmenthaltun
gen .. - Die Annahme ist einstimmig erfolgt. 

Ich rufe .auf den Artikel 28. Es ist unveränderte 
Annahme empfohlen. Wer zustimmt, wolle Platz 
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behalten. - Stimmenthaltungen? - Die Annahme 
ist einstimmig erfolgt. 

Ich rufe auf den Artikel 29, und zwar zunächst 
die .Absätze 1 und 2. Wer der unveränderten An
nahme der Regd:erungsvorlage zustimmt, wolle 
Platz 'behalten. - Stimmenthaltungen? - Die Ab
sätze 1 und 2 sind einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf den Absatz 3. iHier hat der Ausschuß 
für den Staatshaushalt ausdrücklich empfohlen, den 
Absatz in der Fassung anzunehmen, die der Wirt
schaftsausschuß beschlossen hat. Wer der Fotmu
lierung des Wirtschaftsausschusses zustimmt, wolle 
Platz behalten. - Stimmenthaltungen?~ Absatz 3 
ist nach dem Vorschlag des Wfrtschaftsausschusses, 
einstimm:i!g angenommen. 

Ich rufe auf den Absatz 4: Dieser Absatz entfällt 
nach dem Vorschlag des Wirtschafts1ausschusses. 
Wer damit einverstanden ist, wolle Platz behalten. 
- 'Stimmenthaltungen? - Absatz 4 entfällt damit, 
wie vom Wirtschaftsau:sschuß vorgeschlagen. 

Ich rufe 1auf den Arilikel 30 in der F·assung der 
Regierungsvorlage. Wer ihm zustimmt, wolle Platz 
behalten. - Stimmenthaltungen? - Es ist ·einstim
mig so besch,lossen. 

Zu Artikel 31 ist während der Debatte vorge
schlagen worden, als Termin für das Inkrafttreten 
den 31. Mai zu nehmen. 

Kunath '(SPD): Herr Präsident, ich würde 'bean-
tr.agen: 1. Juni 1952. · 

Präsident Dr. Hundhammer: Es wird beantragt, 
den 1. Juni .einzusetzen. . Abs.atz 1 würde dann 
Lauten: 

Dieses Gesetz tritt am 1. Juni 1952 lin Kraft. 

{~uruf: Der Verfassungsausschuß hat die 
Dringlichke:it vorgesehen! :_ Abg. Kunath: 
Der Senat muß ·auch noch dazu Stellung 

!J.ehmen!) 

- Das :i:st die Frage, die ich gesondert zur Debatte 
stellen wollte. Der Senat muß sich noch mit der 
Materde beschäfügen. Das Gesetz ist ziemlich um
fangrelich. Auch wenn der Senat sich vorher gut- . 
achtlich geäußert hat, ist doch zu berücksichtigen, 
daß in der kommenden Woche Christi Himmelfahrt 
ist. Hier dem Senat die achttägi!ge Frist ;n,ifzuzwin-. 
gen, scheint mir doch nicht dringend notwendig. Ich 
möchte deswegen ·empfehlen, auf die Dringlich
\keitserklärung zu verzichten :und entweder den 
1. Ju'nli oder, wie ich empfehlen wollte, den Halb
jahrestermin, den 1. Juli, zu nehmen, weil das Ge
setz verschiedene Auswirlmngen hat. 

Ich stelle den 1. Juli, den Halbja'hrestermin, zur 
Aussprache. ---: Der Herr Staatsminister des Innern 
hat das Wort, 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Das Staatsminfate
rdum des Innern würde Wert darauf legen, daß das 
Gesetz so ibald wie möglich in Kraft tritt. Ich würde 
deshalb vorschlagen, den 1. Juni zu nehmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zum 1. Juni müßte 
das. Gesetz nicht dringlich gemacht werden, das .. 
ginge vielleicht gerade noch, wenn auch dä.e Zeit 
sehr knapp ist. Ich ziehe meinen Antrag, den 
1. Juli zu nehmen, zurück und stelle den Vorschlag 
des Herrn Staatsministers des Innern,' den 1. Juiü 
unter Verzicht auf die Dringlichkeitserklärung zu 
wählen, zur AJbstimmung. Wer dem zustimmt, 
wolle sich vom Platz erheben. - Ich bitte um die 
Gegenpro'be. - Stimmenthaltungen? - Es ist ein
stimmig •beschlossen, dem Absatz 1 des Artä.kels 31 
folgerude Fassung zu geben: 

Dieses Gesetz tritt am 1. Juni 1952 in Kraft. 

Zu Absatz 2, der die Außerlrnaftsetzung einer 
Reihe von Bestimmungen umschließt, ist unverän
derte Annahme der Regierungsvorlage ·empfohlen. 
Wer dem zustimmt, wolle Platz behalten. -Stimm
enthaltung·en? - Absatz 2 ist einstimmig angenom;
men. 

Damit ist die erste Lesung des Gesetz·es beendet. 
Ich schlage vor, die Beratungen jetzt zu ·unterbre
chen und die zweite Lesung nachmittag um 3 Uhr 
ibei Wiedereröffnung der Beratungen vorzunehmen. 

Dd:e Sitzung :ist unterbrochen. 

{Die Sitzung wird um 12 Uhr 35 Minuten 
unter.brachen) 

Präsiden,t Dr. Hundhammer nimmt die Sitzung 
um 15 Uhr 2 Minuten wieder auf. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Sitzung iist wie
der aufgenommen. 

Wir treten in -die z w e i fe L ·es u n g des. Ent
wurfs eines Gesetzes über das Apothekenwese:n 
{Apothekengesetz) ein. Ich eröffne die Aussprache. 
Dabei bemerke ich, daß •eiri Antrag Weiishäupl zur 
zweiten Lesung eingereicht worden ist, demzufolge 
Artikel 2 Absiatz 1 h folgenden Zusatz erhalten soll: 

Langjährigen Kriegsteilnehmern, insbesondere 
Kriegsbeschädligten und Spätheimkehrern, ist 
die Betriebserlaubnis zur Führung ·einer Apo
theike auf Antrag schon nach ,dreijähriger Tä
ügkeit als Apotheker ZiU erteilen. · 

Das Wort erhält zunächst. Herr Abgeordneter 
Michel. 

Michel i(CSU): Herr Präsident, me!i.ne Damen und 
Herren! Zum Antrag Weishäupl möchte ich folgen
·des sagen .. Wir h~ben heute vormittag vom Herrn 
Staatsminister des Innern die Zusicherung bekom
men, daß die Frage der Spätheimkehrer und der 
Körperbeschädigten in den Ausführungsbestimmun- · 
gen behandelt und gewürdigt wird. Ich glaube, daß 
der Antrag damit überholt und überflüssig gewor- ·· 
den ist. 

Ich möchte aber nochmals auf Artikel 22 zurück
kommen :und den Antrag stellen, das Hohe Haus 
möge doch aus Gründen der Sicherheit der Kran
ken bei Artikel 22 den letzten Satz besch1ießen, 
den der Wirtschaftsausschuß beschlossen hat: „Apo
thekenpfüchtige Arzneien sind· .aus Apotheken zu 
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beziehen." Diese Bestimmung bietet Sicherheit für 
die Kranken; das Gesetz soll doch den Kranken 
wirklich die Gewähr geben, daß sie keine Medi
ziinen bekommen, die nicht frisch sind. Auf Grund 
des unglücklri.chen Ausgangs von vielen Krankhei
ten durch falsche Anwendung von Medizinen 
möchte ich tdas Haus ;bitten, diesem Satz zuzustim
men. 

Präsident Dr. Hundhammer: •Es folgt der Herr 
Abgeordnete Weishäupl. 

Weishäupl (SPD): Ich hätte auf die Aufnahme 
dieser -besonderen Bestimmung für die Gruppe der 
Kriegsbeschädigten und der Spätheimkehrer, wie 
ich heute vormittag erklärt habe, ver-zichtet, wenn 
der Antrag des Herrn Kollegen .Dr. Sturm nicht 
angenommen worden wäre. Im übrigen hat mir 
Herr ·Staatsminister Dr. Hoegner erklärt, daß die 
Re.guerung keine Bedenken .gegen meinen Antrag 
erhebt. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile. weiter 
das Wort dem He,rrn Abgeordneten Dr. Fischer. 

Dr. Fischer {CSU): Meine Damen und Herren! 
Der Rechts- .und Verfassungsausschuß hat sehr 
wohl gewußt, warum er darauf bestanden hat, in 
Artikel 22 den Satz, den der Wirtschafts•ausschuß 
im Gegensatz zum Regierungsentwurf angefügt 
h~t, zu beseitigen. Herr Kollege Mri.chel hat vorhin 
erklärt, diie Sicherheit der Kranken erfordere die 
Einfügung dieses Satzes. Ich glaube, daß nicht die 
Rücksichtnahme •auf die Kr.anken, sondern auf 
bestimmte P·ersonengruppen d~e Einfügung dieses 
Satzes -erfordert. Ich stehe aber si:ne ira et studio 
auf dem Standpunkt, daß genau so wie die Interes
sen der Apothekerschaft auch die der Krankenhäu
ser und ähnlä.cher Anstalten zu wahren sind. Ich 
ha:be mir von Landräten und Bürgermeistern sagen 
lassen, daß sie es sehr bedauern würden, wenn 
diese Bestä.mmung. aufgenommen würde. Ich ;bitte 
Sie, nicht einseitig an irgendwelche Personengrup
pen zu denken, •sondern das Allgemeininteresse im 
Auge zu behalten, das die Streichung dieses· Satzes 
erfordert, den wir bereits ·in der ersten Lesung 
fällen gelassen ha!ben. · 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächster Redner 
hat das Wort Herr Abgeordneter Luft. 

Luft 0BHE): Herr Präsident, Hohes Haus! Ich 
halte den Antrag auf Einfügung des Wortes „tun
lichst" in Artikel 2 Absatz 1 b, den d.ch in der ersten 
Lesung gestellt habe, aufrecht. Ich möchte noch
mals die Begründung hiefür anführem Es gibt 
Sonderfälle, in denen Bayern außerhalb des Lan
des Bayern 1beschäftigt sind und zurückzukehren 
wünschen. Es wurde darauf hingewiesen, daß im 
Gesetz ein:e Möglichkeit enthalten sei, solche Son
derfälle zu ·berücksichtigen. Ich halte diese Mög
lichkeit nä.cht für ausreichend, weshalb ich doch 
bitte, meinem ursprünglichen Antrag zuzustimmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Aussprach·e ist 
geschlossen, wir kommen zur Abstimmung. Dabei 
liegen dri.e Beschlüsse der ersten Lesung und die 
hieziu gestellten neuen Anträge zugrunde. 

Ich rufe •auf ArtiJkel 1. - Ohne Erinnerung. 

Zu Artikel 2 hat Herr Staatsminister des Innern 
Dr. Hoegner das Wort ZJU ·einem Vorschlag. 

Dr. Hoegner, Staatsmd.nister: Meine Damen und 
Herren! Sie haben heute vormittag beschlossen, .in 
einem späteren Arti..kel - es ist der Artikel 8 -
das Wort „öftere" durch „mehrmalige" zu ersetzen. 
Ich möchte bitten,· auch hier im Buchstaben d das 
Wort ·„öftere" zu ändern in „mehrmalige". 

Präsident Dr. Hundhammer: Gegen den Vor
schlag des Herrn Staatsministers des Innern - es 
handelt sich im wesentlichen um eine redaktionelle 
Verbesserung - erhebt sich keine Erinnerung. Das 
wird festgestellt. 

Nun liegt der Antrag Luft vor, der für die zweite 
Lesung nochmals eingebracht wurde, nämlich in 
Artikel 2 Absatz. 1 b das Wort „tunlichst" einzu
fügen· in der bei der ersten Lesung bereits disku
tierten Art und Weise. Wer dem Antrag Luft bei
tritt, wolle sich vom Platz erheben. - Ich bitte um 
die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - Der 
Antrag Luft ist mit Mehrheit abgelehnt. 

Es liegt noch der Antrag Weishäupl vor; den ich 
verlesen habe - der Klarheit halber gebe ich ihn 
nochmals bekannt -, nämlich dem Artikel 2 Ab
satz 1 b folgenden Zusatz anzufügen: 

Langjährigen Kriegsteilnehmern, insbesondere 
KriegsbesChädigten und Spätheimkehrern, ist" 
die Betriebserlaubnis zur Führung einer Apo
theke auf Antrag schon nach dreijähriger 
Tätigkeit als Ap.otheker zu erteilen. · 

Wer dem Antrag beitritt, wolle sich vom Platz 
erheben. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimm
enthaltungen? '-- Der Antrag Weishäupl ist ein
stimmig angenommen. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den 
Artikel 2 im ganzen. 

(Abg. Dr. Sturm: Das war doch mein Antrag!) 

- Der Antrag ist jetzt als Antrag Weishäupl ein
gebracht. In der ersten Lesung war er vom Abge
ordneten Dr. Sturm gestellt. 

(Abg. Stock: Der ist doch erweitert worden!) 

Er liegt jetzt schriftlich vor als Antrag Weis
häupl. So habe ich ihn gegenüber der ursprüng
lichen Fassung Dr. Sturm, die in der ersten Lesung 
behandelt worden war, zur zweiten Lesung be
kanntgegeben. Aber ich glaube, man braucht sich 
in diesem Fall nicht um die Vaterschaft zu streiten, 
da der Beschluß einstimmig ist. Das ganze Haus 
kann für sich in Anspruch nehmen, daß es diesen 
Gesichtspunkten Rechnung getragen h;;it. 

(Bravo! beim BHE) 

Wer dem Artikel 2 in der jetzt im einzelnen 
festgelegten Fassung im ganzen zustimmt, wolle 
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sich vom Platz erheben. - Ich bitte um die Gegen
probe. - Stimmenthalttmgen? - Der Artikel 2 ist 
angenommen. 

Ich rufe auf den Artikel 3 ~, den Artikel 4 ~b 
den Artikel 5 .. 

- Der Herr Staatsminister des Innern erhält das 
Wort. 

· Dr. Hoegner, Staatsminister: Im Beschluß des 
Rechts- und Verfassungsaussehusses zum Absatz 2 
·des Artikels 5 heißt cier zweite Halbsatz des ersten 
Satzes: 

so kann die Weiterführung der Apotheke durch 
Privatrechtsgeschärt einem anderen Apotheker 
übertragen werden, der die Betriebserlaubnis 
dafür erhält. 

(Abg. Bantele: Das ist falsch!) 

Das ist eine Muß-Vorschrift! Man könnte min mei
nen, daß die Betriebserlaubnis in diesem beson
deren Fall ohne Rücksicht auf den Artikel 2 erteilt 
werden müßte. Das ist sicherlich nicht die Absicht 
der Verfasser dieser Bestimmung. lnfolgedessen 
wäre es vielleicht zweckmäßig zu sagen: 

. . . der unter den Voraussetzungen des Arti
kels 2 die. Betriebserlaubnis dafür erhält. 

Dann wäre die Saehe 'liieht mehr zweifelhaft. 

Präsident Dr. ltundhammer: Erhebt sich eine Er
innerung gegen diese Ergänzung? - Das ist nicht 
der Fall. tch stelle Ihre Zustimmung fest. 

Ich rufe nunmehr auf den Artikel 5 im ganzen 
mit dieser Veränderung. Wer ihm die Zustimmung 
erteilt, wolle sich vom Platz erheben. - Ich bitte 
um die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? ~ 
Der Artikel 5. ist einstimmig angenommen. . . . 

Ich rufe auf Artikel 6 - ohne Erinnerung, Arti
kel 7 ~ ohne Erinnerung, Artikel 8 - ohne Erin: 
nerung, Artikel 9 -'-'- ohne Erinnerung; Artikel 10 
- ohne Erinnerung, Artikel 11 - ohne Erinnerung, 
Artikel 12 - ohne Erinnerung, Artikel 13 - ohne 
Erinnerung, Artikel 14 - ohne Erinnerung, Arti
kel 15 ~ ohne Erinnerung, Artikel 16 - ohne Er
innerung, Artikel· 17 ~ ohne Erinnerung, Artikel 18 . 
- ohne Erinnerung, Artlkel 19 - ohne Erinnerung, 
Artikel 20 - o:Q.ne Erinnerung, Artikel 21 - ohne 
Erinnerung, Artikel 22 - ohne Erinnerung. 

Dr. Geislhöringer (BP): Der Beschluß des Wirt
schaftsausschusses soll wieder hergestellt werden. 

- Präsident Dr. ltundhammer: Herr Abgeordneter, 
ein solcher Antrag ist nicht gestellt worden. Der 

·Abgeordnete Michel hatte das angeregt, hat aber 
auf dieser Anregung nicht bestanden,' 

Artikel 23 - ohne Erinnerung, Artikel 24 -
ohne Erinnerung, Artikel 25 - ohne Erinnerung, 
Artikel 26 ~ ohne Erinnerung, Artikel 27 -. Herr 
Abgeordneter von Prittwitz! 

· Dr. von Prittwitz und Gaffron (CSU): Ich möchte· 
eine grammatikalische Verbesserung vorschlagen. 
In Artikel 27 Absatz 1 steht das lange Wort „Kran
kenhausdispensieranstalt"; ich würde vorschlagen 
zu sagen: „der Dispensieranstalt eines Kranken
hauses". 

Präsident Dr. Rundhammer: Herr Abgeordneter 
Michel! 

Michel (CSU): Das Wort „Krankenhausdispensier
anstalt" ist ein feststehender Begriff und wurde. 
deshalb vom Wirtschaftsausschuß übernommen. Die 
Einwendung des Kollegen Dr. von Prittwitz ist 
zwar an sich richtig; da es sich aber um einen fest
stehenden Begriff handelt, würde ich bitten, ihn 
beizubehalten. 

(Widerspruch und Heiterkeit) 

~Es tut mir leid. Die Bezeichnung „Krankerihaus
dispensieranstalt" ist ein alter Begriff, der nicht 
getrennt werden sollte. 

Präsident Dr. Hundhammer: Der Herr Staats-. 
minister des Innern hat das Wort. 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Ich bitte, in dieses 
sauber ausgearbeitete Gesetz. keine Wortungetüme ' 
aufzunehmen . 

(Abg. Dr. Korff: Sehr gut!) 

Präsident :Or. Hundhammer: ~ Das bedeutet 
„ also, daß Sie dem Änderungsvorschlag zustimmen. 

Wir müssen, da Bedenken geltend gemacht worden 
sind, abstimmen. Wer dem vom Herrn Abgeordne
ten von Prittwitz gemachten Vorschlag die Zustim
mung erteilt, wolle sich vom Platz erheben.·_:_ Ich 
bitte _um die Gegenprobe. ~ Eine Gegenstimme. 

(Heiterkeit) 

Stimmenthaltungen? - Eine Stimmenthaltung. Es 
haben sich. aber mehrere Abgeordnete an keiner. 
der drei Abstimmungen beteiligt! Artikel 27 ist 
niit der vom Herrn Abgeordneten von Prittwitz: 
vorgeschlagenen Änderung angenommen. 

!eh rufe auf Artikel 28 - ohne Erinnerung, Arti
kel 29 - ohne Erinnerung, Artikel 30 - ohne Er
innerung, Artikel 31 - wie in der ersten Lesung 
beschlossen. Damit ist die zweite Lesung beendet. 

Wir kommen zur S c h 1 u ß a b s t i m m u n g 
über das ganze Gesetz. Ich schlage vor, die Abstim-. 
mung in einfacher Form vorzunehmen. - Es erfolgt 
kein Widerspruch; wir werden so verfahren. 

Ich bitte diejenigen Mitglieder des Hohen Hau-
ses, die dem Gesetz in der Fassung der Beschlüsse 
der zweiten Lesung zustimmen, sich vom Platz zu 
erheben. - Ich stelle die einstimmige Annahme 
des Geset.zes fest. 

Das Gesetz. hat den Titel: 

Gesetz über das Apothekenwesen (Apothekeri-
gesetz). 

~ Auch die Überschrift hat die Zustimmung des: 
Hauses gefunden. Damit ist die Beratung dieses. 
Punktes der Tagesordnung beendet. 



-----------------------~----- -· 

Bayerischer Landtag - 87. Sitzung. Donnerstag, den 15. Mai 1952 2113 

(Präsident Dr. Hundhammer) 

Ich rufe nunmehr auf die am Vormittag zurück
gestellten Punkte 4 b und g der Tagesordnung, und 
zwar zunächst den 

Antrag des Abgeordneten Dr. Weiß betreffend 
Ausdehnung der Teuerungszufagen · auf die 
nichtbeamteten hauptamtlichen Lehrkräfte der 
staatlichen Hochschule für Musik in München 
und des Bayerischen Staatskonservatoriums in 
Würzburg (Beilage 1812). 

Über die Verhandlungen des Ausschusses für den 
Staatshaushalt (Beilage 2576) berichtet der Herr 
Abgeordnete Hofmann Leopold; ich erteile ihm das 
Wort. 

Hofmann Leopold (SPD), Berichterstatter: Hohes 
Haus! In der 97. Sitzung des Staatshaushaltsaus
schusses am 23. April 1952 wurde_ der Antrag des 
Abgeordneten Dr. Weiß auf Beilage 1812 behan
delt. Berichterstatter war meine Person, Mitbe
richterstatter Abgeordneter von Haniel. Durch den 
Antrag soll die Staatsregierung ersucht werden, 
die den Beamten und Angestellten des bayerischen 
Staates zugebilligte Teuerungszulage in gleichem 

< Maße und vom gleichen Zeitpunkt ab auch den 
nichtbeamteten hauptamtlichen Lehrkräften der 
staatlichen Hochschule für Musik in München und 
des Bayerischen Staiatskonservatoriums in Würz
}mrg zu gewähren. 

Regierungsdirektor Z i E:ig 1 er führte aus, der 
Antrag bezwecke die Berücksichtigung einer be
sonderen Art von Angestellten. Bei der Wieder
errichtung der Hochschule für Musik im Jahr 1945 
.seien mehrere Beamtenstellen durch Angestellten
.stellen ersetzt worden, so daß ungefähr 30 haupt
.amtliche Lehrkräfte der Hochschule in einem außer
tariflichen Vertragsverhältnis stehen. Mit Geneh
migung des Finanzministeriums wurde ein nach 
:Leistung und Dienststundenplan gestaffelter Son
dertarif geschaffen. Das Ministerium ist bemüht, 
die Zahl dieser Lehrkräfte zugunsten von beam
teten Lehrkräften zu verkleinern. Das ist aber nur 
in sehr begrenztem Maß, möglich gewesen, weil so
wohl das Finanzministerium als auch der Landtag 
neue Beamtenstellen nur sehr zögernd bewilligen. 
.Die betreffenden Lehrer haben durch ihren Be- " 
triebsrat beim Kultusministerium den Antrag ge
stellt, auch ihre Bezüge nach Maßgabe der Rege
.lung für die Beamten und Angestellten des Staates 
zu erhöhen. Diesem Antrag konnte im Haushalts
jahr 1951 aus Mangel an Mitteln nicht entsprochen 
werden; denn in der Bekanntmachung des Finanz
ministeriums war anheimgestellt, daß die Bezüge 
der nicht tarifmäßigen Angestellten erhöht werden 
könnten, soweit Haushaltsmittel zur Verfügung 
.stehen. Das sei aber wegen der Belastung des 
.Haushalts der Hochschule für Musik durch Per
sonalausgaben nicht der Fall gewesen. 

Oberregierungsrat Dr. G r o 11 machte darauf 
.aufmerksam, daß es sich um Einzelfälle mit ver
:häitnismäßig hohen Gehältern handle, die erst im 
Jahre 1950 vereinbart wurden, also zu einer Zeit, 
,als sChon ei:n:e gewisse Teuerung eingetreten war. 

Man könne deshalb nicht ohne weiteres eine 
generelle Erhöhung eintreten lassen. Es liege nahe, 
die betreffenden Gehaltsempfänger zur Kündi
gung der von ihnen abgeschlossenen Verträge zu 
veranlassen, damit. sie eine neue Vereinbarung 
treffen könnten. Die beteiligten Kreise seien durch
aus in der Lage, alles zu tun, um. zu ihrem Recht 
zu kommen. 

Auf Grund dieser Ausführungen des Vertreters 
des Finanzministeriums beantragten beide Bericht
erstatter die Ablehnung des Antrags, da der Aus-· 
schuß sich nicht mit der Festlegung von Verträgen 
befassen und nicht in die Willensfreiheit der Ver
tragschließenden eingreifen wolle. Da der Antrag
steller nicht anwesend und die Fraktion . d-er 
Bayernpartei zur Zurücknahme des Antrags nicht 
ermächtigt war, wurde der Antrag bei einigen 
Stimmenthaltungen abgelehnt. Ich bitte das Hohe 
Haus, dem Ausschußbeschluß beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
erfolgt nicht. - Wir •kommen zur Abstimmung. 

Wer dem Ausschußvorschlag zustimmt, wolle 
Platz behalten, wer nicht, wolle sich erheben. -
Stimmenthaltungen? - Der Ausschußvorschlag ist 
einstimmung zum Beschluß erhoben. 

Ich rufe auf die Ziffer 4 g der Tagesordnung: 
Antrag der. Abgeordneten Meixner und Frak
tion, Dr. Baumgartner und Fraktion betreffend 
Vorlage eines Gesetzentwurfs über die Aus
dehnung der Sonder- beziehungsweise außer
ordentlichen Zulage auf die im Volksschul
dienst verwendeten klösterlichen Lehrkräfte 
(Beilage 2426). 

Auch hierzu berichtet der Herr Abgeordnete 
Hofmann Leopold über die Beratungen des Aus
schusses für den Staatshaushalt (Beilage 2580). Ich 
erteile ihm das Wort. 

Hofmann Leopold (SPD), Berichterstatter: Hohes 
Haus, meine Damen und Herren! In der Sitzung 
vom 24. April, also in seiner 98. Sitzung, behan
delte der Ausschuß für den Staatshaushalt den An
trag der Abgeordneten Meixner und Fraktion, 
Dr. Baumgartner und Fraktion betreffend Vorlage 
eines Gesetzentwurfs über die Ausdehnung der 
Sonder- beziehungsweise außerordentlichen Zulage 
auf die im Volksschuldienst verwendeten klöster
lichen Lehrkräfte. Berichterstatter war meine Per
son, Mitberichterstatter der Herr Abgeordnete 
Riediger. 

Auf die Frage der B e r i c h t e r s t a t t e r , 
welche besoldungsrechtlichen Voraussetzungen ge
geben sind, wie groß die Zahl der in Frage kom· 
menden Lehrkräfte ist und mit welchem Gesamt
aufwand gerechnet werden muß, teilte Oberinspek
tor N i g er vom Kultusministerium mit, an den 
öffentlichen Volksschulen in Bayern gebe es 1006 
ständige klösterliche Lehrkräfte, 60 unständige, 
47 ständige Handarbeitslehrerinnen und 1 unstän
dige, zusammen also 1114 Lehrkräfte. Nach den an
gestellten Berechnungen würde die Nachzahlung 
an die kirchlichen Genossenschaften für die Zeit 
vom 1.April 1949 bis 31.März 1951 rund 405 000 DM 
betragen. · 
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Oberregierungsrat Dr. B e u s c h 1 ein führte 
weiter aus, ab 1. April 1949 seien zu den laufenden 
Dienstbezügen außerordentliche Zulagen und Son
derzulagen gewährt worden. Hierfür kämen in 
Betracht die Bekanntmachungen vom 7. Juni und 
26. Juli 1949, das Gesetz. vom 28. September 1949 
und das Gesetz vom 22. November 1950 mit einer 
Verlängerung durch das Gesetz vom 21. Februar 
1951. Es handle sich darum, den rund 1100 klöster
lichen Lehrkräften die gleiche Vergütung zu ge
währen wie den übrigen rund 26 000 Volksschul
lehrern. Durch den § 3 des Gesetzes vom 20. No
vember 1951 seien sie ab 1. April 1951 in die Son·· 

· derregelung der Teuerungszulagen einbezogen wor
den. Dies solle nun durch ein Gesetz rückwirkend 
auch für die Zeit vom 1. April 1949 bis 31. März 
1951 geschehen. Die klösterlichen Lehrkräfte be
zögen jeweils nur das Anfangsgehalt ihrer Gruppe, 
außerdem nur das halbe Wohnungsgeld. Früher 
hätten sie auch die Teuerungszuschläge erhalten, 
doch sei dies im Dritten Reich geändert worden. 
Es entspreche nur der Billigkeit, sie den übrigen 
Lehrkräften gleich zu behandeln. 

Der Vorsitzende Dr. Lacherbauer machte 
darauf aufmerksam, daß das Entgelt für die Unter
richtserteilung nicht an die einzelnen Lehrkräfte, 
sondern an die kirchlichen Genossenschaften be
zahlt wird. Die getroffene Regelung bringe für den 
bayerischen Staat außerordentliche Vorteile. Auf 
seine Frage, warum die klösterlichen Lehrkräfte 
bei der Gewährung von Teuerungszulagen nicht 
schon seinerzeit berücksichtigt wurden, erwiderte 
Ministerialdirektor· Dr. Mayer , deswegen sei 
wiederholt mit dem Finanzministerium verhandelt 
worden, ohne daß man zu einem Ziel gekommen 
sei. Durch das Gesetz vom 20 .. November 1951 seien 
nun auch die klösterlichen Lehrkräfte in die Zu
lagen einbezogen worden. 

Oberregierungsrat Dr. Be u s c h 1 ein gab noch 
bekannt, daß für die klösterlichen Lehrkräfte keine 
Versorgungslasten und keine Arbeitgeberanteile 
für die Sozialversicherung anfallen. Bei letzteren 
spare der Staat rund 370 000 DM. 

Auf den Einwand des Abgeordneten S t r o b l , 
bei diesen Lehrkräften handle es sich nicht um 
Staatsbeamte, so daß sie also keinen besoldungs
rechtlichen Anspruch haben, erwiderte der V o r -
s i t z e n d e , dieser bemesse sich nach den. Ver
trägen. 

Der Mit b e r i c h t erstatte r war der An
sicht, wenn für die klösterlichen Lehrkräfte, die 
keine eigentlichen Staatsbeamten sind, eine Nach
zahlung geleistet werde, müßten auch die Hilfs
kräfte mit Einzel- oder Wochenstundenvergütung 
- siehe Antrag Bezold und Fraktion auf Bei
lage 1773 - eine solche erhalten; es sei allerdings 
beschlossen worden, diesen Hilfskräften die Teue
rungszulagen erst ab 1. Oktober 1951 zu gewähren. 
Der Vorsitzende legte dem Mitberichterstat
ter nahe, bei Behandlung des Antrags auf Bei
lage 1773 im Plenum einen entsprechenden Ab
änderungsantrag zu stellen. Der beantragte Gesetz
entwurf könnte nach seiner Auffassung im vor-

-----------~ 

liegenden Fall sehr einfach lauten: „Die Bestim
mungen des Gesetzes vom 20. November 1951 fin
den mit dem Zeitpunkt ab 1. April 1949 An~ 
wendung." 

Der B e r i c h t e r s tat t er hatte Bedenken, im 
Jahre 1952 auf das Jahr 1949 zurückzugreifen. Es 
könne nur ein Versäumnis be.i den kirchlichen Ge
nossenschaften oder beim Ministerium vorliegen. 
Mit Rücksicht darauf, daß bei der Vorlage des Ge
setzentwurfs nochmals über die Materie. debattiert 
werden könne, beantragte er wie auch der Mit -
b er i c h t er s t a t t er die Zustimmung zum An
trag. 

Der dem Hause vorliegende Antrag wurde ein
stimmig angenommen. Ich bitte das Hohe Haus, 
dem Antrag zuzustimmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
liegt nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung. Wer 
dem Ausschußvorschlag beitritt, wolle Platz behal
ten. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimm
enthaltungen? ~ Bei vier Stimmenthaltungen ist 
der Ausschußvorschlag angenommen. · 

Ziffer 6 a der Tagesordnung muß, da der Bericht
erstatter, Herr Abgeordneter Knott, abwesend ist, 
zurückgestellt werden. 
' Ich rufe auf Ziffer 6 b der Tagesordnung: 

Antrag der Abgeordneten von Rudolph und 
Dr. Huber betreffend Zugänglichmachung von 
Quellen- und Aktenmaterial für das Institut 
für Zeitgeschichte (Beilage 1843). 

An Stelle des Herrn Abgeordneten von Knoerin
gen berichtet der Herr Abgeordnete Kiene über die 
Verhandlungen des Rechts- und Verfassungsaus
schusses (Beilage 2591); ich erteile ihm das Wort .. 

Kiene (SPD), Berichterstatter: Der der Beratung 
zugrunde liegende Antrag ist in der Beilage 1843 
abgedruckt. Berichterstatter war Abgeordneter 
von Knoeringen, Mitberichterstatter Abgeordneter 
von Prittwitz und Gaffron. 

Der Leiter des Instiuts für Zeitgeschichte, 
Dr. Mau, hielt zunächst einen längeren Vortrag 
über die geleistete Arbeit des Instituts. Der Vor -
sitzende dankte ihm für den aufklärenden Be
richt und bemerkte, der Ausschuß habe davon 
Kenntnis genommen, daß das Institut für Zeit~ 
geschichte nicht der Urheber der Publikation „Hit
lers Tischgespräche" war. Ein Herr des Beirats 
habe wohl geglaubt, darüber ein Buch schreiben zu 
müssen, und sich den Namen des Instituts ausge
bo.rgt, um damit bess.ere Geschäfte machen zu kön
nen, da sein eigener Name nicht bekannt genug 
war. 

Der Mi t b e r i c h t e r s t a t t e r schlug die An
nahme des Antrags vor mit der Maßgabe, vor den 
Worten „zugänglich zu machen" die Worte „auf 
Antrag" einzufügen und die Worte „und zwar" 
durch das Wort „insbesondere" zu ersetzen. 

Der Antrag auf Beilage 1843 wurde mit den vom 
Mitberichterstatter vorgeschlagenen Änderungen, 
die in Beilage 2591 abgedruckt sind, gegen eine 
Stimme ang(')nommen. Ich bitte das Hohe Haus, 
dem Antrag ebenfalls zuzustimmen. 

,, 
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Vizepräsident :Dr. Fischbacher: Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter. Wortmeldungen liegen 
nicht vor: Wir kommen zur Abstimmung. Wer für 
den Antrag des Ausschusses ist, den bitte ich, sich 
vom Platz zu erheben. - Ich bitte um die Gegen
probe. - Stimmenthaltungen? - ·Der Antrag ist 
einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf Ziffer 6 c der Tagesordnung: 

Antrag-' des Abgeordneten Dr. Wüllner betref
fend gemeinsame Geschäftsordnung für die 
Staatsministerien (Beilage 2424). 

Den Bericht über die Verhandlungen des Rechts
und Verfassungsausschusses (Beilage 2595) gibt Herr 
Abgeordneter K~ene; ich erteile ihm das Wort. 

Kiene (SPD), Berichterstatter: Der Antrag des 
Herrn Abgeordneten Dr. Wüllner auf Beilage.2424 
bildete die Grundlage der Beratung des Rechts
und Verfassungsausschusses. Dem Antragsteller 
war offenbar nicht ganz klar, daß es sich um zwei 
Geschäftso;rdnungen handelt, nämlich um eine inter
ministerielle, auf die sich der Antrag bezog, und 
um eine Geschäftsordnung, die zyvischen dem Land
tag und der Regierung besteht. Da der Antrag sich 
nicht auf die letztgenannte Geschäftsordnung be
zieht und die interministerielle Geschäftsordnung 
eine Angelegenheit d~r Exekutive ist, wurde be
antragt, der Antrag möge zurückgezogen werden. 
Da dies nicht geschah, wurde der Antrag abge
lehnt. 

Vizepräsident Dr. Fischbacher: Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter. Herr Dr. Wüllner hat sich 
zum Wort gemeldet; ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Wüllner (fraktionslos): Hohes Haus! Bis zu 
einem gewissen Grad liegt ein Mißvero;_tändnis vor, 
das sich inzwischen aufgeklärt hat. Es handelt sich 
darum, daß noch eine Verordnung über die Staats
ministerien - Gesamtministerium des Freistaates 
Bayern - vom 11. Februar 1932 existiert. Diese 
Verordnung ist, wie man es sich nach 20 Jahren 
gar nicht anders vorstellen kann, reformbedürftig. 
In ihr ist zum Beispiel noch festgelegt, wie der 
Geschäftsbereich des „Staatsministeriums des Äuße
ren, für Wirtschaft und Arbeit" rgeregelt ist. In 
diese Dinge müßte der Landtag einmal eingreifen. 
Ich möchte deshalb an dieser Stelle meinen Antrag 
wie folgt• abändern: 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, die Ver
ordnung über die Staatsministerien vom 11. 
Februar 1932 - Gesamtministerium des Frei
staates Bayern - zeitgemäß zu überarbeiten. 

Ich darf das Hohe Haus bitten, den Antrag nicht 
· einfach in dieser Form anzunehmen, sondern ihn 
an den Ausschuß zurückzuverweisen. Dort kann 
die ganze Angelegenheit in der richtigen Form er
ledigt werden. 

Vizepräsident Dr. Fischbacher: Es ·ist der Antrag 
gestellt, diesen abgeänaerten Antrag an den Rechts
und Verfassungsausschuß zurückzuverweisen. Wer 
für diesen Antrag ist, den bitte ich, sich vom Platz 

zu erheben. - Ich bitte um die Gegenprobe. ·
Stimmentha~tungen? - Die Mehrheit war für Ab
lehnung des Antrags auf Zurückverweisung. 

Ich lasse nunmehr über den Beschluß des Aus~ 
schusses auf Ablehnung des Antrags Dr. Wüllner 
abstimmen. Wer für den Ausschußantrag stimmt, 
wolle sich vom Platz erheben. Der Antrag 
Dr. Wüllner auf Beilage 2424 ist somit abgelehnt. 

Ich rufo auf Ziffer 6 d der Tagesordnung: 

Antrag der Abgeo1·dneten Engel und Dr. Lip
pert betreffend Wiedererrichtung des Land- ·· 
gerichts Straubing (Beilage 1995). 

Herr Abgeordneter Bauer Hannsheinz berichtet 
über die Verhandlungen des Rechts- und Verfas
sungsausschusses (Beilage 2598); ich erteile ihm das 
Wort. 

Bauer Hannsheinz (SPD), Berichterstatter: Hohes 
Haus! Zu dem vorliegenden Antrag führte in der 
85. Sitzung des Rechts- und Verfassungsausschusses 

' am 25. April 1952 der Antragst e 11 er, Kollege 
Enge 1, aus, daß Straubing bis 1932 Sitz eines 
Landgerichts und eines· Schwurgerichts gewesen 
sei, die dann beide im Zuge von Einsparungen auf
gehoben worden seien. Inzwischen habe sich die 
gerichtseingesessene Bevölkerung um 50 000 Per
sonen vermehrt. Die Strafsachen seien gewaltig an
gewachsen und auch eine Erhöhung der -Zahl der 
Zivilsachen sei eingetreten; ebenso habe die Zahl 
der Rechtsanwälte zugenommen. Man habe sich ge-

. zwungen gesehen, eine Strafkammer des Land
gerichts Regensburg wöchentlich ein- bis zweimal 
in Straubing tagen zu lassen. Außerdem habe das 
Schwurgericht jährlich dreimal in Straubing getagt.
Beim Amtsgericht Straubing sei auch eine Neben
stelle der Staatsanwaltschaft Regensburg in Funk
tion. Ebenso tage eine Zivilkammer in Straubing. 
Als Folge der Aufhebung des Landgerichts Strau
bing habe sich ergeben, daß Rechtsanwälte, Zeugen 
usw. zu den Verhandlungen nach Regensburg fah
ren müßten. Vielleicht habe sich durch diese Auf
hebung für den Staat eine gewisse Einsparung 
ergeben; aber die Leute, die bei Gericht zu tun 
hätten, müßten ein Mehrfaches dieser Ersparnis 
für ihre persönlichen Kosten aufwenden. 

Demgegenüber führte der V e r t r e t e r d e s 
Justizminis t er i ums aus, daß ma,n ein Land
gericht nur dann wieder errichten könne, wenn es 
voll ausgelastet seL Das sei aber bei dem heutigen 
Geschäftsanfall für Straubing nicht der Fall. Wenn 
der Antragsteller angegeben habe, daß für die 
Reisekosten der Richter monatlich 400 DM aufge
wendet werden, so stehe diese Zahl in keinem Ver
hältnis zu einem Besoldungsaufwand von monatlich 
2000 DM etwa für drei Richter einer Kammer. Im 
übrigen sei die Zunahme der Bevölkerung allein 
kein Grund für die Wiedererrichtung des Land.:. 
gerichts Straubing. Die Justiz müsse sich ganz im 
Gegenteil zur Zeit überlegen, welche weiteren 
Landgerichte aus Gründen der Sparsamkeit auf
gehoben werden könnten. 

Nach diesen Ausführungen stellte Kollege E n -
g e 1 den Antrag: 
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Die Staatsregierung wird ersucht, eine abge
zweigte Strafkammer,des Landgerichts Regens
burg in Straubing zu errichten. 

Aber auch hierzu erklärte der Vertreter des 
Justizminis t er i ums , die Errichtung einer 
Kammer in Straubing würde wesentlich hohere 
Kosten verursachen als .die Reisekosten, die bi:sher 
anfielen. 

Als Mit b er ich t erstatte r - Bericllterstat-
- ter war bei der Aus~chußberatung Kolleg.e JJr. Kel

ler '- stellte ich mich auf den Stanopunkt, wenn 
die Errichtung einer Kammer drei Planstellen er
fordere, dann sei dies schon ein Punkt, um äußerst 
kritisch zu sein. Im übrigen sei das .Ansteigen der 
Straffälle nicht allein im Bezirk Straubing zu ver
zeichnen, sondern eine Folge der Kriegs- und Nach.:: 
kriegsverhältnisse und der Bevölkerungszunahme 
in allen bayerischen Gebieten. Der Vertreter des 
Justizministeriums bestätigte diese Tatsache. Auch 
der Berichterstatter nahm eine ablehnende Haltung 
ein. 

Unter diesen Umständen lehnte der Ausschuß 
auch den Ausweichantrag des Kollegen Engel gegen 
5 Stimmen ab. Ich bitte Sie, diesem ·Ausschuß
beschluß beizutreten. 

Vizepräsident Dr. Fischbacher: Zum Wort hat sich 
der Herr Abgeord:g.ete Engel gemeldet. 

Engel (BP): Hohes Haus, meine Damen und Her
ren! Mein Antrag ist im Ausschuß abgelehnt wor
den. Wenn ich es trotzdem unternehme, noch für 
ihn zu sprechen, so deswegen, weil ich für das Not
standsgebiet des Bayerischen Waldes eintrete und 
weil ich gesehen habe, daß auch nach dieser Ver
handlung im Ausschuß noch Mißverständnisse ob
walteten. Ich glaube, dem Haus noch eine ein
gehende Begründung für meinen Antrag schuldig 
zu sein. 

(Abg. Kraus: Liegt Straubing im Notstands
gebiet?) 

·- Das werden Sie gleich erfahren, Herr Kollege 
Kraus. 

Ich will nicht näher auf die geschichtliche Ent
wicklung eingehen. Sie haben gehört; daß das Land
gericht Straubing, das 1848 gegründet worden und 
mit dem ein Schwurgericht verbunden war, im 
Jahre 1932 im Zuge der Staatsvereinfachung auf
gehoben worden ist, entgegen dem einmütigen Pro
test der Bevölkerung und obwohl Staatsrat Schäf
fer seinerzeit erklärte, daß keine sachlichen Gründe 
für die Aufhebung des Landgerichts Straubing vor
gelegen hätten. Denn wenn auch Straubing einer 
der kleinsten Landgerichtsbezirke war, so stq.nd das 
dortige Landgericht nach der Prozeßstatistik hin
sichtlich des Geschäftsanfalls doch an 14. Stelle 
unter 29 Landgerichten; also innerhalb der ersten 
Hälfte. Nach Aufhe]:mng des Landgerichts Strau
bing wurde der Landgerichtsbezirk aufgeteilt. Mal
lersdorf und Landau kamen zu Landshut, während 
die Amtsgerichtsbezirke Bogen, Mitterfels, Kötzting 
und Neukircp.en bei Straubing bleiben wollten und 

darum mit Straubing zum Landgerichtsbezirk Re
gensburg geschlagen wurden. 

Daß diese Amtsgerichtsbezirke bei Straubing blei
ben wollten, ist nicht weiter verwunderlich; denn 
die Bevölkerung will ihre Ämter dort vorfinden, 
wohin die wirtschaftlichen Interessen sie führen. 
Wenn.Sie bedenken, daß Straubing die Hauptstadt 
der Kornkammer Bayerns ist, daß Straubing am 
Eingang des Tales liegt, das die Donauebene mit 
Cham verbindet, eines·· Tales, das quer durch den 
Bayerischen Wald geht, so daß die ganzen Wirt
schaftsbeziehungen jenes Teils des Bayerischen 
Waldes nach Straubing hinaus tendieren, wenn Sie 
bedenken, daß durch dieses Tal eine Eisenbahn
linie geht, an der alle diese Amtsgerichtsbezirke 
liegen, daß Straubing der Umschlagplatz für die 
Erzeugnisse des Bayerischen Waldes und der Korn
kammer Bayerns ist, daß außerdem Straubing Aus
gangspunkt für acht Kraftpostlinien ist, die zum 
großen Teil wieder in den Bayerischen Wald hin
einführen, dann werden Sie verstehen, daß die Be
völkerung des Bayerischen Waldes ebenso an 
Straubing interessiert ist wie Straubing am Baye
rischen Wald. 

1 Ab 1932 bestand also in Straubing eine abge
zweigte Strafkammer, und damals hat Justizmini
ster Gürtner ebenso wie der Oberlandesgerichts
präsident von Nürnberg erklärt, daß die Strafkam
mer voll beschäftigt sei. Dieser Zustand blieb bis 
1945, bis zum Zusammenbruch, bestehen. Bei der 
Neuordnung des Gerichtswesens hat man es ver
säumt, diesen Zustand einer abgezweigten Straf
kammer in Straubing wieder einzuführen. Die 
Zahl der gerichtseingesessenen Bevölkerung hat„ 
wie Sie vorhin gehört haben - obwohl dieser Be
zirk um Landau und Mallersdorf verkleinert wor
den ist -,-..ctm 50 000 zugenommen. Der Geschäfts
anfall .ermöglichte es und machte es notwendig, daß 
sich noch andere Rechtsanwälte in diesen Bezirken 
ansiedelten. Die Zahl der Strafsachen in Straubing 
ist von 1566 auf 8281, also um rund 500 Prozent, 
und bei den anderen A:rIJ.tsgerichten um mehr als 
100 Prozent gestiegen. 1VIan ist bestrebt, Sühnemaß
nahmen in nächster Nähe des Tatortes auszuspre
chen, eine größtmögliche Ortsnähe bei Terminen zu 
erreichen und dadurch eine Einsparung zu erzielen. 
Damit nicht Schöffen, Rechtsanwälte, Angeklagte„ 
Sachverständige den um 40 Kilometer weiteren 
Weg nach Regensburg machen mußten, tagten bis
her in Straubing wöchentlich meist eine, manch

. mal zwei Strafkammern, besetzt mit drei Richtern 
aus Regensburg und zwei Schöffen, sehr oft eine 
Kleine Strafkammer, besetzt mit einem Richter und. 
zwei Schöffen, ferner zirka dreimal jährlich das 
Schwurgericht, besetzt mit drei Richtern aus Re-. 
gensburg und sechs Geschworenen. Das Ausmaß. 
der Beschäftigung hat es notwendig gemacht, eine. 
Zweigstelle der Staatsanwaltschaft Regensburg 
nach Straubing zu verlegen. Sie ist mit vier Staats
anwälten beziehungsweise Gerichtsassessoren be
setzt. Die Kosten dieser Regelung betragen immer-. 
hin mehr als' 5000 DM im Jahr. Sind die Mittel für· 
die auswärtigen Dienstgeschäfte erschöpft, dann 
muß der ganze Gerichtsapparat - Staatsanwälte, 
Zeugen, Sachverständige, Polizisten, Angeklagte-. 
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von Straubing nach Regensburg fahren, und das ist 
eine Verlagerung der Kosten auf die Bevölkerung. 

A'Uch der Anfall an Zivilsachen hat sehr zuge
nommen. Wöchentlich zwei- bis dreimal tagte ein 
Regensburger EinzeJricht·er der Zri.viilkammer in 
Straubing, aber diese Rege1'ung wurde als mit dem 
Ge1setz unvereinbar wieder ·ahgeschafft. Die Armen
sachen dagegen werden weiterhin i11 Straubing ver
handelt. S!ind diese Armensachen erledigt, dann 
packen die Richter ihre Akten ein und fahren an 
den Gerichtssitz in Regensburg zurück, und der 
zahlungsfähige Rechts'Uchende, der das Armenrecht 
nicht zugestanden ·bekommen hat, fährt mit den 
Zeugen, Sachverständigen und Anwälten hinter
dreri.n nach Regensburg, weil sie in Straubing nicht 
verhandelt werden können, und sie haben auf dem 
40 Kilometer langen Weg Gelegenheit genug, über 
die Weisheit mancher Gesetze und Verordnungen 
.ihre Betrachtungen anzustellen. 

Angesichts der geschiLderten Steigerung des Ge
schäftsanfalls hat sich Straubing und hat sich die 
B·evölkerung dieses Tales bemüht, zu erreichen, daß 
die abgezweigte Strafkammer in .Straubing wieder 
.errichtet wird. Der Oberlandesgerichtspräsri.dent von 
Nürnberg hat stich für die Wiedererrichtung -
.wieder errichtung, meine Damen und Herren! -
dieser Striafkammer eingesetzt, und auch der Land
gerichtspräsident von Regensburg hält es für rich
tig, wenn diese Strafkammer wieder errichtet wird. 

Wie schaut ·es denn überhaupt bei den Gerichten 
aus? Vor ein paar Tagen haben Sie, meine Damen 
und Herren, hier wieder gehört, wie sehr bei den 
Gerichten gespart worden ist. Ich will zwei Bei
spiele erzählen. E!in Richter an einem Landgericht 
bat Urlaub genommen, nur um sich in seinem Büro 
einsperren zu können, damit er endlich einmal Zeit 
habe, die vorhandenen .Rückstände einigermaßen 
aufzuarbeiten. Ich g.laube, das dst Sparsamkeit am 
falschen Platz; .denn wenn der Richter .keinen Ur

.laub bekommt, wird er schon früher seine Lei
stungsfähigkeit verlieren, und außerdem ist er doch 
auch ein Mensch, der sich für seine Famfäe erhal
ten muß. Als man das •einem •anderen Richter er
:zählte, sagte dieser: „,Ich kann nicht mehr tun, als 
von früh bis spät arbeiten, 1aber ich werde der 
Rückstände nicht Herr, und was bleibt mir anderes 
übriig, als dann, wenn ich keinen Platz für diese 
Rückstände mehr habe, mir einen weiteren Tisch 
. in das Büro steLlen ·zu lassen, auf dem ich diese 
.Akten niederlegen kann." 

Am letzten Montag hat der Herr St•aatsminister 
des Innern in Regensburg eine Rede gehalten, die 
d!ie helle Freude aller Grenzland•bewohner ausge"'. 
löst hat und für die sich ihm diese Grenzlandbe
wohner zu aufrichtigem Dank verpflichtet fühlen, 
weil er sie wieder mit Hoffn'llng ·erfüllt hat. Was 
hat nun der Herr Staatsminister des Innern gesagt? 
Er hat erklärt, daß das Grenzland seit Jahrzehnten 
vernachlässigt worden ist. Was Sie hier durch di.e 
Zusammenlegung der Ämter gemacht haben, das 
hat keine wirkliche Staatsvereinfachung gebracht, 
und zwar ·deswegen nicht, weil Lasten von erheb-

licher Höhe der Bevölkerung auferlegt worden sind 
und wedl die Bevölkerung in diesem Fall die 
Staatsvereinfachung zahlen muß. Die Bevölkerung 
hat schon 1932 protestiert, und es ist erschütternd, 
die Zeitungsberichte, die Versammlungsreden aus 
der damaligen Zeit nachzulesen. Es hieß 1932: 
„Eline Regierung und Partetien, die so wenig auf 
die Wünsche und Bedürfnisse des Volkes Rücksicht 
nehmen, haben keinen· Anspruch mehr, weiterzu
bestehen; s1·e werden vom Boden weggefegt wer
den." Wenn der Waldler trotzdem 1933 die wenig
sten Stimmen für Hitler in Deutschland - neben 
Aachen und Tr!ier - aufbrachte, 1so beweist das, 
daß der WaJdler, wenn er .auch jäh ist, trotzdem 
seinen gesunden politischen Sinn nicht verloren 
hat. Ich darf daran erinnern, daß die Vernachlässi
gung, die der Bayerische Wald seit jeher gefunden 
hat, einen Bürgermeister in der Zeit um 1927 an
läßlich einer Landtagsfahrt .durch den Bayerischen 
Wald zu dem bösen Wort veranlaßt hat: „Lieber 
tschechisch sterben als bayerisch verderben." Die 
Waldler nehmen ja manchmal den Mund voll, aber 
es ist eben der Ausdruck der Verzweiflung, der die 
Leute gepackt hat und auch jetzt noch hin und wie
der packt. 

In der Wirtschaft ist man bestr•ebt, den .Arbeiter 
an seinem Arbeitsort anzusiedeln. Was aber macht 
der Staat? Man hat seinerzeit c1as Finanzamt Mit
terfels aufgehoben und nach Straubing verlegt, so 
daß der Waldler-Bauer 40 Kilometer weiter fahren 
muß, um zum <Finanzamt nach Straubing zu kom
men. Er hätte allerdings rni.chts dage.gen grehabt, 
wenn man das·FJ.nanzamt in einen !anderen Erdteil 
verlegt hätte! Das Vermessungsamt Kötzting wurde 
nach Cham verlegt, •auch Notstandsgebiet, und· die 
Folge war, da man den Be•amten des V:ermessungs
•amts den Grund und Boden nicht mitgeben konnte, 
daß diese an ihren früheren Wohnort usw. zurück
fahren müssen, um dort zu vermessen. Ist das eine 
Ersparn!is? Man hat die Schulratstelle in Wegscheid 
aufgehoben, und nur auf ausdrücklich·es Verlangen 
des Landtags wurde :sie wieder besetzt. 

(Abg. Stock: w.as hat das mit dem Landge
richt zu tun? - Abg. Kiene: '.Gum Antrag!) 

Die InvestitionS'hil:ße wird den gewerblichen Betrie
ben des Bayerischen Waldes in gleicher Weise a·uf
erlegt wie allen anderen. Der Landrat von Bogen 
hat dazu geschrieben, das ist genau so, w~e wenn 
ein Fürsorgeempfänger einen Millionär unterstüt
zen müßte . 

Nun hat Herr Kollege Kraus gefragt, ob Strau
bing im Bayerischen Wald liege. Das wirtschaftliche 
Einzugsgebiet der Stadt Straubing liegt im Baye
rischen Wald, und eine Schädigung dieses Gebiets 
ist auch eirie Schädtgung der Stadt StraU'bing und 
ihrer Wirtschaft, die mit diesem Hinterland ver
knüpft ist. Dte Aufhebung des Landgerichts hat 
Straubing eine wirtschaftliche Einbuße von einein
halb ib:is zwei Millionen gebracht. Nach der „Städte
statistik - Stuttgart 1952" treffen in Straubing 
48,5 Unterstützte auf 1000 E'inwohner. Die 300 Pro
zent Gewerbesteuer, d±e dort erhoben.werden müs
sen, reichen nicht aus; sie er.bringen nur 800000 DM 
im Jahr. Sie sehen also, meine Damen und Herren, 
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daß es sich ·hier um eine Stadt handelt, die schwer 
um ihre wirtschaftliche Existenz ringt. 

Ich darf zusammenfassend sagen: Die Strafkam
mer hat· von 1932 bis 1945 bestanden. Der Ge
schäftsanteil ist seit dieser Zeit gestiegen. Die Not 
des Grenzlands fordert Hilfe. Die Vorstände der 
Oberlandesgerichtsbezirilre Nürnberg und Regens
burg sind für die Errichtung. Die Gerichtsgebäude 
sind vorhanden. Die Beamtenwohnungen sind vor
handen, so daß eine Trennungsentschädigung nicht 
bezahlt werden müßte. 

Ich stehe hier allein, meine Damen und Herren, 
aber hinter mir steht die arg bedrängte Bevölke
rung Straubings und des Bayerischen Waldes. 
Straubing seufzt runter der Last seiner sozialen 
Auflgaben. iHinter mir steht das arme Grenzland, 
das endlich Taten sehen will, das sehen will, daß 
es dem Staat und der Volksv·ertretung ernst, ist mit 
seiner Hilfsbereitschaft, die so oft verkündet wurde. 
Der Staat sollte nicht z'Urückstehen hinter der 
Presse, die nicht müde wi11d, zur Hilfe für das 
arme Grenzland aufzurufen. 

Ich bitte Sie darum, meinem Antrag züzustim
men. Sie vollbringen damit eine politische Tat, die 
Segen bringen wird. 

(Beifall bei der EP) 

Vizepräsident Dr. Fischbacher: W~itere Wortmel
dungen liegen nicht vor. Wir kommen zur Abstim
mung über den Antrag des Ausschusses, der auf 
Ablehnung des Antrags Engel lautet. Wer für del;l 
Antrag des Ausschusses ist, den bitte ich,·sich vom 
Platz zu erheben. - Ich bitte um die Gegenprobe. 
- Stimmenthaltungen? - Das erstere war die 
Mehrheit. Der Antrag des Ausschusses ist ange
nommen. 

Ich rufe auf Ziffer 6 e: 

Antrag der Abgeordneten von Feury, Zehner, 
Stöhr, Bantele, Dr. Schier und Dr. Brij.cher be
treffend Anerkennung von geleisteter Zwangs
arbeit als politische Haft im Sinne des Entschä
digungsgesetzes (Beilage 2408). 

Über die Beratungen des Rechts- und Verfassungs
ausschusses '(Beilage 2599) berichtet der Herr Ab
geordnete Kiene. Ich erteile ihm das Wort. 

Kiene (SPD), Berichterstatter: Meine Damen und 
Herren! Der Antrag wurde dn der 85. Sitzung des 
Ausschusses für Rechts- und Verfassungsfragen 
vom 25. April 1952 behandelt. · '.Berichterstatter 
Kiene, Mitberichterstatter Herr Kollege Knott. Es 
wurde ein einstimmiger Beschluß gefaßt, der Ihnen 
a.uf Bed.lage 2599 vorliegt. In den Antrag wurde nur 
ein Wort eingeflochten, und •er lautet nunmehr: 

D~s Tragen des Judensternes in Verbindung 
mit ge1eisteter Zwangsarbeit wird als politisChe 
Haft im Sinne des § 15 des Entschädigungsge
setzes vom 12. August 1949 '(GVBI. S. 195) in 
Verbindung mit § 3 Abs. 1 der Haftentschädi
gungsverordnung vom 28. November 1949 
(GVBI. ·S. 287) anerkannt. § 3 Aibs. 3 der Haft-

entschädigungs-Verordnung findet für diese 
Fälle keine Anwendung. 

Da der Beschluß einstimmig gefaßt wurde, ersuche 
ich das Haus ;ebenfalls um ·einstimmige Annahme 
des Antrags. 

. Vizepräsident Dr.Fischbacher: Eine Wortmeldung 
liegt nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung. Wer 
für den Antrag ist, wolle Platz behalten. - Stimm
enthaltungen?" - Der Antr.ag ist einstimmig ange
nommen. 

Ich rufe auf Ziffer 6 f der Tagesordnung: 

Entwurf einer Verordnung über die Neubil
dung der Gemeinde Grö!Jenzell im :Landkreis 
Fürstenfeldb}:'uck (Beilage 2342) 

Zur Berichterstattung über die V:erhandlungen 
des Ausschusses für Rechts.,. und Verfassungsfr.age11 
(Beilage 2592) ·erteile ich das Wort dem Herrn Ab
geordneten Junker. 

Junker (CSU), Berichterstatter: Herr :Präsident, 
meine Damen und Herren! Der Rechts- und Ver
fassungsausschuß hat sich in seiner Sitzung vom 
25. April 1952 das zweitemal mit dem Entwurf 
einer Verordnung über die Neubildung der Ge
meinde Gröbenzell im Landkreis Fürstenfeldbruck 
befaßt. Das erstemal hatte sich der Rechts- und 
Verfassungsausschuß ibered.ts vor den Gemeinde
wahlen mit diesem Verordnungsentwurf beschäf
tigt, er hatte aber die Beschlußfassung ausgesetzt, 
weil vor den Wahlen die Durchführung nicht mehr 
möglich ·erschii.en, da sie in die bereits laufenden 
Frtl.sten für die Gemeindewahl 1952 gefallen wäre. 

In der Sitzung vom 25. April führte der B e -
r i eh te rs tat t er aus, in Gröbenzell habe wohl 
eine gewisse Gegenströmung seitens der Stadt 
München eingesetzt. 

"(Abg. Wimmer: Die hat mit der Stadt Mün
chen nichts zu tun, sie rl.st von den Bewoh
nern eines Teiles .-der Stadt München aus-

gegangen!) · 

- Herr Oberbürgermeister Wimmer, ich berichte: 

{Abg. Wimmer: Ja, damit das der Wahrheit 
entsprii.cht! - Zuruf: Oho!) 

- Herr Oberbürgermeister, vä.elleicht können wir 
uns nachher darüber unterhalten, daß das auch der 
Wahrheit entspricht. Ich berichte hier aber einmal, 
wie die Ausschußverhandlungen vor sich gegangen 
sind. · 

Diese Bestrebungen, die damals von München 
ausz.ugehen schienen, erschdenen aber dem Rechts
und Verfassungsausschuß nicht so bedeutend,_. daß 
es notwendig erschien, irgendetwas .an der von der 
Regierung vorgeschlagenen Verordnunrg zu ändern. 
Lediglich der Abgeordnete B e z o 1 d äußerte Be
denken gegen die vorgeschlagene Verordnung über 
die Neubildung der Gemeinde, ·und zwar deshalb, 
weiil sä.eh der Teil, der aus der Stadt München nach 
Fürstenfe1dbruck umgemeindet beziehungsweise 
umgekreist werden soll, .gegen die Neubildung 
einer Genieinde im Landkreis Fürstenfeldbruck 
ausgesprochen hatte. Der Ausschuß teilte aber diese 
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Bedenken rnicht, st5.mmte vielmehr der Regierungs
vorlage mit .allen Stimmen gegen die Stimme des 
Abgeordneten Bezold zu. Da die Voraussetzungen 
für diesen Verordnungsentwurf nach der Land
kr.eisordnung .und der Gemeindeordnung voll ge
geben sind, bitte ich das Hohe iHaus, dem Entwurf 
ebenfalls zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Fischhacher: Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter. 

Zum Wort gemeldet hat sich der Herr Abge
ordnete Priller; ich erteile ihm das Wort. 

P1·iller (SPD): Meine Damen und Herren, Hohes 
Haus! Wir hatten am 25. April nach dem Beschluß 
des Rechts- und Verfassungsausschusses geglaubt, 
daß die Angelegenheit mit der eigenen Gemeinde 
Gröbenzell ordnungsgemäß läuft. Leider ist das 
nicht der Fall. In der Zwischenzeit haben sich eine 
Reihe Dinge ergeben, die mich auch heute ver
anlassen, hier zu sprechen, und zwar als Stimm
kreisvertreter des Landkreises Fürstenfeldbruck. 

Kurz folgendes: Gröbenzell ist eine Siedler
gemeinde und hat seit 30 Jahren den Wunsch, aus 
dem Rahmen der Gemeinde Olching herauszukom
men und eine eigene Gemeinde zu gründen. Seit 
30 Jahren! 1942 hat man nun den Teil, um den es 
heute geht, abgetrennt und München beziehungs
weise· den Gemeinden Langwied und Aubing ein
verleibt und damit ein Groß-München angestrebt. 

(Abg. Wimmer: Es gibt kein Groß-München! -
Heiterkeit) 

Das war 1942 - in der nationalsozialistischen Zeit 
- ·aus einer bestimmten Großmannssucht. 

(Abg. Stock: Hört, hört! - Große Heiterkeit) 

Sämtliche Bürger von Gröbenzell - heute sind 
~s weit .über 5000, darunter einige tausend Heimat
vertriebene - waren sich bis vor zwei Jahren voll
kommen einig, daß die eigene Gemeinde Gröbenzell 
geschaffen ;werden muß; 

(Abg. Stock: Aber der eine Gemüsehändler 
nicht!) 

weil sich eben die Teile von Gröbenzell in fünf ver
schiedene Gemeinden auseinanderzogen. 

Der Ministerrat hat nun Beschluß gefaßt, die 
Neubildung der Gemeinde durchzuführen. Ich ver
weise auf die Beilage 2342, wo eingehend dargelegt 
ist, daß diese Gemeinde lebensfähig ist. Die neue 
Gemeinde Gröbenzell - so, wie sie gedacht ist -
hat ein Schulhaus, sie hat vier Ärzte, eine Apo-
theke, eine Hebamme, · 

(Heiterkeit) 

zwei Tierärzte, einen Zahnarzt, drei Dentisten, Po
.lizei und 

(Zurufe und Unruhe) 

- das ist wichtig zu sagen-, eine Feuerwehr. 

(Bravo!) 

Der Münchner Teil hat nichts, auch keine Polizei, 
sondern man braucht sieben Kilometer, um zu der 
Polizeistation zu kommen. 

Diese 65 Prozent der Gesamtbevölkerung gaben 
mir den Auftrag, die Sache zu unterstützen, und das 
und nicht mehr habe ich getan. 

(Bravo!) 

Nun kam ein Herr aus dem Münchner Teil, der 
damals nach 1945 Glück gehabt hatte, reich ge
worden ist, einen Mercedes fährt, eine schöne Vilia 
hat, 

(Oho-Rufe) 

- Jawohl, das behaupte ich hier - und der allein 
für seine gärtnerischen Anlagen 40 000 DM bezahlen 
konnte. 

(Oho-Rufe) 

Dieser Herr sagte dann: Jetzt justament nicht, das 
werden wir sehen! Der Regierungsbeschluß paßt 
mir nicht, jetzt wollen wir folgendes machen: Wir, 
der kleinere Teil - es sind 23 Prozent - wollen 
jetzt versuchen, daß das gesamte Gröbenzell, wenn 
nicht mit Olching, nach München einverleibt wird. 

(Heiterkeit) 

Er hat sogar, und das ist nachgewiesen, in den 
letzten Versammlungen seinen, politisch gedacht, 
erbittertsten Feinden, den, ganz Linken, Bier be
zahlt. 

(Heiterkeit) 

Er ging sogar soweit, der dortigen Sportjugend 
neuen Dreß zu kaufen, alles, um Stimmung zu 
machen. 

(Heiterkeit) 

Einer hat dann erklärt: Das gibt es nicht, eine 
eigene Gemeinde Gröbenzell, da garantiere ich da
für, und wenn es meinen Kopf kostet, 

· (Oho! - Heiterkeit) 

dieser Gemeinderat tritt nicht zusammen. Die 
.Freunde dieses Herrn versuchen jetzt, das Gros der. 
dortigen Bürger durcheinander zu bringen, nach
dem er. selbst vorher mit ihnen einig gewesen war. 

87 Geschäftsleute gibt es in diesem Gebiet und 
einstimmig haben sich diese Geschäftsleute für die 
eigene Gemeinde erklärt. Der Pfarrsprengel um
faßt rund 7000 Seelen. Ich war gestern noch in 
Gröbenzell und sie haben mich dort beauftragt, den 
Landtag zu bitten, im Sinne der Regierungverord
nung zu entscheiden. Die Gemeinde ist lebensfähig, 
denn der Etat der Gemeinde kommt ungefähr auf 
191000 DM. 

(Steigende Unruhe - Glocke des Präsidenten) 

Sie sirid also besser gestellt als die heutige Ge
meinde Puchheim, um ein Beispiel zu nennen, und 

_ es ist der Wunsch der gesamten Gröbenzeller, eine 
eigene Gemeinde zu haben, mit Ausnahme der 
23 Prozent, die aber auch nur zu 78 Prozent zu den 
Wahlen gegangen sind. 

Meine Damen und Herren, ich kann sehr wohl 
verstehen, daß die Geburt einer Gemeinde nicht 
leicht ist. 

(Anhaltende Unruhe) 
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Vizepräsident Dr. Fischbacher: Ich bitte um Ruhe! 

Priller (SPD): Es kann da Härten geben. Aber 
die neue Gemeinde ist bemüht, wenn es irgend
welche 'Sozialen Härten geben sollte, diese Härten 
im Interesse der Gemeindebürger auszugleichen. 
Dort wohnt ein fleißiges Volk. Ich kenne dieses 
Volk seit vielen· Jahren. Die Leute haben den 
Wunsch,· weil sie ja, nach München 16 Kilometer 
haben und. zur nächsten Polizeistation 7 Kilometer 
und nach Olching 4 Kilometer, eine eigene Ge
meinde zu haben. 

-(Unruhe) 

Die Regierung hat auch so beschlossen. Deshalb 
bitte ich Sie, im Interesse der jungen Gemeinde 
Gröbenzell, den Beschluß de.s Rechts- und Ver
fassungsausschusses anzunehmen. / 

(Vereinzelter Beifall) 

Vizepräsident :Or. Fischbacher: Als nächster Red
ner ist gemeldet der Herr Abgeordnete Demeter. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Demeter (SPD): Meine Damen und Herren! Wehrt 
der Herr Abgeordnete Priller den Teil von Grö
benzell, d.er zum Landkreis Fürstenfeldbruck ge- "' 
hört, mit seinen Wünschen hier vertreten hat, so 
war ihm das nicht zu verargen, Auf der anderen 

. Seite stehen aber die Interessen des 40. Stadt
bezirks von München auf dem Spiel. 

(Heiterkeit und Unruhe - Glocke des 
· Präsidenten) 

Es sind immerhin 1150 Einwohner, die bei der Ab• 
stimmung - und das bitte ich genau zu beachten-, 
ob sie eine eigene Gemeinde haben wollen, mit 
95 Prozent sich für das. Verbleiben bei München 
ausgesprochen haben. Es ist eine große Unruhe in 
diesem Bevölkerungsteil, weil er si~ sagt: Wir 
haben demokratisch abgestimmt, wir haben einen 
Mehrheitswillen bekundet und nun kommt die Ver
waltung und es wird über unsere Meinungsbildung 
hinweg verfügt, daß wir doch zu dieser Gemeinde 
Gröbenzell kommen sollen. Die Leute zweifeln an 
der Demokratie, an der Bestimmung, daß sie ihren 
Willen ausdrücken können, und sie fragen sich 
natürlich, warum das so kam. Der tiefere Grund 
ist tatsächlich der, daß die wirtschaftliche Seite 
diese Leute zu dem Entschluß getrieben hat, bei 
München zu bleiben. Man sagt, dieser Stadtteil sei 
so weit von München entfernt. Der Ort ist genau 
so weit von Fürstenfeldbruck ·entfernt, wen:p. 
sie nunmehr zum Landratsamt in diesem Land
kreis gehen müssen. Auf ·der anderen. Seite sind 
die Verkehrsverbindungen mit Fürstenfeldbruck 
viel schlechter als nach München. Außerdem sind 
80 Prozent der dortigen Bevölkerung in ~ünchen 
beschäftigt. Es handelt sich in der Hauptsache um 
Arbeiter, kleine Angestellte, kleine Beamte. Wenn 
sie einmal arbeitslos werden sollten, gehören sie 
zum Arbeitsamt Fürstenfeldbruck und sie rechnen 
selbstverständlich damit, daß sie viel weniger Aus
sicht haben, wieder Arbeit zu bekommen, als wenn 
sie in München ge!Ileidet werden. 

(Zurufe) · 1 

Außerdem sind die Sätze der Sozialversiqherung 
wesentlich geringer in Fürstenfeldbruck als die in 
München, und auch die Ortsklassensätze für die 
Beschäftigten sind niedriger. 

Man hat angeführt,- daß der Teil Gröbenzell eine 
Schule hat .. München hat bisher zu den Kosten 
dieser Schule beitragen müssen und wird es auch 
weiterhin bis zu einer endgültigen Regelung tun. -
Es gibt auch in Gröbenzell bestimmt Schüler, die 
nach München in die Mittel- und Oberschulen 
gehen und zwangsläufig damit zur Belastung der 
Stadt München beitragen. Die Entfernung dieser 
Siedlung von München beträgt ungefähr 15 Kilo
meter. Man kann auf keinen Fall sagen, daß das 
für eine Großstadt zu weit wäre. Wenn man jetzt 
Gröbenzell zu ein~r neuen Gemeinde machen will, 
so ist diese Lösung bestimmt keine gute; denh von 
Anfang ari herrscht Unruhe in dieser . Gemeinde, 
weil ein großer Teil der dort wohnenden Bürger 
nicht zu dieser Gemeinde gehören will. Es handelt 
sich hier um eine Entscheidung, die nicht die Ver
treter des 40. Stadtbezirks von München, sondern 
der gesamte Ortsteil zu lösen hat.· Wenn von vorn
herein eine so.starke Minderheit dagegen ist, so ist 
da~ bestimmt nicht gut. Auch hat sich der kleine 
Teil der von Puchheim abgezweigt werden soll, ' . . . 
_ganz entschieden dagegen ausgesprochen, eme-
eigene Gemeinde Gföbenzell zu bilden. Ich möchte 
daher namens der sozialdemokratischen Fraktion 
auf Grund dieser Tatsachen bitten, diesen Behand
lungspunkt heute abzusetzen. und nochmals_ dem 
Rechts- und Verfassungsausschuß zur Beratung zu
zuleiten. 

(Widerspruch) 

Vizepräsident Dr. Fischbacher: Als nächster Red
ner ist der Herr Abgeordnete Simmel gemeldet. 

Simmel (EHE): Hohes Haus, meine Damen und 
Herren! 

(Unruhe) 

Vizepräsident Dr. Fischbacher: Ich muß schon 
dringend und ernsthaft um R,uhe bitten .. Der Ver
handlungsgegenstand ist nicht dazu angetan, zu 
einem humoristischen Objekt gemacht zu werden. 
Die Sache ist wirklich ernst. Wenn hier die Stim
men der einzelnen Bevölkerungskreise zum Wort. 
kommen, müssen wir sie, ernst entgegennehmen. 

Simmel (BHE): Ich darf mich diesen Worten des. 
Herrn Präsidenten anschließen. Wir sihd bei der 
Beratung im Rechts- und Verfassungsausschuß da
von ausgegangen, daß es der Wille der Mehrheit. 
der Bevölkerung sei, eine eigene Gemeinde zu bil..: 
den. Dein Beschluß lag die Annahme zugrunde, 
daß der Vorschlag, die nicht zur Stadt München 
gehörigen Gebietsteile in die Stadt München ein
zugemeinden, von der Bevölkerung mit Mehrheit 
abgelehnt worden sei. Das hat sich zweifellos als. 
irrig erwiesen. Ihnen allen wird eine Erklärung 
des Bürgerausschusses München-Gröbenzell zuge-
gangen sein. In dieser Erklärung wird dargelegt, 
daß die Ablehnung nur innerhalb des etwa 60 Mit
glieder zählenden Bürgervereins beschloss·en· wor-. 

.~~-=·----------------·-------~--~ 
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den sei. Nun hat aber der Bürgerausschuß Mün
chen-Gröbenzell eine inoffizielle Abstimmung 
durchgeführt. Dabei hat sich nicht etwa im Mün
chener Ortsteil, sondern allein in den Ortsteilen 
Olching und Geiselbullach eine Anzahl von 1025 
Stimmen für einen· Anschluß an die Stadt München 
ergeben. Dies spricht doch zweifellos für die Tat
sache, daß keineswegs die Mehrheit für eine eigene 
Gemeinde Gröbenzell ist, sondern daß ein erheb
licher Teil für den Anschluß an die Stadt München 
stimmt. Wir sind also von Unterlagen ausgegan-

. gen, die sich miI;Ldestens als nicht zuverlässig er
wiesen haben, und die es als notwendig erscheinen 
lassen, die Angelegenheit nochmals im Rechts- und 
Verfassungsausschuß zu beraten. 

Die Gründe dieser 1025 Personen aus Olching 
und Geiselbullach für einen Anschluß an München 
hat schon Herr Kollege Demeter dargelegt. Es 
handelt sich nicht etwa um die Interessen der Stadt 
München, sondern um ·diejenigen dieser B~völke
rungsteile, unter denen fich übrigens auch· eine 
große Anzahl von Heimatvertriebenen befindet, 
die sich .dort angesiedelt haben und in München 
in Arbeit und Brot stehen. Für sie ist, wenn sie 
zu München gehören, der Weg zu den zuständigen 
Behörden leicht und bequem, während sie im an
deren Fall nach Fürstenfeldbruck, also zu einem 
Ort außerhalb ihrer Arbeitsstelle wandern müßten. 
Auch die besseren Unterstützungs- und Lohnsätze 
hat Herr Kollege Demeter bereits gestreift. , 

Ich glaube, es hat gar keinen Zweck, wenn wir 
heute viel über die Sache reden. Es steht die Tat
sache fest, daß wir noch keineswegs wissen, wel
·ches der Wille der Mehrheit der Bevölkerung ist.· 
Dieser Wille ist suprema lex und muß ermittelt 
werden. Deshalb schließe ich mich ebenfalls der 
Bitte an, heute über die Angelegenheit nicht zu 
entscheiden, sondern sie dem Rechts- und Verfas
sungsausschuß zur Beratung zurückzugeben. 

Vizepräsident D1·. Fischbacher: Als nächster Red
ner hat das ·wart der Herr Abgeordnete Schmid 
Karl. 

Schmid (CSU): Herr Präsident, Hohes Haus! 
Ich möchte ebenfalls ein paar Worte zu d~eser 
Frage sprechen. Eine Veränderung von Gemeinde
grenzen betrifft immer den lebendigen Menschen, 
den man nicht wie eine Schachfigur behandeln 
kann. 

(Sehr richtig!) 

Wenn in einer solchen Eingemeindungsfrage noch 
so große Meinungsverschiedenheiten bestehen, und 
ein erheblicher Teil gegen diese Ausgemeindung 
aus München und gegen die Errichtung einer neuen 
Gemeinde Gröbenzell im Landkreis Fürstenfeld
bruck eingestellt ist, muß das wohl beachtet wer
den. Wenn eine neue Gemeinde gegründet wird, 
.soll sie nicht von vornherein einen solchen Zwie
spalt in sich tragen, sondern doch mit dem Ein
verständnis der Bevölkerung ·errichtet werden. Auf 
.Näheres will ich nicht eingehen. Aber es ist Tat-

sache, daß ein großer Teil der Gemeinde Gröben
zell, vor allem der Münchner Teil, diese Gründung 
einer Gemeinde nicht mitmachen will. Der Münch
ner Teil will nicht weg von München, und zwar 
aus vielen Gründen, die man ohne weiteres ver
stehen kann. Darum bitte ich das Hohe Haus, doch 
die Vernunft walten zu lassen und die ganze An
gelegenheit noch einmal an den Ausschuß zurück
zuverweisen, bis da draußen eine Einigung erzielt 
ist. Das ist auch der Wunsch der Einwohnerschaft. 

Dehalb bitte ich, den Ausschußantrag abzu
lehnen und d~e Sache an den Ausschuß zurückzuver
weisen zu einer gründlichen Behandlung, um eine 
Einmütigkeit herzustellen. 

\. . 
(Beifall bei der CSU) 

Vizepräsident Dr. Fischbacher: Meine Damen und 
Herren, es ist der Geschäftsordnungsantrag gestellt 
worden, den vorliegenden Antrag an den Rechts-
und Verfassungsausschuß zurückzuverweisen. Ich 

· lasse über diesen Antrag zuerst abstimmen, weil 
es keinen Zweck hat, noch weitere Redner zu die
ser Angelegenheit sprechen zu lassen. Zur Abstim
mung steht also die Frage: Soll der vorliegende 
Antrag noch einmal an den Ausschuß für Rechts
und Verfassungsfragen zurückverwiesen werden 
oder nicht? 

(Abg. ·Jup.ker: Zur Geschäftsordnung!) 

Zur Geschäftsordnung der Herr Abgeordnete 
Junker! 

·Junker (CSU): Meine Damen und Herren! Der 
Rechts- und Verfassungsausschuß hat sich mit .die
ser Materie so eingehend befaßt, wie er nur konnte. 

(Widerspruch - Zurufe von rechts: 
Das merkt man! Zur Abstimmung!) 

- Bitte, ich spreche ja zur Abstimmung. - Wenn 
das, was wir hier tun, einen Sinn haben soll, kann 
es doch bestimmt nicht der sein, diese Sache noch 
einmal an. den Rechts- und Verfassungsausschuß 
zurückzuverweisen, ohne daß inzwischen etwas ge
schieht. Man könnte allerdings inzwischen das 
Ministerium dazu hören. Aber es hat keinen Sinn, 
den Rechts- und Verfassungsausschuß mit genau 
denselben Unterlagen noch einmal zu befassen. 

(Sehr richtig! - Abg. Simmel: Mit neuen 
Unterlagen!) 

- Wir haben ja keine neuen Unterlagen! 

Vizepräsident Dr. Fischbacher: Die Fragen zu 
diesem Antrag scheinen doch noch nicht geklärt zu 
sein; denn drei Redner haben den Antrag gestellt, 
diesen Antrag noch einmai an den Rechts- und Ver~ 
fassungsausschuß zurückzuverweisen. 

Über diesen Antrag lasse ich jetzt abstimmen. 
Wer dafür ist, ·daß der Entwurf e•iner Verordnung 
über die Neubildung der Gemeinde Gröbenz·ell im 
Landkreis Fürstenfeldbruck noch einmal an den 
Reclits- und Verfassungsausschuß zurückverwiesen 
wird, möge sich vom Platz erheben.~ Ich bitte um 
die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - zwei
fellos war das erstere die Mehrheit. Der Antrag 
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wd.rd also an den Rechts- und V.erfässungsausschuß 
zurückverwieseri. 

(Abg. Stock: Was soll der Rechts- und Ver
fassungsausschuß jetzt tun?. - Abg. Medx
ner: Er soll den Minister hqren! - Abg. 

Stock: Der weiß auch nichts 1ande'res!) 

Ich rufe auf die Ziffer 7 a: 

Antrag der Abgeordneten Dr. Baumgartner, 
Reichl und Fraktion betreffend Heiratsbeihilfe 
für Spätheimkehrer (Beilage 2254): 

Über d!ie Beratung im Ausschuß für sozialpolitische 
Angelegenheiten (Beilage 2346) berichtet der Herr 
Abgeordnete Pfeffer. Ich erteile ihm idas Wort. 

Pfeffer 1(BHE), Berichterstatter: Der Ausschuß für 
sozialpolitische Angelegenheiten '.hat sich in seiner 
19. Sitzung mit dem soeben aufgerufenen Antrag 
beschäftigt. Berichterstatter war ich selbst, Mit
berichterstatter der Herr Abgeordnete Strohmayer. 
Es handelt sich um einen Antrag, der sich an den 
Bund wendet. Der Kollege E u e r 1 hat dazu einen 
Abänderungs'Vorsch1'ag gemacht, dem sich der Aus
schuß einstimmig angeschlossen hat. Er lautet: 

Die Staatsregierung wird ersucht, beim Bund 
auf ·eine Ergänzung des Heimkehrerge$etzes m 
der Weise hinzuwiriken, daß den Spätheimkeh
rern im Falle der V:erehel·ichung eine Beihilfe 
gewährt wird. Diese Beihilfe wird bis zum 
Jahre 1955 1begrenzt. 

Ich bitte das Hohe Haus, sich diesem einstimmi-
gen Beschluß anzuschl:ie.ßen. \ 

Vizepräsident Dr. Fischbacher: Wortmeldungen 
zu dies·em Antrag liegen niicht vor. Ich lasse über 
ihn abstimmen. Wer für den Antrag des Ausschusses 
ist, wolle sich vom Platz erheben. - Gegenprobe! 
-Stimmenthaltungen? ---:- Der Antrag ist einstim
mig .angenommen. 

Ich rufe auf die Ziffer 7 b: 

Antrag des Abgeordneten Dr. Lippert betref
fend vorübergehende Aufhebung der Pocken
schutzimpfungstermine (Beilage 2210). 

Den Bericht uber die Beratung im Ausschuß für 
sozialpolitische Angelegenheiten (Beilage 2347} gibt 
der iHerr Abgeordnete Heigl. Ich erpe!ile ihm das 
Wort. 

Heigl (CSU), Berichterstatter: Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! Dem sozialpolitischen 
Ausschuß lag in seiner 19. Sitzung am 19. Februar 
der auf Beilage 2210 abgedruckte Antrag Dr. Lip
pert vor. Benichterstatter war meii;ie Wenigkeit, 
Mitberichterstatter der Herr Kollege Dr. Soenning. 

Der B·erich'terstatter ersueh'te den An
tragsteller um eine näher·e Begründung seines An
trags. Dr. Li p p e r t bezog sich bei seiner nä:heren 
Begründung auf eine Reihe von Druckschriften, die 
ihm beim Deutschen Ärztetag im Herbst des ver
gangenen Jahres in die Hand gegeben worden 
seien. Darunter sei auch 'eine Darstellung gewesen, 

daß in Gebieten mit Maul- und Klauenseuche die 
Kinder überempfindlich ·seien und die Pocken
schutzimpfung nicht gut ertrügen. Auch v•erschie
dene Ärzte hätten sich in diesem Sinne .geäußert. 

Der Regierungsivertreter, Ministerialdirigent 
Dr. S e i ff er t , bekannte sich größtenteils zu den 
Ausführungen des Antragstellers Dr. Lipper:t. 

Nach einer kurzen Aussprache ändeite ·der AnM 
tragsteHer seinen Antrag in der aus Beilage 2347 
ersichtlichen Weise aib. Der Antrag wurde dann 
vom sozialpolitischen Ausschuß· einstimmig ange
nommen. 

Ich ·ersuche das Hohe Haus, dem einstimmig ge
faßten Beschluß des sozialpolitischen Ausschusses 
beizutreten. 

{Zuruf: Wie fautet er?) 

Vizepräsident Dr. Fischbacher: Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Ich lasse über den Anfrag ab
stimmen. Wer für den Antrag des Ausschusses ist, 
möge sitzen bleiben, wer dagegen ist, sich erheben. 
'--'- Stimmenthaltungen? - Der Antrag ist ,einstim
mig ·angenommen. 

IcJ;i rufe auf die Ziffer 7 c - - -

{Zuruf: Der Berichterstatter ist nicht ·d:a!) 

- Der Berichterstatter ist nicht 1anwesend. Dann 
rufe ich ;auf Ziffer ~ a: 

Antrag der Abgeordneten von Knoeringen, 
Frenzel, Ospald und Fraktion betreffend Vor
lage eines Gesamtplanes für die innerbayeri~ 
sehe Umsiedlung (Beilage 2198). 

Über die Verhandlungen ·de'S Ausschusses für An
gelegenheiten der iHeimatvertriebenen und Kriegs
folgegeschädigten (Beilage 2343) berichtet der Ab
geordnete Schreiner; ich '~rteile ihm das Wort. 

Schreiner {BHE), Berichterstatter: Hohes Haus, 
meine Damen und Herren! In der 33. Sitzung des 
Ausschusses für Angelegenheiten der Heimatver
tr0iebenen und Kriegsfolgegeschädigten wurde der 
Antrag der Abgeordneten von Knoerfögen, Fren:zel, 
Ospa1d und Fraktion betreffend Vor1'age eines Ge
samtplanes für die innerbayerische Umsiedlung 
(Be.nage 2198) beh!and:elt. Nach zweieinhalbstün
diger Debatte, an der sich fast sämtliche Ausschuß
mitglieder beteiligten und in der die anwesenden 
Regierungsvertreter 'ausführlich über den Stand 
der Umsiedlung berichteten, beschloß der Ausschuß 
einstimmig, den Antrag in folgender Fassung an
zunehmen: 

Die Staatsregierung wird heauft:Dagt, dem 
Landtag einen Gesamtplan für die linnerbaye
rische Umsiedlu:QJg vorzu1egen. 

Die Punkte 1 bi:s 4 des ursprünglichen Antrags 
wurden der Staatsregierung als Protokollnotiz hin
übergegeben. Ich bitte das Hohe Haus, dem Aus
schußbeschluß. die Zustimmung zu erteilen. 

Vizepräsident Dr. Fischbacher: Zum Wort hat1 
sich niemand geme1det. Ich lasse abstimmen. Wer 
für den Antrag des Ausschusses ist, den bitte ich 
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sitzen zu •bleiben. - Wer enthält sich der Stimme? 
- Der Antrag ist einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf Ziffer 8 b: 

Antrag des Abgeordneten Thellmann-Bidner 
betreffend Fahrpreisermäßigung für hilfs be
dürftige Heimatvertriebene (Beilage 2226). 

Über die ~erhandlungen des Ausschusses für An
gelegenheiten der !Heimatvertriebenen und Kriegs
folgegeschädigten (Bei1age 2403) berichtet der Herr 
A:bgeordnete Bitom; ich erteile !ihm das Wort. 

Bitom (SPD), Berichterstatter: Meine Damen und 
Herren! Der Ausschuß für Angelegenheiten der 
Heimatvertriebenen und Kriegsfolgegeschädigten 
hat in seiner 34. Sitzung am 3. März zu dem An
trag des Kollegen Thellmann-Bidner Stellung ge
nommen, der darauf abzielt, daß den Heimatver
triebenen auch in diesem Jahre wie früher vier 
Fahrten mit Fahrpreisermäßigung gewährt werden 
sollen. Nach eingehender Aussprache wurde der 
Antrag in folgender Fassung ~instimmig angenom-
men: 

Die Staatsregierung wird ersucht, beim Bund 
dahin zu wirken, daß 

1. auch in diesem Jahre 4 Fahrten mit Fahr
preisermäßigung für hilfsbedürftige Heimat
vertriebene aufrechterhalten werden; 

2. diese Begünstigung auch auf die hilfsbedürf
tigen Evakuierten, Bombengeschädigten und 

- - - - - Spätheimkehrer ausgedehnt wird; 

3. die als Grundlage für die Gewährung der 
Fahrpreisermäßigung festgesetzte Einkom
mensgrenze um 25 °/o heraufgesetzt wird. 

Ich bitte das Hohe Haus, dem Antrag in dieser 
Form. ebenfalls seine· Zustimmung zu geben. 

Vizepräsident Dr. Fischbacher: Es hat sich nie
mand zum Wort gemeldet. Ich lasse abstimmen. 

Wer für den Antrag des Ausschusses ist, den 
bitte ich sitzen zu bleiben, - Wer enthält sich der 
Stimme? - Der Antrag ist einstimmig angenom
men. 

Ich rufe auf Ziffer 8 c: 

Antrag der Abgeordneten Hofmann Engelbert 
und Genossen, Frenzel, Gabert, Ospald, Früh
wald, Reich! und Stain betreffend Verkauf des 
an Industriebetriebe verpachteten Geländes 
(Beilage 2338). 

Über die Verhandlungen des Ausschusses für An
gelegenheiten der Heimatvertriebenen und Kriegs
folgegeschädigten (Beilage 2404) berichtet Abge
ordneter Bitom; ich erteile ihm das Wort. 

Bitom (SPD), Berichterstatter: Meine Damen und 
Herren! In der schon angeführten 34. Sitzung des 
Ausschusses für Angelegenheiten der Heimatver
triebenen ist auch der Antrag des Abgeordneten 
Hofmann Engelbert und anderer Kollegen betref
fend Verkauf qes an Industriebetriebe verpachteten 
Geländes behandelt worden. Nach 'eingehender Aus-

sprache hat der Ausschuß dem Antrag, der folgen
den Wortlaut hat, einstimmig zugestimmt: 

Die Staatsregierung wird ersucht, sofort beim 
Bund Schritte zu unternehmen, daß den im 
Regierungsbezirk Unterfranken (Tanklager 
Oerlenbach/Muna Rottershausen und Wild
flecken) bereits seßhaften Industriebetrieben 
die Möglichkeit gegeben wird, das an sie ver
pachtete Gelände als Eigentum käuflich zu er
werben. 

Ich bitte das Hohe Haus, diesem Antrag ebenfalls 
die Zustimmung zu geben. 

Vizepräsident Dr. Fjschbacher: Da keine Wort
meldung vorliegt, lasse ich abstimmen. Wer für 
den Antrag des Ausschusses auf Beilage 2404 ist, 
den bitte ich sitzen zu bleiben. - Wer enthält sich 
der Stimme? --; Der Antrag ist einstimmig ange
nommen. 

Ich rufe nun auf Ziffer 9 a: 

Antrag der Abgeordneten von Knoeringen, Bi-, 
tom, Piper t1nd Fraktion betreffend Ansied
lung von industriellen Unternehmungen auf 
dem Gelände des ehemaligen Flugplatzes 
Pocking (Beilage 2197). 

Über die Verhandlungen des Ausschusses für Wirt
schaft und Verkehr (Beilage 2373) berichtet der Ab
geordnete Schmid; ich erteile ihm das Wort. 

Schmid (CSU), Berichterstatter: Herr Präsident, 
Hohes Haus! Der ·Ausschuß für Wirtschaft und 
Verkehr hat sich in seiner 38. 'Sitzung mit dem 

- - Antrag der Abgeordneten von Knoeringen, Bitom, 
Piper und Fraktion betreffend Ansiedlung von in
dustriellen Un.ternehmungen auf dem Gelände des 
ehemaligen Flugplatzes Pocking (Beilage 2197) be
faßt. Der Antrag hat folgenden Wortlaut: 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird ersucht; im Rah- . 
men des· Landesentwicklungsplanes zur Be
hebung der strukturellen Arbeitslosigkeit auf 
dem Gelände des ehemaligen Flugplatzes 
Pocking die Ansiediung von industriellen 
Unternehmungen vordringlich zu fördern, um 
hier Arbeitsplätze zu schaffen. 

Gleichzeitig sollte baldiger Umsiedlung des 
überbelegten Lagers nachdrücklichst Rechnung 
getragen werden. 

In der Aussprach~ ergab sich zu dem ersten Ab
satz volle Einmütigkeit. Der zweite Absatz wurde 
von den Antragstellern zurückgezogen. Der An
trag auf Beilage 2197 wurde schließlich nach Weg
fall des zweiten Absatzes angenommen. Ich bitte 
das Hohe Haus, dem Ausschußbeschluß beizutreten. 

Vizepräsident Dr. Fischbacher: Da keine Wort
meldung vorliegt, lasse ich abstimmen. Wer für 
den Antrag des Ausschusses ist, den bitte ich sitzen 
zu bleiben. - Wer enthält sich der Stimme? 
Der. Antrag ist einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf Ziffer 9 b: 

Antrag des Abgeordneteii Rabenstein und 
Fraktion betreffend Verpachtung der an den 
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Autobahnen gelegenen Raststätten einschließ
lich der dazugehörigen Tankstellen (Beilage 
1572). 

Über die Verhandlungen des Ausschusses für Wirt
schaft und Verkehr (Beilage 2375) berichtet der 
Herr Abgeordnete Michel; ich erteile ihm das Wort. 

Michel (CSU), Berichterstatter: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Auf der Beilage 1572 
steht der Antrag Raqenstein und Fraktion betref
fend Verpachtung der an den Autobahnen ge
legenen Raststätten an Privatleute. DerWirtschafts
ausschuß hatte diesen Antrag schon einmal einstim
mig angenommen. Iµ der Plenarsitzung hatte je
doch der Herr Innenminister dagegen Erinnerung 
erhoben; auf seinen Antrag wurde der Antrag 
Rabenstein und F.raktion an den Wirtschaftsaus
schuß zurückverwiesen. 

Der Wirtschaftsausschuß hat den Antrag neu be
raten und folgenden Beschluß gefaßt: 

Die Staatsregierung wird beauftragt, dahin · 
zu wirken, daß die bisher vom Staat betrie
benen Raststätten und Tankstellen an den 
Autobahnen in Bayern unter Berücksichtigung 
der gegebenen sozialen Verhältnisse zur Be
wirtschaftung verpachtet werden. 

Der Beschluß wurde einstimmig gefaßt. Ich ersuche 
das Hohe Haus, diesem Beschluß beizutreten. 

Vizepräsident Dr. Fischbacher: Wortmeldungen 
liegen nicht vor. - Ich lasse abstimmen. 

Wer für den Antrag ist, den bitte ich, sitzen zu 
bleiben. --'-- Wer enthält sich der Stimme? - Der 
Antmg d.st 'einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf die Ziffer 9 c der Tagesordnung: 

Antrag des Abgeordneten Dr. Lippert betref
fend Abschaffung der Werbesendungen des 
Bayerischen Rundfunks (Beilage 2097). 

Berichterstatter über die Verhandlungen des 
Wirtschaftsausschusses (Beilage 2376) ist der Ab
geord:n,ete Michel. ~eh erteile ihm das Wort. 

Michel (CSU), Berichterstatter: Herr· Präsident! 
Hohes Haus! Der Ausschuß für Wirtschaft und 
Verkehr hat sich in mehreren Sitzungen mit dem 
Antrag des Abgeordneten Dr. Lippert auf Abschaf
fung der V\'.erbesendungen des Bayerischen Rund
funks befaßt. 

Der Abgeordnete Dr. Lippert als Antragsteller 
, vertrat den Standpunkt, dem Rundfunkhörer sei es 

nicht zuzumuten, · daß ihm Reklame vorgesetzt 
werde. Von anderer Seite wurde aber darauf hin

. gewiesen, daß sämtliche Rundfunksendestationen 
Werbesendungen haben und daß wir in. Bayern 
keine Ausnahme machen könnten. Es wurde gerügt, 
daß das Niveau der Werbesendungen nicht sehr 
gut sei. 

(Abg. Stock: Nicht nur der Werbesendungen!) 

' - Herr Kollege, ich spreche zur Werbesendung. ' 
Wenn Sie das Niveau des Bayerischen Rundfunks 
rügen, würde ich Sie bitten, einen eigenen Antrag 
zu stellen; ich glaube, daß ich mich in manchen 
Punkten einem ~olchen Antrag anschließen könnte. 
Heute habe ich aber nur. die Ehre, über den An
trag auf Abschaffung der Werbesendungen des 
Bayerischen Rundfunks zu qerichten. 

Der Ausschuß kam zu dem Beschluß, dem Antrag 
des Kollegen Dr. Lippert nicht zuzustimmen; er 
beantragt Ablehnung. Ich ersuche cias Hohe Haus, 
genau so zu verfahren. 

. Vizepräsident Dr. Fischbacher: Hierzu liegt ein 
Abänderungsantrag des Abgeordneten Dr. Lippert 
vor: 

Der Landtag wolle beschließen: 
Die Staatsregierung wird ersucht, eine:µ Ä.b

änderungsentwurf . zum Rundfunkgesetz. vor
zulegen, der die Werbesendungen am Bayeri-· 
sehen Rundfunk regelt. · 

Zu dem Antrag hat zunächst das Wort der Abge
ordnete Dr. Lippert. 

Dr. Lippert (BP): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Wfr haben gehört, daß dieser Antrag 
den Wirtschaftsausschuß eingehend beschä!tigt hat. 
Seinerzeit ist man von einem Mißverständnis aus
gegangen und hat angenommen, ich möchte den 
Landtag als Schiedsrichter zwischen Presse und 
Rundfunk aufrufen. Sie wissen doch, daß eine ent
sp;recliende Kampagne gegen den Werbefunk ent
standen ist, aber erst, nachdem' der Antrag schon 
gestellt war. Die Kampagne hatte mit dem Antrag 
nichts zu ti,m, sqndern war lediglich Ausfluß der 
Volksmeinung. Sie können heute hinkommen, wo 
Sie wollen; im Cafe, in der Straßenbahn, beim 
Friseur oder sonstwo - das letztemal habe ich es 
in der gastronomischen Ausstellung erlebt .:_, alles 
schimpft über den Werbefunk. 

(Sehr richtig! bei der BP) 
Deshalb habe ich mich veranlaßt gesehen, diesen 
Antrag zu stellen, um einmal die Volksvertretung 
darüber zu hören. 

Nun wurde mir gieich am Anfang entgegengehal
ten, nicht der Landtag sei zuständig, sondern der 
Rundfunkrat. Das wäre ein Armutszeugnis für den. 
Landtag. . 

(Abg. Stock: Dann muß das Gesetz geändert 
· werden!) · 

- Darauf geht es hinaus, jawohl. 
(Abg. Stock: Das ist schon vor drei Jahren • 

' gefordert worden!) 
Ich muß das aber etwas begründen. Man kann 
nicht unterscheiden zwischen solchen Bevölke
rungskreisen, die nicht Rundfunkhörer sind und 
sich deshalb an den Landtag wenden dürfen, und 
solchen, die Rundfunkhörer sind, für die deshalb 

· ausschließlich der Rundfunkrat zuständig sein soll .. 
J·ede Frage, die die gesamte Bevölkerung berührt,. 
gehört meines Erachtens vor das berufene Gre-'
mium, das ist der Bayerische Landtag. 

(Widerspruch bei der SPD - Abg. Wimmer: 
Staatsrundfunk!) 
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- Den haben wir natürlich nicht, jedenfalls aber 
das Rundfunkgesetz. Ich behaupte, daß der Werbe
funk illegal ist. Denn das Rundfunkgesetz sagt in 
§ 3: 

Der Rundfunk dient 'der Unterhaltung und 
Belehrung. 

Das ist meines Erachtens erschöpfend und es ist kein 
Zufall, daß diese Bestimmung so formuliert worden 
ist. Ehe man sie formuliert hat, hat man sich eifrig 
überlegt, ob nicht eventuell das amerikanische 
System eingeführt werden soll, wonach die W i r t
s c h a f t und nicht der einzelne Hörer den Rund
funk bezahlt und finanziert, die Wirtschaft aber 
auch ihre Forderungen bezüglich der Reklame an 
den Rundfunk stellt. So ist es nicht, wie zum Bei
spiel eine Wirtschaftszeitung im Westen geschrie
ben hat, daß man das Rad der Ge·schichte zurück
drehen und den Werbefunk ganz abschaffen wolle. 
Der Werbefunk wird sich durchsetzen, aber nicht 
in dieser Form. Denn die .Monopolstellung des 
Rundfunks darf nicht für private Zwecke der Wirt
schaft ausgenützt werden. 

Jedenfalls ist der Werbefunk illegal. Wollte man 
<ler Meinung beitreten, daß die Formulierung des 
§ · 3 nicht erschöpfend sei, könnte ich mir einen 
Rundfunk vorstellen, der von früh 6 bis nachts 
12 Uhr ausschließlich Reklame sendet; niemand 
hätte die Möglichkeit eines Einspruchs. 

Der Werbefunk wird als eine wesensfremde Auf
gabe, als ein Fremdkörper im Rundfunk empfun.::· 
.den. Das kann man aus der Kritik, aus den zahl
losen Briefen ersehen. Er wird auch als aufdring
lich, als lästig und als nicht sehr geschmackvoll be
.zeichnet. Im übrigen ist auch die Sendezeit zu be
anstanden, die dem Werbefunk zur Verfügung ge
stellt wird. Für einen Rundfunkdauerhörer ist es 
ganz gleichgültig, wann 'der Werbefunk gesendet 
wird. Es gibt Leute, die den ganzen Tag eine 
Klangkulisse -brauchen und das Gedudel lassen. 
Für den erholungsbedürftigen, den berufstätigen 
Rundfunkhörer aber spielt die Zeit, die ihm durch 
den Werbefunk verdorben wird, schon eine Rolle. 
Er zahlt seine zwei Mark nicht dafür, daß der 
Rundfunk seine Stimme zweimal verkauft, und 
zwar gerade in den viereinhalb Stunden' einer 
Woche, die dem Erholungsbedürftigen zur Ver
fügung stehen. Es heißt zwar: Bitte, Du brauchst 
nur weiterzudrehen! Es gibt aber sehr viele die 
·keine Ausweichmöglichkeit haben, die nur ~inen 
.Sender, sagen wir München, empfangen können. 
Solche Hörer wollen die Nachrichten hören und 
drehen vielleicht nur deshalb nicht ab weil sie 
diese nicht versäumen wollen. An Hand von 
·nutzenden von Briefen kann ich beweisen: man 
empfindet es geradezu als infam, daß der Werbe
funk unmittelbar vor .den Nachrichten gesendet 
·wird. 

(Abg. Dr. Weiß:· Sehr richtig!) 

-Schon in den frühen Vormittagsstunden wird man 
überfallen und muß sich von irgendwelchen Groß
verdienern anschreien lassen. 

(Abg. Dr. Korff: Sehr richtig!) 
Das ist lästig, das wollen wir abschaffen. 

Im übrigen stellt der Werbefunk in seiner jetzi
gen Form einen unlauteren Wettbewerb dar. 

(Abg. Dr. Franke: Das ist unsinnig; es ist 
freie Wirtschaft! Fragen Sie doCh Herrn 

Dr. Erhard!) 
- Freie Wirtschaft hin und her! Ich habe ja nicht 
gesagt, daß der Werbefunk überhaupt abgeschafft 
werden soll. In dieser Form ist er aber nicht trag
bar. Die freie Wirtschaft soll sich selbst Sender 
bauen und Werbesendungen durchführen. Dann 
wird sie sehen, wieviel Menschen sich diese Sen
dungen anhören. Vielleicht wird sie· durch entspre
chend geschmackvolle, eindrucksvolle oder anspre
chende Sendungen den anderen Rundfunk aus
schalten können. In der jetzigen Form sind die 
Werbesendungen unlauterer Wettbewerb, weil das 
Privileg des Staates und des Rundfunks für private 
Zwecke in Anspruch genommen wird. Gleiche 
Startbedingungen müssen für alle gegeben sein. 
Sie liegen aber vor allem schon deshalb nicht vor, · 
weil die Autorität des Rundfunks der Reklame 
einen Vertrauenshintergrund gibt, den eine andere 
Reklame nicht aufzuweisen hat. Als Beispiel sei 
nur darauf hingewiesen, daß sich sehr viele Leute 
in ihrer Beweisführung auf etwas beziehen was 
irgendeinmal in der Zeitung stand, auch w~nn es 
sich nicht als wahrheitsgemäß herausstellt. Jeden
falls beruft man sich auf die Zeitungen. Die Dar
bietungen des Rundfunks im allgemeinen, vor 
allem seine. musikalischen Sendungen, haben zwei
fell~s ~ualität. Das; was der Rundfunk bringt, geht 
somit uber die Reklame hinaus, ist also bereits eine 
Art Empfehlung. Man sagt sich: Wenn es der Rund-. 
funk bringt, dann muß oder wird es gut sein. 

(Abg. Hundhammer: Den Glauben haben 
nicht alle, Herr Kollege!) 

Ich weiß, Herr Präsident; wir sind uns schon 
im Wirtschaftsausschuß entgegengetreten. 

Es ist noch die Frage zu prüfen, ob der Werbe
funk nicht auch unsozial ist, weil sich der Einzel
handel im großen .und ganzen diese kostspielige Re
klame nicht leisten kann. 

(Abg. Pittroff:. Die Reklame ist meist vom 
Einzelhandel!) 

Wenn ich richtig unterrichtet bin, hat seinerzeit 
die Werbesendung pro Sekunde ungefähr 35 bis 
40 DM gekostet. Die Sekunde! Und was führt der 
Rundfunk nun dafür ins Feld? Er spielt sich als 
Mäzen auf, und zwar auf Kosten der Rundfunk
hörer; denn das Geld nimmt er ja nicht von irgend
woher, sondern er erhält es in Einzelbeträgen von 
2 DM von den Rundfunkhörern. Von seinem Etat 
von 40 ·Millionen D-Mark hat -der Rundfunk im 
vergangenen Jahr rund 700 000 oder 800 000 DM 
für kul~urelle Zwecke verteilt. Würde der Rund
funk so rationell und sparsam wirtschaften wie 
wir das vom Staat oder von einem Geschäfts~ann 
verlangen und erwarten, wenn er ·nicht pleite 
gehen soll, so müßten ihm bei einem Etat von 
40 Millionen D-Mark die 700 000 oder 800 000 DM 
übrigbleiben, ohne daß er uns mit seinem Werbe
funk belästigt. 

(Abg. Dr. Weiß: 5 bis 10 Millionen, nicht 
700 000 DM, behaupte ich!) 
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--Ja, bei einer rationelleren Bewirtschaftung schon! 
Der Rundfunk könnte sich einer größeren Spar
samkeit befleißigen und sich bei der Honorierung 
der verschiedenen Stellen des Rundfunks dem an
passen, was wir zum Beispiel im öffentlichen 
Dienst gewöhnt sind. 

Im übrigen hat es etwas Beunruhigendes an sich, 
daß sich der Rundfunkrat gar nicht angesprochen 
fühlt. Man sagt doch, der Rundfunkrat sei für die 
Hörer zuständig. Wenn man die vielen Wünsche 
der Rundfunkhörer vernimmt, so wäre es doch vom 
Rundfunkrat mindestens sehr nett gewesen, wenn 
er wenigstens einmal eine Erklärung herausgegeben 
hätte, durch die er zugibt, daß dieser Werbefunk 
die Kritik herausfordert, und durch die er in Aus
sicht stellt; daß er die Art und die Qualität der Sen
dungen des Werbefunks nachprüfen werde. Der 
Rundfunkrat aber hat sich überhaupt nicht gerührt 
und damit die Hörer enttäuseht. Ein gewisses Mit
spracherecht muß ich schließlich dem, der den 
Rundfunk finanziert, doch einräumen. Es wurde 
aber nicht einmal die Hörervertretung des Rund
funks in München, die ungefähr 100 000 oder 
120 000 Mitglieder umfassen soll, angehört. 

Im Ausschuß ist gefragt worden, warum man 
denn nicht abstimmen lasse. Herr Präsident 
Dr. Himdhammer hat darauf erklärt, man könne 
nicht über alles abstimmen; denn wenn man etwa 
über die Notwendigkeit der Steuerzahlung· abstim~ 
men ließe, dann käme natürlich nicht viel heraus . 

. Ich halte dieses Beispiel für nicht sehr glücklich 
gewählt; denn die Steuern· sind nun einmal eine 
Staatsnotwendigkeit. Ob aber der Werbefunk eine 
Staatsnotwendigkeit darstellt, ist eine zweite Frage. 

(Bravo! bei der BP) 

Jedenfalls wäre es sehr einfach, eine solche Abstim
mung durchzuführen, weil sic:h auf die Quittung der 
~undfunkgebühr leicht ein Ja und ein Nein auf
drucken ließe, von denen dan~ nur das eine aus
gestrichen we.rden müßte. Ich glaube, durch eine 
solche Abstimmung würde der Werbefunk abge
lehnt werden, obwohl picht einmal der gesamte 
Hörerkreis erfaßt wird. Es gibt ja nicht nur zah
lende Rundfunkhörer; ihre ganzen Familien mit 
wer weiß wieviel Köpfen, die ebenfalls den Werbe
funk ablehnen, würden bei einer solchen Abstim
mung gar nicht zum Wort kommen. 

Daß wir mit unserer Meinung nicht allein stehen, 
geht auch daraus hervor, daß sich nicht alle Sender 
des Werbefunks bedienen. Der Nordwestdeutsche 
Rundfunk zum Beispiel, der die größte HörerZ'ahl 
iin Bundesgebiet aufweist, lehnt deri Werbefunk, 
um sich selber die Unabhängig.keit zu bewahren, 
strikt ab; denn es scheint naheliegend, daß die 
Freiheit der Meinung doch etwas beeinträchtigt 
werden könnte. 

Auf alle Fälle ist. der Werbefunk illegal; das ist 
der wesentlichste Gesichtspunkt, weil Werbesendun
g·en lin § 3 des Rundfunkgesetzes nie vorges·ehen 
waren, auch bei den Beratungen nicht, und auch 
für die Zukunft nicht vorgesehen sein. sollten. Ich 

bitte daher, meinem Abänderungsantriag zuzustim
men, der folg~ndermaßen l·autet: 

Der Landtag wolle beschließen: 
Die Staatsregierung wird ersucht, einen Ab

änderungsentwurf zum Rundfunkgesetz vorzu
legen, der die Werbesendungen am Bayeri
schen Rundfunk regelt. 

Wir werden dann zweifelsohne eine Lösung finden, 
die allen Teilen gerecht wird, vor allem auch der 
Volksmeinung. Denn es kommt hier darauf an, wer 
Recht hat, die Geldsäcke oder diejenigen, die mit 
kleinen Beiträgen den ·Rundfunk finanzieren .. 

(Bravo! und Beifall bei der BP und teil
weise bei der FDP) 

Vizepräsident Dr. Fischbacher: Das Wort, hat der 
Herr Abgeordnete iHaußleiter. 

Haußleiter (fraktionslos): Hohes Haus, meine Da
men und Herren! Der Herr Kollege Dr. Lippert hat 
darauf hingewiesen, daß die Werbesendungen des 
B~yerischen Rundfunks in Widerspruch zu § 3 des 
Rundfunkgesetzes stehen. Ich möchte einen Schritt 
weitergehen. Meiner Ansicht nach hat der Rund
funkrat mit ·der Einführung der Werbesendungen 
einde~tig gegen das Rundfunkgesetz verstoßen, und 
zwar .au:s· folgendem Grtlnd: Die Gebühr · von 
2 Mark ist damals als eine Hörergebühr festgesetzt 
worden mit der Begründung, der Bayerische Rund'... 
funk sei nicht in der Lag·e, durch Werbesendungen 
Gelder einzunehmen. Man hat bei der Beratung im 
Ausschuß und im Plen'Um erklärt - und d•as ist für 
die Auslegung des Gesetz.es verbindlich -: „Ein 
Rundfunk kann entweder in der ameri~anischen 
Weise durch Werbeeinnahmen finanziert werden 
oder durch 1ed.ne öffentliche Gebühr", und man hiat 
weiter erklärt: „Da nach unserer Ansicht" - nach 
der Ansicht dieses Hauses, das das Rundfunkgesetz 
beschlossen hat - „eine Finanzierung des Rund
funks durch Werbeeinnahmen und Inseratenge
bühren nicht möglich ist, muß die Gebühr von 
2 Mark al:s eine öffent1iche Gebühr 'beschlossen 
werden." So J1autete damals der Beschluß in diesem 
Raus•e. 

Wenn nun der Rundfunkrat von sich aus Werbe
sendungen zur Finanzierung seines Instituts einge
führt hat, hat er gegen den Beschluß des Landtags 
verstoßen, der eine Finanzierunig des Rundfunks 
durch Werbegebühren ausdrücklich ausgeschlossen 
hat. Deshalb ist meiner Ansicht nach der Antrag 
des Kollegen Dr. Lippert in der urspr:ünglichen 
Form r 1ichttg und sind solche Werbesendungen auf 
Grund des gegenwärtigen gesetzlichen Tatbestan
des nicht möglich. 

Ein Zweitesi Wenn Sie den Rundfunk durch 
Werbesendungen finanzieren, können Sie kein 
Monopolinstitut zul!assen; dann müssen $ie es g·e
nau so machen wd.e d.n Amerika und dann kommen 
Sie zum Wettbewerb freier Rundfunkstationen. 
Dabei werden Sie etwas Hochinteressantes erleben, 
nämlich, d:aß der sogenannte Bayerische Rundfunk 
sehr bald pleite gehen würde, weil es dann wahr
scheinlich Hörer und Inseraten:firmen gäbe, die sehr 
rasch einen qualifizierteren Rundfunk unterstützen 
würden. 
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Dr. Franke '(SPD): Sie haben noch nie auslän
dischen Rundfunk gehört, sonst würden Sie solches 
Blech nicht reden. 

{Glocke des Präsidenten) 

Haußleiter (fraktionslos): - !Herr Kollege Franke, 
ich höre sehr viele andere deutsche Stationen, und 
wir sind 'tms darüber im klaren - -

(Glocke des·PräJsidenten) 

Dr. Franke (SPD): Ich nehme das Wort „Blech" 
zurück und sage: Sonst würden Sie solch sonder
bare Ansichten nicht äußern. 

Vizepräsident Dr. Fischbacher: Herr Abgeord
neter Dr. Fr,anke, den Ausdruck „Blech" muß ich 
zurückwe.isen. 

Haußleiter (fraktionslos): Herr Kollege Franke, 
Sie haben mich gar nicht getroffen. Sie haben sel
ber sehr oft gegen das problematische Niveau des 
Bayerischen Rundfunks Stellung genommen, so daß 
wir in diesem Punkt meiner Ansicht nach in Wirk
lichkeit ·einer Meinung sind. 

(Heiterkeit) c 

In der Kritik an Herrn von Cube sind wir oft 
genug Bundesgenossen gewesen; oft genug auch da,· 
wo man eine Art Jodelkultur auföauen will, die 
mit bayerischem Wesen „goar nix~' zu tun hat, und 
in dieser Beziehung haben Sie oft genug denselben 
Standpunkt vertreten wie ich. 

i(Abg. Dr. Hundhammer: Aber ig.anz bayerisch 
hat das „goar" noch nicht geklungen!) 

- Ja, Herr Kollege Dr. Hundhammer, Sie müssen 
vielleicht noch etwas öfter im Rundfunk sprechen, 
um ihm die or1iginal-bayerische Mundart beizubrin
gen. 

(Abg. Dr. Hundhammer: Nein, um sie Ihnen 
beizubringen; Sie können nicht bayerisch!) 

- Ich spreche fränkisch, Herr Kollege Dr. Hund
hammer; aber das :i:st ja. in Bayern noch nicht 
v·erboten. 

(A!bg. Dr.Hundhammer: Aber Sie sollen nicht 
altbayerisch zu sprechen versuchen, wenn Sie 

es nicht können!) 

- Das habe ich nie versucht, und auf unseren 
Sprachschwierigkeiten !beruhen manchmal •auch die 
politischen Differenzen, die wir schon gehabt haben. 

Aber nun ig.anz ernsthaft: -Ein Monopolinstitut 
wie der Bayerische Rundfunk darf nicht auf der 
anderen Seite mit den Methoden eines privaten 
Werbeinstituts arbeiten. Hier ist eine Überschnei
dung der Grenzen eingetreten. Wenn er das macht, 
ist die Gebühr von 2 Mark, die vom Hörer verlangt 
wird, nicht mehr berechtigt. 

(Abg. Dr. Korff: Sehr richtig!) 

Nun :kommt 1die Einwendung, die der Herr Kol
lege Dr. Hundhammer gerne bringt: Diese Einnah
men dienen zur Unterstützung bayerischer Kultur
institute. Damit haben wir aber einen zweiten ein
deutigen \)':erstoß gegen das Rundfunkigesetz. Im 
Rundfunkgesetz heißt es: 

Die Einnahmen des Rundfunks dürfen nur für 
direkte oder dndirekte Förderung des Rund
funks verwendet werden. 

Eine darüber hinausgehende allgemeine Kulturför
derung widerspricht dem Rundfunkgesetz. Ich halte 
zwar auch diese für notwendig; aber man kann sie 
nicht betreiben, indem man willkürlich hinter dem 
Rücken des Gesetzg,ebers verfährt, sondern es müs
sen die Tatbestände legalisiert werden, die sich 
herausgebi1det haben. Das ist unvermeidlich, sonst 
nahen wir 'e·ine Rundfunkgebühr, die in Wirklich
keit eine Art Kultursteuer ist - als solche ist sie 
aber werder iheschlossen noch eingeführt worden -·, 
und ·eine Werbesendung, die den Hör~r ·belästigt 
mit der Begründung, ihre Erträgnisse würden für 
kulturelle Zwecke ausgegeben werden. Wir haben 
.also eine Senkung des kulturellen Niveaus des 
Rundfunks mit dem Zweck, das kulturelle Niveau 
einiger Provinztheater zu hebi=n. Hier· müssen Sie 
korrekt, klar UD!d eindeutig verfahren. Der Kultur
beitrag ist in diesem Fall e.ine Art von Mogelei, und 
ich habe deshalb einen Antrag auf Änderung des 
Rundfunkgesetzes eingebracht. Ich bin fest davon 
überzeugt, der Rundfunk k.ann in der Tat sparen. 
Es ist allerdings sehr schwer, das vom gegebenen 
Etat aus zu tun, aber vergleichen Sie einmal den 
Etat eines Senders, etwa des Senders Bremen, mit 
dem Etat von Rladio München! Der Bremer Sender· 
hat einen ganz kleinen Jahresumsatz und doch ein 
so hohes künstlerisches Niveau, daß er weithin 
wirkt. Unser bayerischer Rundfunk hat erheblich 
höhere Einnahmen ·und Ausgaben und hat trotz
dem ein so problematisches geistiges, künstlerisches 
und politisches Nive•au, daß die MehrZiahl unserer 
Hörer im Suden lieber Stuttgart einstellt und daß 
in bedenklich steigendem Maße Hörer im Norden 
des Landes den Leipztger Sender zu hören begin-
nen. 

(Sehr richtig! vor allem beim iJ3HE und 
der Gruppe DG) 

Hier muß eine Korrektur eintreten, um so mehr, 
als der Durchschnittshörer nicht das Nachtstudio 
und rdie Nachtsendungen hört. Der Durchschnitts
hörer hört auch nicht den Schulfunk, der manchmal 
ganz gepflegt ist, sondern €r hört früh rasch die 
Nachrichten, mittags ebenfalls die Nachrichten, 
dann will er ein kurzes vernünftiges Programm, 
und abends stellt er seinen Apparat um die Nach
richtenzeit e·in und ärgert sich jedesmal grün und 
gelb, wenn ihm Persil, Flamil oder etwas ähnliches 
von einer süß spr·echenden Dame herzlich empfoh
len wird, was er „gar net" hören will. 

(Sehr richtig!) 

- Sie 'erlauben mir eine leise, fast bajuwarische 
Wendung, Herr Kollege Dr. Hundhammer, aber 
wenn ich vom Bayerischen ·Rundfunk höre, komme 
ich unwill:kürlich dn bayerische Töne. Wenn sie 
nicht g1anz echt klingen, Herr Kollege Dr. Hund
hammer, dann ahme ich in diesem Punkt auch nur 
den Bayerischen Rundfunk nach. 

(Heiterkeit) 

Ich meine, die Werbesendung widerspricht ein
deutig dem Rundfunkgesetz. Der Kulturbeitrag er-
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(Hau.ßleiter (fraktionslos]) 

laubt es nicht, den iHörer in der Form ZU quälen, 
wie dies tatsächlich g·eschteht. Es ist eine grundsätz
liche Korrektur notwendig, und eine Legalisierung 
der dahingehenden Beschlüsse des Rundfunkrates 
muß erfolgen. Ich halte es für notwendig, daß wir 
dem Antrag Lippert zustimmen, um dieses um
strittene Gebii.et endlich einer Bereinigung rzuzu
führen. 

'(Beifalp 

Vizepräsident Dr. Fischbacher: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Dr. Franke. 

Dr. Franke (SPD): Herr Präsident, sehr verehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Wenn eben jetzt jemand 
in den Landtag hereingekommen wäre und nicht 
gewußt hätte, um was es sich hier handelt, dann 
hätte er vielleicht glauben können, es sei inzwischen 
eine neue politische Partei, nämlich die der mehr 
oder weniger verärgerten Rundfunkhörer, ent
standen und es seien soeben zwei Kandidaten dieser 
Partei zur Schaustellung ihrer politischen Reize 
aufgetreten. 

(Heiterkeit) 

Man kann natürlich mit Hilfe der Presse die Volks
seele, wenn sie schon begonnen hat, sich zu erhitzen, 
sehr leicht zum Kochen bringen. 

(Zuruf von der BP: Abstimmen lassen!) 

- Das ist auch nicht so einfach. Wir wollen uns 
über eines im klaren sein: Es ist unangenehm, sich 
mit der Presse anzulegen. Das will ich auch nicht, 
denn ich erinnere mich sehr genau, wie einmal 
jemand zu Loritz sagte: „Was reden Sie? Wenn wir 
Sie nicht brächten, wären Sie tot!" Ich wünschte, 
die Presse hätte ihn nicht so ·oft gebracht, dann 
wäre er schon früher tot gewesen. 

(Sehr gut!) 
Seinerzeit hätte die Presse manchen Protest, den 
wfr in schwerster Zeit hier ausgesprochen haben,, 
mutig bringen sollen, dann wäre mehr erreicht 
worden. 

Der Herr Landtagspräsident hat einmal in seiner 
Eigenschaft als Vorsitzender des Verwaltungsrats 
- das muß man offen sagen - auf einen Punkt 
hingewiesen: Natürlich könne ein Werbefunk -
ein Werbefunk schlechthin, nicht unser kümmer
licher Werbefunk - eine .sehr gefährliche Kon
kurrenz für Zeitungsunternehmen und ihre Re
klame bilden. Solange jemand die Macht hat, einen 
Gegner nicht aufkommen zu lassen, wäre er töricht, 
wenn er diese Macht nicht anwenden würde. Das 
sollte sich unser demokratischer Staat, nebenbei · 
gesagt, bei Gelegenheit auch einmal merken. 

Nun zur Sache selbst! Ich will hier gar nicht für 
oder gegen den Werbefunk diskutieren. Das hat gar 
keinen Zweck, denn es gehört im Augenblick gar 
nicht hierher. Ob der Werbefunk gesetzmäßig ist 
oder nicht, ist mehr oder weniger Ansichtssache 
und müßte von irgendwelchen Stellen entschieden 
werden. Wenn aber im Rahmen· dieser Diskussion 
jetzt überhaupt über das Niveau des Bayerischen 
Rundfunks gesprochen und wenn nicht anerkannt 

wird, was in den letzten vier Jahren Entscheiden
des geleistet worden ist, so ist das eine Undank
barkeit oder ein Handeln wider besseres Wissen. 
Wenn ich vorhin dem Herrn Kollegen Haußleiter 
einen etwas, sagen wir, metallischen Vorwurf ge
macht habe - „Pegar lata", man klopft Blech, sagt 
der Spanier-,- einen Vorwurf, den ich ·wieder zu
rückgenommen habe, dq.nn möchte ich aber doch 
an meine Auslandserfahrvngen erinnern. Es gibt 
ein Land, das manchem sehr sympathisch ist, mir 
auch, wenigstens teilweise, nämlich Argentinien. 
Wie 'ist es mit dem Rundfunk in Argentinien? 

{Zuruf: Geschäft!) · 
- Ach nein! Da gibt es einen Staatssender, der das 
absolute Befehlsi;nonopol hat, und wenn der ange
dreht wird; hat jeder nur die staatliche Politik zu 
hören. 

(Abg. Bezold: Ich glaube, das kennen Wir!) 

Dann gibt es den Municipal-Sender, der schließt 
sich mit musikalischen und sonstigen Veranstaltun
gen an. Und schließlich gibt es die reinen Reklame-. 
sender, die auf Reklame angewiesen sind. Was aber 
spielen die? Das, wovon sie meinen, daß das Publi
kum es verlangt. -y.T i e dieses Niveau ist, das möchte 
ich hier wirklich nicht npchmals. beschreiben müs
sen. 

Eben erhalte ich aus Amerika einen Bericht von 
einem Freund, der dort auf einem College ist. Der 
schreibt mif, was typisch ist: „Es gibt hier viele 
schöne Tanzabende; sie unterscheiden sich von den 
unsrigen im übrigen dadurch, daß hier viel weniger 
Jazz gespielt wird und viel mehr schöne Rund
tänze, als wir sie in Europa auf Grund völliger -
Mißverständnisse noch haben." Ich möchte den 
deutschen Rundfunk sehen, P.er nur auf Reklame 
angewiesen ist und keinen Kotau vor. dem angeb
lichen Publikumsgeschmack macht! Es würde zum 
Davonlaufen, würde zur Kulturschande. 

Wir wollen uns klar sein, ein Parlament, wie es 
auch der Rundfunkrat i:st, kann nicht immer nur 
von Volksabstimmungen weiterleben. Sie wissen 
ganz genau, daß es in Finanzfragen zum Beispiel 
keine Volksabstimmung gibt. Warum? Weil das ein 
Ding der Unmöglichkeit ist; denn wenn man dar
über abstimmen ließe, willst du Steuer zahlen oder 
nicht, wird selbstverständlich jeder dagegen stim- · 
men. Ebenso ist es auch mit dem Rundfunkhörer. 
Es muß hier eine gewisse parlamentarische Aus-

. wahl geben. Die Rundfunkhörer sollten langsam 
erst einmal ihr Parlament wählen, statt'mit einem 
Verein zu kommen. Ich bin allerdings dafür, daß. 
·~das möchte ich in Klammern sagen-, wenn sich 
hunderttausend Rundfunkhörer zusammengeschlos
sen haben und einen Repräsentanten haben, der sie 
wirklich repräsentiert, sie irgendwie und wann 
über das Rundfunkgesetz zu Wort kommen. Das ist 
meine demokratische Überzeugung. 

Ich will _Sie nicht länger aufhalten, sondern nur· 
noch eines sagen. Ich protestiere gegen die. Be
hauptung, der Bayerische Rundfunk hätte nichts. 
geleistet. Er wird allgemein gelobt. 

(Oho-Rufe und Heiterkeit bei der BP) 
Ich erinnere mich da eines Zeitungsartikels. Einjun-. 
ger Mann fuhr von München gegen Hamburg und_ 

------~------------
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dort fragte er Waschfrauen und Droschkenkutscher 
- gewiß hoch.ehrbare Leute, aber schließlich stand 
es so in seinem Artikel - und hörte von ihnen, wie 
sehr sie mit ihrem Rundfunk zufrieden sind. Das 
brachte er dann für uns als Beispiel. Kurz darauf 
aber las ich einen Artikel, Wie sehr die Hamburger 
auf ihren Rundfunk schimpfen. Leute,_die schimp
fen, findet man immer. Ob das nun Kommerzien-' 
räte oder Waschfrauen sind, ist in diesem Falle 
gleichgültig. 

Ich muß wiederholen: der Bayerische Rundfunk 
leistet etwas, darüber gibt es keinen Zweifel. Sie 
kennen ja selbst das hohe Konzertniveau. Warum 
wir Geld brauchen und wohin es geht, das ist Sache 
einer späteren Diskussion. Ob Werbefunk oder 
nicht, darüber haben wir jetzt nicht zu diskutieren, 
darüber hat der Landtag im Augenblick nicht zu 
entscheiden. Der Landtag kann eines, er kann das 
Gesetz ändern. Wenn aber schon das Gesetz besteht, 
hat er sich danach zu richten. Deshalb ist für mich 
die Sache furchtbar einfach: Stimmen wir dem 
zweiten Antrag des Herrn Kollegen Dr. ·Lippert, 
mit dessen Ausführungen. ich sonst nicht immer 
übereinstimme, zu, es möge eine entsprechende 
Änderung des Gesetzes erfolgen, die dann über die 
offenen Fragen entscheidet! 

Vizepräsident Dr. Fischbacher: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Dr. Hundhammer. 

Dr. Hundhammer (CSU): Hohes Haus, meine Da
men und Herren! Im vorliegenden Fall entsteht für 
mich eigentlich zum erstenmal der Konflikt: Spreche 
ich hier als Abgeordneter oder als Präsident des 
Landtags? 

(Zuruf von der CSU: Als Abgeordneter!) 

- Sie irren sich! Ich gehöre dem Verwaltungsrat 
des Bayerischen Rundfunks nicht etwa freiwillig 
an, nicht weil Sie oder jemand anderer mich hin
eingewählt hätten, auch nicht, weil ich hätte hinein
gehen wollen, sondern weil nach dem Gesetz der 
Präsident des Bayerischen Landtags Vorsitzender 
des Verwaltungsrats des Bayerischen Rundfunks 
ist. Das bitte ich bei der Behandlung der Materie 
im vorhinein zu bedenken. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch gleich 
einer anderen falschen Meinung entgegentreten, die 
der „Münchner Merkur" verbreitet hat, der ja 
m,it Falschmeldungen über mich besonders oft zur 
Hand ist. 

(Heiterkeit) 

Er hat zu dieser Materie am 22. Februar folgendes 
geschrieben: 

So kam es, daß der Landtagspräsident in jener 
Ausschußdebatte ' 

- es handelt sich um die ·Debatte im Ausschuß des 
.Landtags, wo diese Angelegenheit beraten wurde - . 

seine eigene Sache verfocht, jene Sa\'!he des 
Werbefunks nämlich, die er über seinen Rund
funkrat ins Leben gerufen. hatte. Es ehrt den 
Vater, wenn er sich für sein leibliches Kind 
einsetzt. 

Meine Damen und Herren! In der Zeit, als der 
Werbefunk geschaffen wurde, habe ich dem Rund
funkrat überhaupt nicht angehört. 

(Abg. Stock: Aber sehr oft kritisiert!) 

- Ich habe den Rundfunk sehr oft kritisiert, ich 
habe aber von der Schaffung des Werbefunks, wie 
wahrscheinlich die meisten von Ihnen, auch erst 
aus der Zeitung erfahren. Es ist also das, was der 
„Münchner Merkur" hier schreibt, von A bis Z 
frei erfunden. Die Zeitungen bringen solche Dinge 
mit einer Sicherheit, als wäre das betoniert oder 
aus Granit, und viele Menschen glauben diesen 
Blättern auch heute noch. 

(Heiterkeit) 

In der gleichen Nummer des „Münchner Mer
kur" - ich benütze die Gelegenheit, um hier im 
Landtag darüber Klarheit zu schaffen - ist ge
schrieben worden: 

Dr. Hundhammer, der gleichzeitig Präsident 
des Verwaltungsrats des Rundfunks ist und 
früher Vorsitzender des Rundfunkrats war ... 

Ich bin in meinem Leben niemals Vorsitzender des 
Rundfunkrats gewesen! 

(Hört, hört! bei der SPD) 

Das sollte man aber in München und bei einer 
Zeitung, die über solche Dinge schreibt, doch 
eigentlich wissen; 

(Sehr richtig! bei der CSU) 

Es heißt ferner in dem Artikel: 

Aber diese Gedanken, die der Teilhaber der 
Werbefunk-GmbH zu äußern vergaß, sind 
wohl kaum geeignet, die Welle der Mißbil
ligung zu erzeugen, von der geredet wurde. 

.tHier wird, auch wieder vom „Münchner Merkur", 
die Unwahrheit i:q. die Welt gesetzt, daß ich per
sönlich Teilhaber der Werbefunk-GmbH sei, 

(Hört, hört!) 

eine Unterstellung, die naturgemäß doch einiges 
Gewicht hat. · 

(Sehr richtig! bei der CSU) 

Das gesamte Kapital der Werbefunk-GmbH gehört 
dem Bayerischen Rundfunk. Es ist unwahr, daß ich 
auch nur einen Pfennig. Anteil am Kapital hatte 
oder auch nur einen Pfennig Anteil am Betriebs
ertrag hätte. Ich habe bis vor kurzem für die 
Sitzungen des Werbefunks nicht einmal ein Tage
geld bekommen, und ich muß schon sagen, solche 
Verleumdungen sollten von so einem Blatt doch 
nicht so leichtsinnig in die Welt gesetzt werden. 

(Lebhafte Zustimmung von der CSU) 

Ich bin in der Werbefunk-GmbH als Vorsitzender 
des Verwaltungsrats des Rundfunks und· vertrete 
dort das Kapital des Bayerischen Rundfunks, das 
heißt einen Anteil von 10 000 DM, den der• Vor
sitzende des Verwaltungsrats dort zu vertreten 
hat, aber· als das· Kapital des Bayerischen Rund
funks, nicht als meinen persönlichen Anteil. 

Sie wissen jetzt, wie ich mit der Sache befaßt bin 
als der Vorsitzende des Verwaltungsrats, der ich 
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von Gesetzes wegen bin. Der Rundfunk hat diese 
Einrichtung ohne mein Zutun geschaffen. Aber 
jetzt habe ich die Interessen des Rundfunks zu 
wahren, und ich bin. überzeugt, daß es richtig ist, 
den Werbefunk in Bayern bestehen zu lassen, .sonst 
würde ich mich picht dafür einsetzen und nicht zu 
den vielen „Freunden", die ich unter den Lizenz
trägern mancher Blätter habe, mir aus dieser Kon
kurrenzfrage heraus noch neue dazu regen. Aber 
ich stehe fo der Welt immer zu dem, was ich für 
sac..'1.lich ;richtig halte, ohne Rücksicht darauf, ob 
es mir Freunde einträgt oder Gegner. 

(Bravo bei der CSU) 

Meine Damen und Herren! Wenn Sie sagen, der 
Rundfunk ist nicht berechtigt - das ist die funda
mentale Frage -, den Werbefunk zu :führen, so 
bin ich anderer Meinung. · 

(Abg. Dr. Korff: Da haben Sie ein schlechtes 
Gedächtnis!) 

Der Rundfunk hat das Recht. Nicht nur der Baye- · 
rische Rundfunk, sondern auch andere Rundfunk
organisationen in Deutschland haben den Werbe
funk. Es hat ihn Stuttgart, es hat ihn Württem-
berg; 

(Zuruf: Ja!) 

der Südwestfunk hat den Werbefunk, Bremen hat 
den Werbefunk. Wenn jemand der Meinung ist, 
daß diese Einrichtung nicht dem Gesetz entspricht, 
dann steht es ihm frei, durch eine Verfassungs
beschwerde öder eine Beschwerde zum Verwak 
tungsgerichtshof - man kann in dem Fall beide 
Wege wählen - einen gerichtlichen Entscheid her
beizuführen. 

(Abg. Dr. Korff: Gut!) 

Diejenigen, die die Einrichtung geschaffen haben, 
haben sich das überlegt, und ich darf Ihnen hier 
sagen, daß dem Verwaltungsrat des Rundfunks, der 
diese Entscheidung getroffen hat, der Herr Präsi
dent des bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, 
Staatsrat K o 11 man n , als Mitglied angehört, und 
zwar auch von Gesetzes wegen. 

(Abg. Stock: Das will noch nichts heißen!) 

- Das heißt sehr viel! Das ist ein Mann, der ein 
Gesetz auszulegen weiß, ganz bestimmt besser als 
mancher, der von außen her behauptet, das sei eine 
gesetzwidrige Einrichtung. 

(Abg. Kiene: .Mancher legt es anders aus!) 

Zum Verwaltungsrat gehört Herr Dr. Zorn, der 
frühere Staatsminister; auch ein Mann; der es sich 
doch wohl überlegen würde - er ist Anwalt -, 
juristisch zweifelhafte Maßnahmen auf diesem Ge
biet mitzumachen. 

(Abg. Dr: Franke: Diese Herren haben jeden
falls gewisse elementarjuristische Kennt

nisse! - Heiterkeit) 

-- Die haben diese Herren ganz bestimmt. Selbst 
wenn Herr Kollege Kiene Zweifel an der Eignung 
dieser Leute hat, wird er ihnen fundamentale 

rechtliche Kenntnisse wahrscheinlich nicht ab
streiten wollen. 

(Heiterkeit) 

Das zu der rechtlichen Seite. Ich glaube, das, 
was mit so viel Emphase hier vorgetragen wurde, 
ist nicht so solid unterbaut, wie es geklungen hat. 
Dann überlegen Sie sich einmal d!e Parallele zu 
der Werbung, die meinetwegen die Post und die 
Bahn,· die auch öffentliche Institutionen sind, von 
ihrer Seite her schaffen! Dabei lehne ich das gar 
nicht ab. Herr Kollege Dr. von Prittwitz gehört 
übrigens auch dem Verwaltungsrat an, .auch ein 
Mann, dem doch immerhin einige Sachkunde in 
solchen Dingen zugetraut werden darf. 

Aber vielleicht ist es nicht unzweckmäßig, die 
Frage zu prüfen, ob bei einer Gesetzesänderung 
einmal die Werbefunkangelegenheit geregelt wer
den soll. Nur bin ich der Meinung, man wird sie 
dann wahrscheinlich im positiven Sinn klären, in
dem der Werbefunk ausdrücklich zugelassen wird. 

(Zuruf: Wenn die Hörer mitmachen!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Nun 
komme ich zu dem Problem: Warum wurde denn 
der Werbefunk geschaffen? Ich habe jetzt ausge
führt, daß die juristische Berechtigung zu seiner 
Schaffung besteht. Wir haben einen Werbefunk in 
einer ReHie von Ländern in Deutschland und außer
halb Deutschlands. In Italien ist übrigens kürzlich 
die Klarge wegen der Gesetzwidrigkeit des Wevbe
funlks gerichtlich abgewiesen worden. Da ist also 
eine Entscheidung zugunsten des Werbefunks gefal
len. Man hat ein Bedürfnis nach einer Werbung im 
Funk. · 

(Lebhafte Zurufe: Wer? - Wir nicht!) 

- Wer? Die Wirtschaft! Die Markenwirtschaft bis 
herunter zu Kleinbetrieben, die dort Werbung ge
trieben lb.aben. Das ist die eine Seite. Wenn man 
den Fortschritt auf allen Gebieten verkündet und 
propagiert, dann gehört dazu auch dieses Gebiet 

· · und es muß geprüft werden. 

Es kommt ein Zweites ·hinzu. Ein Werbefunk 
wirft auf alle ·F'älle Gelder ab, und zwar sehr be
trächtliche. Man könnte sich auf den Standpunkt 
stellen, den Werbefunk der privaten Hand zu über
lassen, wie es in Amerika und anderwärts ist, das 
he<ißt also Seruder zuzulassen, die private Kosten
basis haben und vielleicht mit den Werbungen sich 
weitgehend finanzieren. Dann fließen die Gelder in 
pdvate Hand. Es fragt sich: Ist das vernünftiger 
als der jetz.ige Zustand? Der bayerische Werbefunk 
hat im abgelaufenen Jahr - das darf offen gesagt 
werden und wird auch be:kannt durch den Zuschuß 
- einen Nettoertrag von etwa 700 000 DM abge
worfen. Der Netto·ertrag wird sich wahrscheinlich 
in Zukurift noch steigern. Wollen wir haben, daß 
diese Gelder irgendwie den Interessen der Gesamt
hed.t und der Öffentlichkeit nutzbar gemacht wer
den, oder wollen wir die Gelder in private Taschen 
fließen lassen? 

(Zurufe) 

Dabei zahlt der bayerische Werbefunk geniau die
selben Steuern wie ein privates Unternehmen, ein
schließlich der Körperschaftsteuer. Im abg.eliaufenen 
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Jahr hat die Steuerabführung des bayerischen 
Werbefunks insg·esamt über 1 Million DM betra
gen, drabei wurde dann noch dieser Überschuß ·er
zielt! 

(Abg. Dr. Weiß: Wie jeder andere auch!) 

- Das ist richtig. Aber ich bin der Auffassung, 
daß bei einem Unternehmen, wie dem bayerischen 
Werbefunk, der diese Stellung hat, der Ertrag 
nicht in private Taschen fließen soll, Herr Kollege 
Dr. Weiß, sondern restlos den öffentlichen Interes
sen zufü:eßen soll: 

r('Sehr richtig!) 

Man sagt nun: Der. bayerische Rundfunk braucht 
das ja grar nicht, er hat sowieso die großen Ein
nahmen aus den Hörergebühren. Eis mag offen
bleiben, ob er sie braucht oder nicht. Selbst wenn 
er ste nicht braucht oder brauchen würde, 

'(Abg. Dr. Korff: Wenn er spars-amer wäre!) 

sollten diese Einnahmen und dieser Ürberschuß der 
öffentlichen Hand :Zufließen und nicht in private 
T1aschen kommen. Aber wie steht es denn beim 
Rundfunk? Meine. Damen und Herren! Zu denen, 
die auf die größte Sparsamkeit beim Rundfunk 
früher hingewirkt haben, als sie von außen her 
Kritik geübt haben, gehöre g.anz bestimmt ich. Das 
werden mir die Kollegen, die Mitglieder der Rund
funkorganisationen sind, sicher bestätigen. 

Wenn aber der brayer0ische Rundfunk jetzt an 
Aufgaben wie das Fernsehen gehen soll und gehen 
muß, wenn der bayerische Rundfunk auf der an
deren Seite seine ganze Sendeapparatur von den 
mittleren und den langen Wellen auf Kurzwellen 
umstellen muß, so erfordert das einen Geldauf
wand von einem ungeheuren Ausmaß. Es ist nicht 
möglich, daß wir erklären: Nein, wir rJchten keinen 
Fernsehfunk ein! Man kann die Nachteile und Ge
fahren dieser Einrichtung beurteilen, wie man will, 
arber man wd.!'d sie auch bei uns nicht negieren und 
übersehen können. Man lmnn die Mittel für das 
Fernsehen aufbringen aus der öffentlichen Hand 
oder man kann sie aufbringen aus den Mitteln des 
Rundfunks. Ich bin der Auffassung, daß man die 
Mittel des Rundfunks dafür ausschöpfen soll, diese 
Dinge, die notwend·ig sind, zu schaffen und einzu
richten. Das aber erschöpft die Mittel des Rund
funks und die Hörergebühren doch sehr weit-". 
gehend, uil!d deshafü erscheint es zweckmäßig, die 
Erträge des Werbefunks für kulturelle Zwecke zu 
verwenden. Man soll vom Rundfunk aus Dinge 
fördern können, die - wie es im Gesetz heißt -
entweder unmittelbar zum Rundfunkwesen ge
hören oder damit zusammenhängen. 

Ich habe vorhin das Wort gehört, man habe zur 
Förderung des Niveaus von irgendwelchen· Pro
vinztheatern aus den Funkgeldern Zuschüsse ge
geben, und dafür würden auch die Mittel des 
Werbefunks dienen. Erstens einmal scheint mir 
auch die Hebung des Niveaus von Provinztheatern 
durchaus eine wünschenswerte und zweckdienliche 
Sache zu ·sein -

(Zustimmung) 

das hat der Landtag selbst wiederholt in seinen Be
schlüssen betont -, und zweitens werden die Mit
tel, die heute zur Kulturhilfe, wie man sie nennt, 
verwendet werden, nicht nur für die Provinz
theater gegeben, sondern zum Beispiel eine halbe 

·Million D-Mark allein für die Staatstheater in 
München. Das sind sehr gewaltige Beträge. Auch 
das ist eine Frage, bei der man sagen. kann: Wollen 
wir die Mittel vom Rundfunk dafür stoppen und 
soll der Staat aus seinen Etatsmitteln um so viel 
mehr geben? 

(Zuruf von der FDP: Um Gottes willen!) 

- Um Gottes willen, sagt jemand. Ich bin auch 
der Meinung, man soll vom Rundfunk aus über
schüssige Gelder dafür flüssig machen und ver
wenden. Dieser Standpunkt ist, glaube ich, sachlich 
durchaus vertretbar. 

Nun gibt es aber Leute, und das ist das Nächste, 
zu dem ich Stellung nehmen will, die sagen: Ja, wir 
wollen den Werbefunk nicht hören, 

tSehr richtig!) 

wir ärgern uns darüber. Herr Kollege Junker, ich 
kann mir vorstellen, daß es über den Äther im 
Laufe des Tages Sendungen gibt, die die Sende
zeit viel mehr in Anspruch nehmen, als der Werbe
funk, und die manche Empfänger nicht gerne hören, 
nicht hören wollen und die sie abstellen. Es ist 
durchaus so, daß diese Sendungen ihnen unwill
kommen. sind, und es gibt auf der anderen Seite 
einen großen Kreis von Hörern, die auch die Werbe- · 
funksendungen hören wollen. Der Kreis dieser 
Leute ist beträchtlich und darf nicht übersehen 
werden. Am Abend wird dreimal in der .iNoche 
5 Minuten Werbefunk gesendet. Dieser Zeitraum 
ist also nicht so gewaltig, daß man von einer großen 
Belästigung sprechen könnte, wenn einer den 
Werbefunk nicht gerne hört. Wer aber die Mel
dungen um 3/48 Uhr hören will und 5 Minuten 
vorher einschaltet, hört auf jeden Fall etwas ande
res, es kann auch ein Vortrag sein, der ihm nicht" 
gefällt. Gerade um diese Zeit werden viele Vor
träge gesendet, die manchen Leuten noch weniger 
als der Werbefunk gefallen. Es gibt aber auch 
Hörer, denen diese Vorträge gefallen und die ein 
großes Interesse daran haben, und es gibt auch 
Leute, die den Werbefunk gerne hören. 

Nun noch einige Bemerkungen zum Niveau des 
bayerischen Rundfunks! Herr Kollege Dr. Franke 
hat dazu ein Wort gesprochen. Ich selbst höre un
gern nichtbayerische Ansager am bayerischen 
Rundfunk. Ich wirke meinerseits auch mit allem 
Nachdruck auf eine Programmgestaltung hin, die 
den Interessen des bayerischen Hörers entspricht. 
Aber es ist unrecht, aus der Abneigung gegen den 
Werbefunk das Niveau des bayerischen Rundfunks 
so herunterzureißen, wie es manchmal geschieht. So 
ist der bayerische Rundfunk niCht zu beurteilen. 
Wenn Sie ihn mit anderen Sendern vergleichen, 
müssen Sie feststellen, daß sein Niveau im ganzen 
genommen durchaus anerkennenswert i:st und sich 
auch wesentlich gebessert hat, seitdem der Rund
funk aus der Hand der Besatzungsbehörde in die 
deutsche Verwaltung gekommen ist. Solche Dinge 
lassen sich nicht auf einmal machen. Das muß man 
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berücksichtigen, wenn man sagt, es könnte noch 
wesentlich besser sein. Ich bedauere, Herr Kollege 
Weiß, daß Sie nicht in den Organen des Rundfunks 
sind. Vielleicht könnten Sie auf Grund ihrer frühe
ren Erfahrungen einen wertvollen Beitrag leisten; 
das möchte ich nicht bestreiten. Man soll aber das, 
was der Programmausschuß des Rundfunks und 
der Rundfunkrat auf diesem Gebiete leisten, nicht 
ganz unterschätzen. 

Ich bitte das Hohe Haus, davon überzeugt zu 
sein, daß mir°'jedes persönliche Interesse an diesen 
Dingen fehlt. Ich setze mich für die Aufrechterhal
tung des Werbefunks ein, weil ich dem Institut des 
Rundfunks als der Repräsentant des Bayerischen 
Landtags angehöre. Wenn jemand mit der Materie 
so engvertraut ist, wie es bei mir der Fall ist, wird 
sein Urteil vielleicht sachlich besser untermauert 
sein als dasjenige eines Mannes; der die Dinge nur 
von außen und vielleicht nur von der negativen 

· Seite her dargestellt bekommen hat. 

(Beifall bei der CSU) 

Vizepräsident Dr. Fischbacher: Ich erteile nun . 
Herrn Kollegen Dr. Lippert das Wort. 

Dr. Lippert (BP): Meine Damen und Herren! Ich 
möchte ganz kurz nur ei;n paar Gesichtspunkte des 
Herrn Präsidenten herausgreifen. Es ist davon die 
·Rede gewesen, daß 700 000 DM für kulturelle 
Zwecke zur Verfügung gestellt wurden. Immerhin 
sind diese 700 000 DM dadurch zusammengekom
men, daß man uns 41/2 Stunden pro Woche abge-
zogen hat. · 

Wenn der Werbefunk Steuern bezahlt, .so ist das 
höchst anerkennenswert. Er bedient sich aber des 
Rundfunks, der, weil er ein gemeinnütziges Unter
nehmen ist, keine oder nur wesentlich beschränkt 
Steuern bezahlt. 

Dann hat der Herr Präsident darauf hingewiesen, 
daß in einem anderen Bundesland eine Feststel-

· 1ungsklage, daß der Werbefunk gesetzwidrig sei, 
abgewiesen wurde. 

(Zuruf: Das war in Italien!) 

- Ich wußte es nicht, daß es sich um Italien han
delte, sondern dachte, es sei von einem anderen 
Bundesland die Rede. Wir kennen doch das italieni
sche Rundfunkgesetz nicht. Die Sache richtet sich 
nicht gegen den Rundfunk schlechthin, sondern ge
gen das Rundfunkgesetz. Wir vertreten die Auf
fassung, daß § 3 erschöpfend ist. Der Werbefunk 
wurde ausdrücklich nicht aufge11:ommen. 

Wenn nun der Antrag durchgeht, was ich hoffe, 
weil wir doch genau gesehen haben, daß die ganze 
Art des Werbefunks im Augenblick in keiner Weise 
der Volksmeinung und auch nicht der Meinung der 
Volksvertretung entspricht, so möchte ich doch dar
um bitten, daß bei dieser Gelegenheit einer Neu-: 
regelung auch die Hörerorganisation gehört wird. 

(Abg. Dr. Hundhammer: Die gesetzliche Ver
tretung· der Hörer ist der Rundfunkrat) 

- Ich habe vorhin schon gesagt, wir können nicht 
zwischen den Rundfunkhörern und den Nichtrund
funkhörern unterscheiden. Wenn sich die Hörer 
organisatorisch zusammenschließen - diese Rund
funkhörerorganisation hat dem Vernehmen nach in 
München allein über .100 000 Mitglieder -, dann 
naben sie einen Repräsentanten, der immerhin ihre 
Meinung vertreten kann. 

(Abg. Dr. Hundhammer: Das stimmt nicht!) 

Zu diesen Gründen kommt noch ein letzter: Man 
hat darauf hingewiesen, daß dem Rundfunkrat be- · 
deutende Juristen angehören, die bisher nicht fest
gestellt hätten, daß der Werbefunk gesetzwidrig 
sei. Es erhebt sich die Frage, ob sie diese Frage 
überhaupt geprüft haben, ob man ihnen ein Gut
achten abgefordert hat. So aus dem Handgelenk 
heraus hat man das Gefühl: Warum soll der Werbe
funk nicht möglich sein? Aber wenn ich mich in 
diese Frage vertiefe, kommen doch einige Beden
ken. 

Ich möchte daher das Hohe Haus bitten, dem Ab
änderungsantrag zuzustimmen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, einen Ab
änderungsentwurf zum Rundfunkgesetz vorzu
legen, der die Werbesendungen am Bayerischen 
Rundfunk regelt. 

Er soll sie also legalisieren oder ablehnen. Das wer
den wir ja dann sehen. 

Vizepräsident Dr. Fischbacher: Zur Geschäftsord- · 
nung hat das Wort der Herr Abgeordnete. Thieme. 

Thieme (SPD): Hohes Haus: Ich möchte den An
trag stellen, den Abänderungsantrag des Herrn 
Dr. Lippert dem Ausschuß für WirtschaH und Ver-
kehr zur Beratung zu überweisen. · 

~ 

(Widerspruch bei der BP) 

Sie haben hier Ihre Argumente vorgetragen, Herr 
Dr. Lippert, die Ihnen in verschiedenen Ausschuß
sitzungen widerlegt worden sind. Sie haben sich in 
den Ausschußsitzungen selbst zu diesen Wider
legungen bekannt, und heute bringen Sie diese 
alten Argumente wieder vor. Ich schlage dem Hause 
vor, den Antrag im Ausschuß behand·eln zu lassen. 

Vizepräsident Dr. Fischbacher: Es liegt der Ge
sch'.äftsordnungsantrag vor, den Antrag Dr. Lippert 
dem Wirtschaftsausschuß zur Beratung zuzuweisen. 
Wer dem zustimmt, möge sich vom Platz erheben. 
- Wer ist dagegen?'- Stimmenthaltungen? - Die 
Überweisung an den. Wirtschaftsausschuß ist abge
lehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den An
trag Dr. Lippert, der lautet: 

'Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, einen Ab
änderungsentwud zum Rundfunkgesetz vorzu-
legen, der die Werbesendungen am Bayerischen. 
Rundfunk regelt. 

Wer für diesen Antrag ist, möge sich vom Sitz. 
erheben. - Wer ist dagegen? - Wer enthält sich. 
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der Stimme? - Das erste war die Mehrheit; der 
Antrag ist angenommen. 

(Beifall bei der BP) 

Mit der Annahme diese Antrags ist der Ausschuß
antrag illusorisch geworden. 

Ich rufe auf ·die Ziffer 10 b der Tagesordnung: 

Antrag der Abgeordneten Bezold, Dr. Soen,ning 
und Fraktion betreffend Abstandnahme von 
der Wasserentnahme aus dem Illertal (Bei
lage 2207). 

Den Bericht über die Beratung im Ausschuß für Er
nährung und Landwirtschaft (Beilage 2345) erstat
tet der Herr Abgeordnete Baumeister. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Baumeister (CSU), Berichterstatter: Herr Präsi
dent, meine Damen und Herren! Der Ausschuß für 
Ernährung und Landwirtschaft hat in seiner 26. Sit-. 
zung den Antrag der Kollegen Bezold, Dr. Soenning 
und Fraktion, den Sie auf Beilage 2207 finden, be
handelt und ihn mit einer unwesentlichen Ände
rung angenommen. Es handelt sich darum, daß die 
württembergische Regierung die Absicht hat, in der 
Gegend von Illertissen für die württembergische 
Wasserversorgung w·asser aus der Iller ZU entneh
men. Berichterstatter in dieser Angelegenheit war 
ich, Mitberichterstatter de1; Kollege Falk. 

Oberregierungsrat B er g 1 er gab folgende Auf
klärung: Württemberg versucht, seine Landeswas
serversorgung zu erweitern, die vor allem das Ge
biet um Stuttgart zu versorgen hat. Zu diesem 
Zweck beabsichtigte es, die Egau im Landkreis Dil
lingen zum Teil abzuleiten. Weiterhin hat es die 
Absicht gehabt, die Wasserversorgung nördlich von 
Günzburg bei Langenau-Niederstolzingen zu erwei
tern. Im vergangenen Herbst wurden im Gebiet des 
Landkreises Illertissen bei Föhringen auf dem lin
. ken Illerufer Untersuchungen darüber angestellt, 
inwieweit der dortige Grundwasserschatz für die 
Landesversorgung Württembergs nutzbar gemacht 
werden kann. In welchem Ausmaß ein- solches Vor
haben geplant ist, entzieht sich der Kenntnis der 
bayerischen Staatsregierung. 

Der Regierungsvertreter erklärte dann weiter, 
nach seiner Information seien vonseiten Württem
bergs noch keine Pläne vorhanden, und die Staats
regierung sei bemüht, weiter mit der württembergi
schen Regierung zu verhandeln, um zu verhindern, 
-daß das betreffende Gebiet im Illertal in der ge
.schilderten Weise beeinträchtigt wird. 

Nach diesen Ausführungen des Regierungsver
treters hat der Ausschuß einstimmig den Antrag 
.auf Beilage 2207 gebilligt, jedoch mit der Maßgabe, 
daß das Wort „beauftragt" 'durch „ersucht" ersetzt 
wird. Ich bitte das Hohe Haus, dem Beschluß des 
Ausschusses beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
liegt mir nicht vor. Wer dem Ausschußvorschlag 
.zustimmt wolle Platz behalten. - Stimmenthaltun-

-~~~~~~~~~~~ 

gen? - Der Ausschußvorschlag ist einstimmig zum 
Beschluß erhoben. 

Ich rufe auf die Ziffer 10 c der Tagesordnung: 

Antrag der Abgeordneten Klotz u:nd' Mergler 
betreffend Maßnahmen zur Unte1·stützung der 
Tier.körperverwertungsanstalten (Beilage 2195). 

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Hettrich, der 
über die Beratung im Landwirtschaftsausschuß 
(Beilage 2374) berichtet, das Wort. 

Hettrich (CSU), Berichterstatter: Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! Der Ausschuß für Er
nährung und Landwirtschaft hat in seiner 27. Sit
zung am 26. Februar 1952 über den auf Beilage 2195 
vorliegenden Antrag der Abgeordneten Klotz und 
Me:rgler Beratung gepflogen. Berichterstatter war 
meine Wenigkeit, Mitberichterstatter der Herr Ab
geordnet Frühwald. 

An der Aussprache beteiligten sich verschiedene 
Abgeordnete. Oberregierungsrat Dr. Geb h a r d t 
verwies auf das Tierkörper.be:;;eitigungsrecht, das 
die Tierärzte verpflichte, Kontrollen auszuüben. 
Zur Untersuchung müßten die Produkte in die da
für zuständigen Anstalten eingeschickt werden. · 

Der B e r i c h t e r s t a t t e r schlug schließlich 
folgende Formulierung des Antrags vor, die vom 
Ausschuß einstimmig angenommen wurde: 

Die Staatsregierung wird ersucht, Schritte zu 
unternehmen, daß eine laufende Kontrolle der 
in der Tierkörperverwertungsanstalten erzeug
ten Tiermehle durchgeführt wird, um so eine 
Schädigung der Tierbestände zu vermeiden. 

Ich ·bitte· das Hohe Haus, diesem Beschluß bei.zu„ 
treten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Wer diesem Vor
schlag des Ausschusses die Zustimmung erteilt, 
wolle Platz behalten; ich bitte um die Gegenprobe. 
- Stimmenthaltunge_n? - Es ist einstimmig so 
beschlossen . 

Ich rufe auf Ziffer 10 d: 

Antrag der Abgeordneten von Knoeringen, 
Haas und Fraktion betreffend Vorlage eines 
Gesetzentwurfs über eine Hagelpflichtversiche
rung (Beilage 2146). 

Über die Verhandlungen des Ausschusses für Er
nährung und Landwirtschaft (Beilage 2405) be
richtet der Herr Abgeordnete Baumeister; ich er
teile ihm das Wort. 

Baumeister (CSU),. Berichterstatter: Herr Präsi
dent, me.ine Damen und Herren! Der Ausschuß für 
Ernährung und Landwirtschaft hat in seiner 
28. Sitzung vom 4. März den Dringlichkeitsantrag 
von Knoeringen, Haas und Fraktion (Beilage 2146) 
behandelt, der lautet: 

Der Landtag wolle beschließen: 
Die Staatsregierung wird ersucht, dem Baye

rischen Landtag sofort den Gesetzentwurf über 
eine Hagel-Pflichtversicherung vorzulegen. 

Berichterstatter war ich, Mitberichterstatter Kol
lege Kiene . 
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Der B e r i c h t e r s t a t t e r betonte, eine Ha
gelpflichtversicherung sei für den Bauernstand 
untragbar; er müsse eine solche vorerst ablehnen. 
Es sei nicht einzusehen, warum ein einzelner Stand 
durch Auferlegung einer Pflichtversicherung verge
waltigt werden soll. Man müsse vielmehr alles ver
suchen, uni die Bauern in ihrer Gesamtheit dazu 
zu bewegen, sich freiwillig einer Versicherung an
zuschließen. Selbstverständlich müsse man sich für 
den Bestand der Landeshagelversicherungsanstalt 
einsetzen, für die Aufnahmezwang besteht und die 
die größten Risiken zu übernehmen hat, und dafür 
sorgen, daß diese Anstalt in Zukunft durch den 
Staat finanziell unterstützt wird. 

Der Mitberichte r s t a.t t er hob hervor„ das 
Gesetz vom 13. Februar 1884 über die Hagelver~ 
sicherungsanstalt entspr~che nicht mehr ganz den 
heutigen Verhältnissen. 

Ministerialrat Frank teilte mit, sämtliche Mini
sterien hätten dem vöm Staatsministerium des In
nern ausgearbeiteten Entwurf grundsätzlich zu
gestimmt. Die vorgebraChten Änderungsvorschläge 
habe das Staatsministerium des Innern im Beneh
men mit der Versicherungskammer in einem neuen 
Entwurf verarbeitet, der dem Ministerrat zur Be
schlußfassung vorgelegt ,und dann unverzüglich 
dem Landtag zugeleitet werden solle. 

Die Kollegen Falk, Frühwald, Schuster und 
Franckenstein haben in der Aussprache den An
trag abgelehnt. Kollege Haisch gab noch eine Ent
schließung · des Bayerischen Bauernverbandes, 
Kreisverband Schwaben, bekannt, die folgenden 
Wortlaut hat: 

Der Gesetzentwurf der bayerischen Staats
regierung zur Hagelpflichtversicherung wird 
abgelehnt in der selbstverständlichen Erwar
tung, daß alle Bauern und Landwirte sich frei
willig bei einer der bestehenden Versicherungs
anstalten gegen Hagelschäden entsprechend 
versichern. Die Änderung des Wertverhältnis
ses zwischen Stroh- und Körnerertr1;1g muß 
zugunsten des letzteren vorgenommen werden. 
Die Entschädigungskürzungen sind stark +;u 
beschränken und dürfen im allerhöchsten Fall 
nur bis zu 15 Prozent betragen. Die Versiche
rungsprämie darf nur zur Deckung der Hagel
schäden Verwendung finden, nicht aber als 
Ersatz für andere Elementarschäden dienen. 
Die Verpflichtung des Staates soll darin lie~ 

gen, daß er alljährlich im Haushalt einen ent
sprechenden Betrag vors~eht, der in Kata
strophenfällen als zinsverbilligte Darl!ehen den 
Versicherungsträgern zur Verfügung gestellt 
wird. 

Auch Abgeordneter Dr. Baumgartner, der Vor
sitzende des Ausschusses für Ernährung und Land
wirtschaft, hat sich gegen eine Hagel-Pflichtver
sicherung gewandt. Der Mitberichterstatter be
antragte Annahme, der Berichterstatter Ablehnung 
des Antrags. D§tbei betonte der Berichterstatter 
nochmals, die Ablehnung des Antrags richte sich 
nicht gegen die Landeshagelversicherungsanstalt; 

sie solle auch in Zukunft in der Hagelversicherung 
führend sein. Es sei auch nicht ausgeschlossen, daß 
bei Ablehnung des Antrags die Regierung ihrer
seits einen Gesetzentwurf vorlege, der die ein
gehenden Beratungen des Ausschusses für Ernäh
rung und Landwirtschaft berücksichtige und dem 
der Ausschuß deshalb vielleicht positiver gegen
überstehe. 

Da der Ausschuß ,den Antrag mit 16 gegen 
7 Stimmen abgelehnt hat, empfehle ich dem Hohen 
Haus, in gleicher Weise Beschluß zu fassen. Es 
steht der Regierung selbstverständlich frei, uns 
ihrerseits einen neuen Entwurf vorzulegen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zum Wort ist ge
meldet der Abgeordnete Kiene; ich erteile ihm das 
Wort. 

Kiene (SPD): Meine Damen und Herren! Der 
Antrag auf Einführung einer -Hagel.:.Pflichtversiche
rung ist im Ernährungs- und Landwirtschaftsaus
schuß auf einen erheblichen Widerstand gestoßen, 
den man nicht erwarten konnte, nachdem der 
Haushaltsauss~uß einstimmig 

(Widerspruch rechts) 

_,. ich lasse mich gerne belehren -, jedenfalls mit 
Mehrheit für einen sol;±ien Antrag gestimmt hat. 

(Abg. Kraus: Mit knapper Mehrheit!) 

Um aber eine Möglichkeit zu schaffen, die im Er
nährungs- und Landwirtschaftsausschuß an einen 
derartigen Gesetzentwurf gestellten Wünsche zu 
verwirklichen, schlage ich Ihnen unter Zurück
ziehung des ursprünglichen Antrags folgenden Ab
änderungsantrag vor: 

Der Landtag wolle beschließen: 

• Die Staatsregierung wird ersucht, dem Baye
rischen Landtag einen Gesetzentwurf über eine 
Hagelversicherung vorzulegen, welcher die in 
den Beratungen des Ernährungs- und Land
wirtschaftsausschusses vorgetragenen Wünsche 
und Gesichtspunkte berücksichtigt. 

Ich glaube, daß dieser Antrag annehmbar wäre. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächster Red
ner ist gemeldet der Herr Abgeordnete Haas; ich 
erteile ihm das Wort. 

Haas (SPD): Meine sehr verehrten Damen' und 
Herren! Der Haushaltsausschuß war in den Etats
beratungen bei einem Titel angelangt, der den 
bayerischen Staat in erheblichem Maße für die 
Behebung von Schäden belastet, die durch Hagel
schlag oder sonstige Katastrophenfälle eintreten. 
Aus 'dieser .Situation heraus habe ich diesen Antrag 
gestellt. Ich bedaure es sehr, daß der Antrag, der 
weiter nichts bezweckt, als die Regierung zur Vor
lage ·eines Gesetzentwurfs aufzufordern, abgelehnt 
worden ist. Der Haushaltsausschuß war überein
stimmend der Überzeugung, daß irgend etwas ge
schehen muß, um den bayerischen Staat nicht 
dauernd mit Ausgaben bei solchen Katastrophen
fällen zu belasten. 

(Abg. Dr. Franke: Wir sind der Staat!) 
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·Der Grund dafür war der Beschluß des Landtags, 
bei eingetretenen Katastrophen Darlehen zu ge
währen. Und was hat sich herausgestellt? Deshalb, 
weil nur Darlehen gewährt werden sollten, sind 
auf einmal keine Ansprüche mehr gestellt worden. 

(Abg. Kiene: Hört, hört!) 

Wenn der Staat Zuschüsse gegeben hätte, dann, 
bin ich überzeugt, hätte die Landwirtschaft in 
reichlichem Maße davon Gebrauch gemacht. 

(Sehr gut! bei der SPD - Abg. Meixner: 
Selbstverständlich!) 

Wenn wir in Bayern ein derartiges Gesetz ver
abschiedeten, würden wir uns mit anderen Län
dern in vollkommener Übereinstimmung befinden. 
Ich habe hier das von Württemberg beschlossene 
Übereinkommen. Württemberg hat sich noch vor 
einigen Monaten dazu bereit gefunden, mit einer 
Versicherungsgesellschaft ein übereinkommen zu 
treffen. Damit hat es verhindert, daß die Land
wirtschaft durch Katastrophenfälle in besondere 
Not gerät. Wir haben über die bisherige freiwillige 
Versicherung in Bayern Empörendes gehört. Es 
sind Landkreise festgestellt worden, in denen nur . 
8 Prozent der Landwirtschaft freiwillig hagelver
sichert sind. 

(Abg. Stain: Die sollen sich versichern! -
Zuruf von der CSU: 40 Prozent!) 

Ich bin der Auffassung: Wenn man sich nicht frei
willig versichern will, kann man auch nicht dem 
Staat, der Gesamtheit der Steuerzahler zumuten, 
in Katastrophenfällen einzutreten. · 

(~ebhafter Beifall links, besonders beim BHE) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Hier 
im Landtag wird sehr viel von der Landwirtschaft 
gesprochen. Es kann wohl niemand behaupten, daß 
nicht alle Parteien den Wünschen der Landwirt
schaft in weitgehendem Maße Rechnung tragen. 
Aber ein großer Teil unserer Bevölkerung kommt 
im Bayerischen Landtag immer ins Hintertreffen, 
und das ist die Arbeiterschaft. 

(Widerspruch rechts) 

- Ich könnte dafür x Beispiele anführen. Die Ar
beiterschaft kämpft auch um ihre Existenz! 

(Sehr richtig! bei der SPD) 

Sie möchte auch\ gern manche Mark für ihren 
Haushalt verwenden. Sie versichert sich aber in 
jeder Weise und wird durch den Staat dazu ver
anlaßt. Wir begrüßen es, Gott sei Dank, daß es 
so weit kam. daß jeder Arbeiter der Invalidenver
sicherung, der Krankenversicherung usw. ange
hören muß. Ich glaube, was dem arbeitenden Men
schen recht ist, könnte auch der Landwirtschaft 
billig sein. Sie könnte sich auch gegen etwaige 
Katastrophen und sonstige Notfälle, die vielleicht 
eintreten könnten, zu einer Gemeinschaft zusam
menfinden und sich gegenseitig schützen. Es wird 
ja nichts Unrechtes verlangt. Mit der Hagelpflicht
versicherung wird doch nur verlangt, daß sich ein 
großer Kreis zusammenschließt, um.in dieser Ge-

meinschaft den Teil der Landwirtschaft, der in 
Not zu geraten droht, vor dieser Not zu schützen. 
Um etwas anderes geht es doch nicht. 

Im Haushaltsausschuß ist uns auch erklärt wor
den: Wenn sich die gesamte Landwirtschaft ver
sichern lassen würde, wenn der Staat eingreifen 
und die rückständigen Menschen, die auch in der 
Landwirtschaft vorhanden sind, überzeugen würde, 

(Oho! rechts) 
daß eine gewisse Hagelpflichtversicherung einge
führt werden muß, daß damit der Landwirtschaft 
selbst gedient ist, dann wäre es infolge der Zu
gehörigkeit eines so großen Kreises von Versicher
ten möglich, die Prämien so weit herabzusetzen, 
daß sie viel geringer wären als die, die heute die 
freiwillig Versicherten zahlen. 

(Widerspruch rechts - Zuruf von der CSU: 
Höher!) 

Das muß doch jedem, der in den Versicherungs
verhältnissen Bescheid weiß, vollständig klar sein: 
Wenn die Landwirtschaft zu hundert Prozent der 
Versicherung angehört, ist die Belastung für den 
einzelnen nicht so groß wie heute bei einer Ver
sicherung von 8, 10 oder 20 Prozent der Landwirt
schaft in einem Landkreis. 

Ich habe gestern Abend den Rundfunk gehört. 
Bei den Nachrichten ist mitgeteilt worden, daß der 
Herr Bundeswirtschaftsminister Dr. Erhard auf 
einer Kundgebung in Essen die Unternehmerschaft 
aufgefordert hat, mit- allen Mitteln das Privat
eigentum zu verteidigen. Auch der landwirtschaft
liche Besitz ist ein Privateigentum. Ich bin der 
Auffassung, wenn man auf der einen Seite fordert, 
verteidigt euer Privateigentum, sollte man sich auf 
der anderen Seite schämen, wenn man in Not ge
rät, weil man selbst nichts zu ihrer Abwendung 
getan hat, und nun einfach die Gesamtheit der 
Steuerzahler zu Hilfe ruft. 

(Sehr richtig! bei BHE und SPD) 

Das ist meine persönliche Auffassung. 

Meine Damen und Herren! Was soll denn ge
schehen? Die Staatsregierung ist sowieso in der 
Lage, uns ohne unsere Aufforderung den Gesetz
entwurf vorzulegen. Ich bedauere es, daß man, 
ohne den Gesetzentwurf überhaupt gesehen zu 
haben, von vornherein Widerstand leistet. 

(Abg. Kiene: Sehr richtig!) 

Man hätte doch mindestens erst einmal den Ge
setzentwurf sehen müssen. 

(Sehr richtig! bei der SPD - Zuruf des 
Abg. Dr. Soenning) 

Ich glaube, daß die Leute, die sich jetzt gegen die 
Hagelpflichtversicherung und gegen den Gesetz
entwurf wehren, in Zukunft kein Recht mehr 
haben, vom Landtag zu verlangen, .für die Land
wirtschaft in Notständen auf Kosten der gesam
ten Steuerzahler Opfer zu bringen. Die Beträge 
für eine Hagelpflichtversicherung wären so gering, 
daß sie von jedem Landwirt aufgebracht werden 
könnten, ohne daß er dabei wirtschaftlich geschä-
digt sein würde. · 

(Widerspruch rechts) 
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Deshalb möchte ich Sie, meine Damen und Herren, 
bitten, durch eine fortschrittliche Entscheidung zu 
veranlassen, daß die Landwirtschaft in Bayern 
sich durch eine gemeinschaftliche Hilfe in KatC).
strophenfällen selbst aus .~er Not helfen kann. 

(Beifall bei der SPD und beim BHE) 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile dem 
Herrn Staatsminister des Innern das Wort. 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Meine Damen und 
Herren! Ich glaube, die Auseinandersetzungen über 
eine Hagelpflichtversicherung sind noch verfrüht. 
Ganz kurz darf ich schildern, wie es .zu dem Ge
danken gekommen ist, in Bayern eine Hagelpflicht
versicherung einzuführen. Der Gedanke ist vom 
bayerischen Landwirtschaftsministerium ausgegan
gen, weil weite Kreise der Landwirtschaft durch 
die schweren Hagelkatastrophen des letzten Jah
res stark erschüttert waren. So kam man zur Auf.,. 
fassung, daß diejenigen, die ihre Prämien bezah
len, nicht auf die Dauer die Dummen sein sollen, 
während sich die anderen ihre Schäden von den 
Steuerzahlern ersetzen lassen. 

(Abg. Kraus: Sehr richtig! - Abg. Raas: 
Darauf kommt es an!) 

Aus diesem Gedanken heraus hat der Herr Land
wirtschaftsminister vorgeschlagen, das Staatsmini
sterium des Innern möge schleunigst einen Ent
wurf über die Einführung einer Hagelpflichtver
sicherung ausarbeiten~ Ich muß sogar feststellen, 
daß es dem Landwirtschaftsministerium gar nicht 
schnell genug gegangen ist. Das Staatsministerium 
des Innern hat dem Herrn Landwirtschaftsminister 
in der sehr kurzen Frist von nur drei Wochen 
einen solchen Gesetzentwurf vorgelegt. Dann, 
meine Damen und Herren, kam eine lange Pause. 

(Heiterkeit) 

In der Zwischenzeit nämlich war die Hagelkata
strophe schon wieder etwas in Vergessenheit ge
raten, und es zeigte sich, daß sich· in den Kreisen 
der Landwirtschaft ein erheblicher Widerstand ge
gen den Gedanken einer Hagelpflichtversicherung 
bemerkbar machte. 

(Zuruf: Weil es nicht mehr hagelte!) 

Der Widerstand machte sich aber nicht nur in den 
Kreisen der Landwirtschaft, sondern auch bei' den 
privaten Versicherungsgesellschaften bemerkbar. 
Daraufhin beschloß der Ministerrat, sich mit den 
privaten Versicherungsgesellschaften in Verbin
dung zu setzen. Dies'e Gesellschaften haben dann 
entsprechende Vorschläge gemacht, deren Prü
fung der zuständigen Stelle des Staatsministeriums 
des Innern überlassen wurde. Wie vorausz.)lsehen 
war, ergab die Prüfung, daß die privaten Ver
sicherungsgesellScha,ften Vorschläge gemacht hat
ten, bei denen sie sicherlich nicht zu kurz gekom
men wären. Es ist ihr gutes Recht, mit derartigen 
Wünschen an die Staatsregierung heranzutreten. 

Nun ist es selbstverständlich klar, daß die Staats
regierung .nur einen solchen Gesetzentwurf vor-

legen kann, von dem sie mit einiger Sicherheit an
nehmen darf, daß er die Zustimmung des Hohen 
Hauses findet. Es geht nicht an, aufs Geratewohl 
und auf die Gefahr hin, daß der Gesetzentwurf 
keine Mehrheit findet, den Landtag mit einer sol
chen Vorlage zu behelligen. Sonst wäre ja die 
aufgewendete Arbeit vergebens getan worden. 

Ich schlage deshalb· vor, den Antrag Kiene an
zunehmen, in dem ausgesprochen wird, daß die 
Staatsregierung die Wünsche, Bedenken und· son
stigen Gesichtspunkte, die im Ausschuß für Er
nähmng und Landwirtschaft vorgetragen worden 
sind, bei dem Gesetzentwurf mit berücksichtigen 
soll. Auf diese Weise werden wir zu einem Gesetz
entwurf kommen, für den eine Mehrheit ge
sichert ist. 

(Beifall bei der SPD und CSU) .. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es sind bereits 
7 Redner gemeldet. 

(Zurufe: Schluß der Rednerliste!) 
Ich darf die Redner bitten, sich kurz zu fassen. 
Ist das Haus damit einverstanden, daß die Redner
liste geschlossen wird? - Es erhebt sich dagegen 
kein Widerspruch. 

Als erstem Redner erteile ich Herrn Abgeord
neten Dr. Wüllner das Wort. 

Dr. Wüllner (fraktionslos): Hohes Haus! Ich 
stimme dem Herrn Innenminister bei, wenn er 
ausführt, daß es für eine Hagelpflichtversicherung 
noch zu früh sei. Ich gebe ihm auch darin recht, 
daß sich im Vorjahre unter dem Eindruck der Ka
tastrophen, die wir durchgemacht haben, weite 
Teile der Bevölkerung fragten, - -

(Starke Unruhe) 

Präsident Dr. Hundhaminer: Ich b~tte das Hohe 
Haus, zu beachten, daß wir im Landtag bei Ver
handlungen sind und nicht in einer Gaststube 
sitzen. Ich bitte Sie, dem Redner Aufmerksamkeit 
zu schenken. 

Dr. Wüllner (fraktionslos): Ich darf wieder
holen:· Wie der Herr Innenminister bereits be
tont hat, äußerte der Herr Landwirtschaftsmini
ster im vorigen Jahre selbst den Wunsch, man 
möchte der Frage einer Hagelpflichtversicherung 
etwas nähertreten, sie zum mindesten prüfen. Es. 
war sehr zweckmäßig, daß es zu dieser Prüfung 
karrt. Die Prüfung ergab, was wir auch erwarten 
konnten, daß sich die meisten, die unter Umständen 
von einer Hagelpflichtversicherung betroffen wer
den, gegen eine solche aussprachen. Dies ist ver
ständlich; denn wir wissen ja, welche Erfahrungen 
wir mit Pflichtversicherungen in den letzten Jahren 
soundso oft gemacht haben. Ich darf vorausschicken, 
daß mir einige Kenntnisse des Versicherungswesens 
nicht fremd sind, weil ich seinerzeit selbst bei 
einem Unternehmen tätig war, das sich mit der· 
Hagelversicherung lange genug befaßt hat. Ich 
kenne daher auch ziemlich genau die Aufgaben und 
ihre vorbildliche Führung durch die Bayerische 
Versicherungskammer und durch die . Landeshagel~· 
versicherungsanstalt. 
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Wenn ich mich trotzdem gegen die Vorschläge der 
genannten Anstalt wende, werde ich wahrscheinlich 
sehr berechtigte Gründe haben, die Ihnen vorzu
enthalten .ich keinen Anlaß habe. Ich möchte 
Ihnen also ganz kurz einmal sagen, worum es bei 

. der Angelegenheit geht. · 
Die Grundfrage, von der wir ausgehen, ist doch 

bei allem_; was. uns bewegt, immer wieder das eine, 
daß wir jedem so v,iel Freiheit wie möglich sichern. 
möchten, daß wir aber auch Zwang, allerdings nur 
so viel, wie eben notwendig, beschließen müssen. 

· Wir werden also dort, wo "Wir mit Freiheit zu Rande 
kommen, die Freiheit wählen und nur dort, wo es 
keinen anderen Weg gibt, den Zwang. 

(Abg. Raas: In der Not ist der Staat da, 
das ist auch wahr!) 

-- Die Not ist da, Herr Kollege Raas, aber es nützt 
nichts, wenn man immer gleich dazu schreitet, ten
denziöse· Anträge zu stellen. Man muß sich viel
.mehr auch mit der Materie gründlichst .und manch
mal jahrelang befassen; dann kann man zu einer 
Frage sachlicher- als mit Zwischenrufen Stellung 
nehmen. 

Es ist so - und darin könnte ich auch Herrn 
Kollegen _Raas recht geben-, daß jene Land.wirte, 
die sich nicht versichert haben und die wir alle, 
gleichgültig, zu welcher Gruppe wir gehören, als 
-sorglos-bezeichnen, zweifellos im Falle eines Hagel
schadens zum Vater Staat kamen und meinten und 
meinen, der Vater Staat müsse eingreifen. Aber 
es gibt ja letzten Endes fün alle möglichen Gebiete 
Versicherungen staatlicher und privater Art und es 
gibt die Möglichkeit eines sehr vernünftigen Wett
streits zwischen ihnen. 

Ich weiß nicht, Herr Staatsminister Dr. Hoegner, 
ob Ihnen die letzten Entwürfe, die von der deut
schen -Privatversicherung dem Freistaat Bayern 
übergeben worden sind, bekannt sind. Ich glaube, 
das Hohe Haus hat ein Anrecht darauf, einige Ein
zelheiten zu erfahren; d~shalb will ich sie näher 
ausführen. Am 22. März 1952 hat die deutsche 
·Privatversicherung, die sich lange Zeit mit den 
Verhältnissen der Hagelversicherung in Bayern 
befaßt hat, zu diesem Thema Stellung genommen. 
Ich muß über den Stand, der bisher in Bayern 
gilt, einige Worte vorausschicken. Ein Großteil der 
Hagelversicherung wird von der Bayerischen Lan
deshagelversicherungsanstalt bearbeitet, ein kleine
rer Teil von. der Norddeutschen Hagelversiche
rungsgesellschaft. Den übrigen deutschen Hagel
versicherern des Bundesgebiets war bisher eine 
Tätigkeit in Bayern, abgesehen von der Ecke bei 
Koburg, nicht gestattet. 

(Zuruf von der CSU: ~nteressant!) 

Das ist ein Umstand, den wir doch wohl bei der 
Sache beachten sollen in dem Moment, in dem 
es darum geht, eine Regelung zu treffen, die unter 
Umständen einmal sehr hohe Zuschüsse erfordert. 
Ob ein solcher staatlicher Zuschuß nun dem in 
einem Hageljahr vom Hagelschlag Geschädigten 
zugewenqet wird oder ob er dauernd einer Unter
_nehmung zugewendet· wird, die die Abwendung 

der Schäden des Hagelschlags, die Vermeidung der 
größten Schäden, zum Ziele hat, ist im Grunde 
dasselbe. Das Land Bayern wäre in beiden Fällen 
recht einschneidend betroffen. 

Deshalb wird es Sie interessieren, daß die deut
sche Privatversicherung, die ja auch ein erheb
liches Interesse daran hat, ihre Freizügigkeit zu 
bewahren - ich darf erwähnen, daß ich vorigen 
Freitag anläßlich der Debatte· über die Rede des 
Herrn Finanzministers Zietsch betonen konnte, in 
welchem Ausmaß die deutsche Privatversicherung 
zum Wiederaufbau Bayerns beitri;igt -, neue Vor
schläge gemacht hat. In diesen Vorschlägen wurde 
das bayerische Staatsministerium des Innern ge
beten, und zwar am 22. März 1952, zum Zwecke des 
Betriebs der Hagelversicherung in Bayern eine 
neue Versicherungs-Aktien-Gesellschaft mit Sitz 
in München errichten zu lassen, wobei die deutsche 
Privatversicherung zugleich dieser neuen Gesell..: 
schaft in dem erforderlichen Umfang Rückversiche
rung gewähren will. Das Kapital für diese Gesell
schaft will die deutsche Privatversicherung von den 
Gründern selbst, also ohne öffentliche Mittel auf
bringen. Der Geschäftsbetrieb soll ausschließlich 
von Hagelversicherungsfachleuten geleitet und 
ohne irgendwelche Versuche einer Prämienunter
bietung in fairem Wettbewerb mit den in Bayern 

· sowieso bestehenden beiden Hagelversicherungs-: .. 
unternehmungen geführt werden. Den auf frei
williger Grundlage abzuschließenden Verträgen , 
sollen die normalen Bedingungen zugrunde gelegt · 
werden. Vor· allem sollen aber Nachschüsse· von 
seiten der Bauern vermieden werden. Man will 
nicht, daß die Bauern in eineni Jahr, in dem sie 
durch den Hagelschlag ganz·· besonders getroffen 
werden, zu guter Letzt das schlechte Geschäftser
gebnis einer Unternehmung auch noch aus eigenen 
Kräften mhtragen sollen. . · 

Wenn· sich hier die deutsche Privatversicherung 
zu einem offenkundigen Verlustgeschäft bereit er
klärt, 

(Zuruf von der SPD: Na, na!) 

- dann muß ich schon sagen, daß derjenige, der 
heute na-na sagt und die Dinge nicht kennt, 
wohl daran täte, die Vorschläge im einzelnen zu 
besehen. Er soll genau ansehen, was auch 'die Baye
rische Landeshagelversicherungsanstalt heraus
gestellt und mit Recht betont hat, wie wenig er
tragreich bei der Hagellage Bayerns eine derartige 
Versicherung sein muß. Es geht aber der deutschen 
Privatversicherung heute in einem Land, das nach 
dem Osten angrenzt, ger13-de darum, zu beweisen, 
daß wir im Westen in anderer Form leben können 
als unter dem Zwang des Ostens. Wir wollen nicht 
in gleicher Weise jeden in einen Zwang hinein.:. 
bringen. Ich kann Ihnen sagen, daß mich ein maß
geblicher Hagelversicherer, mit dem über diese 
Dinge zu sprechen ich Gelegenheit hatte, ermächtigt 
hat, im Notfall auch zu sagen, wie hoch die Ver
luste sein können, die hier die deutsche Privatver
sicherung zu tragen hat, daß sie aber diese Ver
luste tragen will um der Arbeit in den übrigen 
Versicherungszweigen willen und um der Frei
zügigkeit der Arbeit willen.0 Denn seien wir ehrlich, 



2138 Bayerischer Landtag - 87. Sitzung. Donnerstag, den 15. Mai 1952 

(Dr. Wüllner [fraktionslos]) 

mit der Hagelpfüchtversicherung fängt es an, aber 
wo es aufhört, meine Herren von der SPD, das 
wissen wir nicht. 

(Beifall bei der CSU und BP - Zuruf des 
Abg. Haas.) 

Noch eins: Die Entschädigungen sollen voll aus
bezahlt werden; Entschädigungskürzungen nach 
Maßgabe der vorhandenen Mittel sind ausgeschlos
sen, weil die Rückversicherung von der ganzen 
deutschen Privatversicherung getragen würde. 

(Abg. Haas: Sind Sie Versicherungsvertreter?) 

- Ich danke für Ihre Bemerkungen; sie sind so 
sachlich wie Sie· selbst. -

(Beifall bei der Gruppe DG) 

Ich darf dazu sagen, daß die Entschädigungskür
zungen nach Maßgabe der vorhandenen Mittel bei 
einer solchen Anstalt ausgeschlossen sind, weil der 
ganze Kranz der deutschen Versicherungsgesell- · 
schaften dahinter steht, der sich nicht von jeman
dem, der keine Ahnung hat, etwas vormachen oder 
vortäuschen lassen will. 

Wichtig ist eines: Diese Anstalt verlangt nicht, 
daß man ihr mit staatlichen Mitteln unter die 
Arme greift. Die Privatversicherung würde selbst
verständlich dann, wenn man etwa ·der Larides
hagel versicherungsanstalt Konkurrenz machen und 
sagen würde, wir geben der öffentlich-recht-

. liehen Anstalt staatliche Zus.chüsse, wohl mit Recht 
auch erklären: Schön, dann unterstützt ein offen
kundiges Verlustgeschäft der Privatversicherung 
auch; denn die private Versicherungsgesellschaft 
ist nicht nur zur Ausbeutung da, sondern stellt auch 
einen maßgebenden Anteil der deutschen Wirt
schaft in Bayern dar. 

Ich· glaube, daß Herr Staatsminister Dr. Hoegner 
die' Vorschläge vom 22. März wahrscheinlich noch 
nicht zur Würdigung bekommen hat. Ich bin über
zeugt, daß er .sie sachlich prüfen wird. Wenn er 
heute vorgeschlagen hat, trotzdem den Antrag 
Kiene zu unterstützen und dem Gedanken einer 

· Hagelpflichtversicherung näherzutreten - -

(Staatsminister Dr. Hoegner: Davon steht 
nichts darin!) 

dann bitte ich vor allem, auch die Vorschläge, 
von denen ich jetzt sprach, hier mit zu erörtern 
und einer solchen Unternehmung dann auch die 
Möglichkeit zu geben, in Bayern zu arbeiten. Die 
Anstalt würde ihren Sitz in München haben und 
der Aufsich,t des Bay·erischen Landesaufsichtsamtes 
für das Versicherungswesen unterliegen; denn ihre 
Tätigkeit beschränkt sich ausschließlich auf das 
Land Bayern. Dann haben Sie alle - auch Sie von 
der SPD._ die Gewähr, daß diese Anstalt sich so 
verhält, wie es notwendig ist, und daß den Inter
essen der gesamten, vor allem cler landwirtschaft
lichen Bevölkerung in Bayern am besten gedient 
ist. 

Sie dürfen eines nicht außer acht lassen: Das 
Jahr 1951 war zwar eine Ausnahme; die Hagelver
sicherer werden Ihnen ~aber immer wieder sagen, 

es ist denkbar, daß sich solch'e Ausnahme- und 
Katastrophenjahre auch einmal kurz hintereinan
der wiederholen. Zögern Sie daher nicht mit der 
Bearbeiturig dieser Vorschläge, sichern und er
möglichen Sie einer derartigen Anstalt ihre . Ar
beit; denn einen solchen weitgehenden. Vorschlag 
hat die deutsche Privatversicherung im gesamten 
Westen bisher nicht ein einziges Mal gemacht uhd 
sie könnte ihn kaum ein zweites Mal machen. Sie 
wird aber auch ein zweites Mal sicherlich nicht den 
Vorwurf hinzunehmen brauchen, daß sie vielleicht, 
wenn das Jahr 1952 wieder schlecht verlaufen 

·sollte, mit daran schuld ist, daß es Petrus hageln 
läßt. 

Ich möchte also bitten, die Vorschläge, die beim 
bayerischen Staatsministerium · des Innern liegen, 
genau zu prüfen und die vorliegenden Anträge der 
SPD nicht in dieser Form zu behandeln, sondern 
die ganze Angelegenheit genauestens von Fach
leuten und von Leuten, die die Dinge nicht durch 
die parteipolitische Brille sehen, prüfen. zu lassen. 
Das ist der Vorschlag, den jeder machen muß, der 
mit der Materie vertraut ist. 

Zum Schluß noch ein Wort, da der Herr Kollege 
. Haas den Bundeswirtschaftsminister Dr. Erhard 

zitiert hat. Herr Dr. Erhard hat am 12. Juli 1951 
zur gesamten deutschen Versicherungswittschaft 
ein Wort gesprochen, das eigentlich an das ganze 
deutsche Volk im Westen gerichtet war: 

·„Solange wir die Privatversicherungswirtschaft 
haben, wissen wfr, daß die Freiheit des Indivi
duums, die Freiheit des Menschen gewahrt und 
gesichert und damit das Beste gewährleistet ist, 
was überhaupt einem Volk beschieden sein 
kann." 

(Beifall) 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Geschäftsord
nung hat das Wort der Herr Abgeordnete Kiene. 

Kiene (SPD): Mein Abänderungsantrag sollte 
dem Hohen Hause die Möglichkeit geben, die An
gelegenheit heute nicht mehr zu behandeln, son
dern an die Regierung zurückzugeben. Nach der 
unerquicklichen und unerfreulichen Debatte, die 
hier begonnen hat, ziehe ich meinen Antrag zurück. 

(Brayö-Rufe) 

Präsident Dr. Hundhammer: Damit kann die: 
ganze Angelegenheit sofort abgeschlossen werden .. 
Der Antrag, dessen Ablehnung der Ausschuß emp
fohlen hat, ist meines Wissens zurückgezogen, und 
nuri hat auch Herr Kollege Kiene auch seinen Ab
änderungsantrag zurückgezogen. Damit besteht 
keine Möglichkeit, über die Angelegenheit noch 
weiter zu debattieren. 

(Widerspruch) 

- In dem Augenblick, in dem überhaupt kein · 
Antrag mehr zur Debatte steht, kann nicht weiter 
debattiert werden. 

(Abg. Haisch: Zur Geschäftsordnung!) 

Das Wort hat zur Geschäftsordnung der Herr Ab
geordnete Haisch. 



Bayerischer Landtag - 87. Sitzung. Donnerstag, den 15. Mai 1952 2139 

Haisch (CSU): Herr Präsident, Hohes Haus, meine 
, Damen und Herren! Die unerquickliche Debatte, 

die hier· eingesetzt hat, ließe es eigentlich schon 
notwendig erscheinen, daß wir zu den Vorwürfen, 
die Herr Kollege Haas eingeleitet hat, Stellung 
nehmen. Ich will aber davon absehen und schließe 
mich der Ansicht des Herrn Präsidenten an. Ich 
muß aber schon sagen, Herr Kollege Haas ist so 
ausfällig geworden, 

(Zuruf von der SPD: Das ist nicht zur 
· Geschäftsordnung gesprochen!) 

daß sich tatsächlich die gesamte Landwirtschaft 
schwer getroffen fühlen muß. 

(Beifall bei der CSU) 

Präsident· Dr. Hundhammer: Ich wiederhole, für 
eine Debatte ist kein Raum mehr, nachdem kein 
Antrag mehr vorliegt. Die Behandlung dieses 
Punktes der Tagesordnung ist somit abgeschlossen. 

Ich schlage vor, die Beratungen jetzt zu unter
brechen und morgen früh 9 Uhr wieder zu be
ginnen. Als erster Punkt steht der Punkt 1 der 
Tagesordnung zur Debatte: Schlußwort des Herrn 
Staatsministers ·der Finanzen zur Aussprache über 
seine Haushaltsrede. 

Die. Sitzung ist für heute geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 18 Uhr 21 Minuten) 
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